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Behandlung der Stellungnahmen aus der öffentlichen Auslegung 

zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 325, Meerbusch-Lank-Latum, "Uerdinger Straße / Mühlenstraße" 

 

Stellungnahmen, Anregungen, Hinweise Stellungnahme zum Abwägungsvorgang und Beschlussvorschläge 

Sammelstellungnahme „Initiative Gelleper Straße / Am Damm / Mühlenstraße“ Schreiben vom 27.07.2024 

Als Anwohner und Nachbarn der Gelleper Straße möchten wir nachfolgend 
Stellung nehmen und Sie bitten, unsere Fragen zu beantworten.  
 
Im Zuge der Verlängerung der Gelleper Straße. wird es für die Anwohner zu 
erheblichen Mehrbelastungen kommen. Verständlicherweise möchten wir 
diese so gering wie möglich halten. Die Einfahrt zum Wohngebiet erfolgt 
über die Mühlenstraße und „Am Damm“. Da die Straße „Am Damm“ nicht 
ausgebaut ist und die bisherige Gelleper Straße größtenteils nur einspurig 
befahrbar ist, erwarten wir eine verkehrsberuhigende Regelung. Dies um-
fasst u. a. die folgenden Punkte:  
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen. 
Bereits in der frühzeitigen Beteiligung wurde auf die geringe Neuverkehrs-
menge hingewiesen, die durch das Bauvorhaben im rückwärtigen Bereich 
mit Anschluss an die Gelleper Straße zusätzlich entstehen wird. Diese ist so 
gering, dass sie keinen signifikanten Einfluss auf die Verkehrsabläufe der 
angrenzenden Straßen haben wird, sodass auch nach Realisierung des Bau-
vorhabens ein leistungsfähiger Verkehrsablauf erwartet werden kann. Inso-
fern ist bei Umsetzung der Planung nicht von einer von den Einwendern be-
fürchteten erheblichen Belastung der Anwohner auszugehen. Grundsätzlich 
sind verkehrsberuhigende Maßnahmen nicht Gegenstand des Bebauungs-
planes, sondern im Rahmen der nachgeordneten Erschließungsplanung ab-
zustimmen.  
 

Die Straßen „Am Damm“ und Gelleper Straße sollten Anlieger- und Spiel-
straßen werden! Die Geschwindigkeits-Begrenzung wird somit auf 7 km/h 
festgelegt und die Zahl der „Fremdparker“ wird reduziert (sofern sie nicht 
Gäste von Anwohnern sind).  
 

Der Einwendung wird teilweise gefolgt. 
Auch die angesprochene Thematik der Klassifizierung als verkehrsberuhigter 
Bereich „Spielstraße“ wurde bereits in der Abwägung zur frühzeitigen Be-
teiligung behandelt und gilt unverändert. Von städtischer Seite wird nach 
Abschluss des Bauvorhabens vom zuständigen Fachamt geprüft, ob Maß-
nahmen wie die vorgeschlagene Klassifizierung als Spielstraße erforderlich 
bzw. sinnvoll wären. Dies ist jedoch kein Regelungsinhalt des Bebauungs-
planes. 
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In diesem Zusammenhang erwarten wir eine klare und schriftliche Festle-
gung, welche neuen Häuser über die Gelleper Straße erreicht werden sol-
len. Lt. Aussage des Investors „Wilma“ sind es ausschließlich die Häuser im 
rot markierten Bereich: 

 
 
Welche Adresse werden die Wohneinheiten bekommen, die (auf dem Bild) 
links und unterhalb des markierten Bereiches liegen? Sofern diese auch die 
Anschrift Gelleper Straße gehören werden, wären sie automatisch Anlieger 
und man kann davon ausgehen, dass auch für diese Häuser der gesamte 
Verkehr über die Gelleper Straße erfolgen wird. Somit würde die Belastung 
deutlich höher, als uns angegeben wurde.  
 

Der Einwendung wird teilweise gefolgt.  
Die Adressen der künftigen Bebauung sind nicht Regelungsinhalt des Be-
bauungsplanes und stehen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Aus 
dem Bebauungsplan geht jedoch eindeutig hervor, dass die Wohnbebau-
ung im WA 1 und im WA 2 über die Uerdinger Straße erschlossen wird und 
zwar sowohl für den ruhenden Verkehr, der in Tiefgaragen untergebracht 
ist, die an die Uerdinger Straße angebunden sind, als auch fußläufig, da die 
Hauseingänge überwiegend an der Uerdinger Straße liegen.  
 Ebenso werden die Wohnhäuser im WA 3 über die Uerdinger Straße er-
schlossen – hier sind keine oberirdischen Flächen für Stellplätze und Gara-
gen vorgesehen; Stellplätze sind laut Festsetzung hier nur in der Tiefgarage 
zulässig, welche aus den Häusern über das Kellergeschoss erreicht wird.  
Alle rückwärtig zur Uerdinger Straße gelegenen Hauseingänge werden über 
private Erschließungswege (z.T. durch einen Durchgang im Gebäude) eben-
falls an die Uerdinger Straße angebunden. Die Anbindung des einzelnen 
Gebäudes im Süden des WA 4 erfolgt über die alte Wasserstraße. 
Insofern ist die Darstellung der Einwender richtig, dass nur die Gebäude in 
dem markierten Bereich an die Gelleper Straße verkehrlich angebunden 
werden. 
Die Wohneinheiten im WA 1, WA 2 und WA 3 verfügen über einen kom-
fortablen Zugang von der Tiefgarage in die Wohnungen, insbesondere auch 
zum Be- und Entladen. Eine Anfahrt über die Gelleper Straße erscheint vor 
diesem Hintergrund abwegig, da viel umständlicher (durch längere Fuß-
wege zum Haus). Dass darüber hinaus eine Vielzahl von Fahrzeugen der 
Anwohner und Besucher oder auch Lieferdienste der Wohnungen im WA 1 
bis WA 3 die Gelleper Straße zur An- und Abfahrt sowie zum Parken nutzen 
wird, ist nicht ableitbar. Ein im Rahmen des Üblichen ggf. verbleibender 
Parkverkehr ist hingegen unschädlich, denn es ist nicht ersichtlich, dass da-
mit die Anliegerstraße über Gebühr belastet würde und Anforderungen an 
gesunde Wohnverhältnisse durch Verkehrslärm nicht gewahrt werden 
könnten oder gar mit Beurteilungspegeln zu rechnen wäre, die die Grenze 
der Gesundheitsgefahr erreichen würden.  
 



4 

Regelung der Vorfahrt für die Einmündung „Am Damm“ in die Mühlen-
straße  
Bei dem zu erwartenden höheren Verkehrsaufkommen sollte hier klar gere-
gelt werden, wer Vorfahrt hat. Durch einen parallel zur Mühlenstraße ver-
laufenden Randstein besteht hier Unsicherheit. Wir empfehlen hier eine ein-
deutige Beschilderung oder Fahrbahnmarkierung (Bsp.: Auf der Hees – 
Mühlenstraße)  
 
 
 

Den Einwendungen wird teilweise gefolgt. 
Grundsätzlich gilt auch an der genannten Einmündung, dass aufgrund der 
eingangs beschriebenen geringen Neuverkehre eine signifikante Verschlech-
terung nach Umsetzung der Planung nicht erwartet wird. Gutachterlich 
wurde vorgeschlagen, zur Freihaltung der notwendigen Sichtdreiecke ggf. 
das Parken auf der Mühlenstraße auf einer Länge von jeweils 20 m in bei-
den Richtungen von der Einmündung der Straße Am Damm zu unterbin-
den. Es wird seitens der Stadt Meerbusch nach Umsetzung der Baumaßnah-
men geprüft, ob eine derartige Maßnahme zur Reduzierung verkehrlicher 
Risiken erforderlich ist. Verkehrsregelnde Maßnahmen sind darüber hinaus 
nicht Gegenstand der Bauleitplanung. 
Insgesamt wird auch fachbehördlich festgestellt, dass in den umliegenden 
Straßen „Mühlenstraße“ und „Am Damm“ keine Probleme im Hinblick auf 
eine bestehende Überlastung sowie eine mangelnde Verkehrssicherheit/ ei-
nen Unfallschwerpunkt bekannt sind und auch aus fachlicher Sicht auf-
grund der geringen Verkehre nicht gesehen werden. Pläne zum Ausbau der 
„Mühlenstraße“, Straße „Am Damm“ oder „Gelleper Straße“ bestehen 
von städtischer Seite aktuell nicht. 
 

Bestandsschutz für den Baumbestand und der Parkplätze an der bestehen-
den Gelleper Straße: Da dieser Bereich von dem neuen Bebauungsplan 
nicht betroffen ist, erwarten wir einen Bestandschutz und bitten um Bestäti-
gung.  
 

Den Einwendungen wird gefolgt. 
Bei den Parkplätzen in der Gelleper Straße handelt es sich um öffentliche 
Parkplätze. Eine Umgestaltung des bestehenden Teils der Gelleper Straße im 
Zuge des Bauprojektes ist nicht vorgesehen; Stellplätze und Bäume sind so-
mit nicht gefährdet.  
 

Mögliche Elektro-Parkplätze im Neubaugebiet: Nach Aussagen von Herrn 
Siemes / Firma Wilma gibt es Überlegungen, in diesen Bereich eine Elektro-
Ladestation zu planen. Auch wenn wir uns der neuen Technik nicht generell 
verweigern wollen, sehen wir die Gefahr, dass zu viel „fremde“ Fahrzeuge 
in das Gebiet kommen und die Parkmöglichkeiten für Besucher des Anlie-
gerbereichs reduziert werden. Daher bitten wir darum, von dieser Planung 
Abstand zu nehmen.  
 

Den Einwendungen wird teilweise gefolgt. 
Grundsätzlich soll für alle Wohneinheiten, die über einen Anschluss an die 
Tiefgarage verfügen, eine Ladeinfrastruktur für Elektroautos innerhalb der 
Tiefgarage hergestellt werden. Die Ladeinfrastruktur der an die verlängerten 
Gelleper Straße angeschlossenen Wohneinheiten kann innerhalb der jeweili-
gen Garage hergestellt werden.  
Der Ausbau der öffentlichen E-Ladeinfrastruktur obliegt hingegen nicht 
dem Bauträger. Vielmehr erfolgt eine Planung der Ladeinfrastruktur im öf-
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fentlichen Raum bedarfsabhängig durch die Stadt Meerbusch. Eine öffentli-
che Ladestation ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt in der Gelleper Straße 
nicht geplant. 
Innerhalb des vorliegenden städtebaulichen Entwurfes des Bauträgers sind 
in der verlängerten Gelleper Straße E-Ladestationen vorgesehen. Der städte-
bauliche Entwurf ist jedoch nicht bindend, sondern hat nur veranschauli-
chenden Charakter, da es sich nicht um einen vorhabenbezogenen Plan 
handelt. Die angesprochenen E-Ladestationen sind kein Regelungsinhalt des 
Bebauungsplans, d.h. es werden keine Festsetzungen dazu getroffen.  
 
Die Hinweise der Anwohnerschaft, dass kein Bedarf an diesen Einrichtun-
gen in dieser örtlichen Situation bestünde, werden zur Kenntnis genom-
men. 
 

Regelung der möglichen Durchfahrt von der Uerdinger Straße zur Gelleper 
Straße: In früheren Protokollen wurde angegeben, dass dieser Weg für Ver-
sorgungs- & Rettungsfahrzeuge vorgesehen ist. Wie wird dieser Bereich ge-
staltet? Wird genügend Platz sein, dass große Fahrzeuge dort durchkom-
men? Wer genau darf durchfahren und wie werden die Barrieren geplant?  
 

Den Einwendungen wird teilweise gefolgt. 
Der betreffende Verbindungsweg dient der Quartiersvernetzung für Fuß-
gänger und Radfahrer und wird entsprechend gestaltet. Einzig eine Durch-
fahrt für Rettungsfahrzeuge und eine Verbindung im Notfall sind vorgese-
hen. Die Wegebreite berücksichtigt dies entsprechend. Anders als in der Be-
gründung zur Offenlage dargelegt, wird es keine allgemeine Fahrverbin-
dung für Ver- und Entsorgungsfahrzeuge geben. Dies wird entsprechend in 
der Begründung korrigiert. Ein Durchfahrtsverbot erfolgt über übliche bauli-
che Maßnahmen, z. B. Sperrpfosten. 
 

Bezüglich der Mehrfamilienhäuser an der Uerdinger Straße - Wie ist das 
Verhältnis von Parkplätzen in den Tiefgaragen zu den Wohneinheiten? Sei-
tens der Firma Wilma wurde uns gesagt, dass es für jede Wohneinheit 2 
Stellplätze gibt. Ist diese Zahl korrekt?  
Gibt es Aufzüge von den Tiefgaragen in die Wohngebäude? Wie wird ver-
hindert, dass die Anwohner mit Tiefgaragenplatz nicht trotzdem zum Be- u. 
Entladen oder Parken in die Gelleper Straße fahren? Wie wird das Parken 
für Besucher der Bewohner der Uerdinger Straße geregelt? Wird es zusätzli-
che Parkplätze an der Uerdinger Straße geben?  
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen. 
Für das Verhältnis der Stellplätze zu Wohnungen ist die zum Zeitpunkt der 
Baugenehmigung geltende Stellplatzsatzung der Stadt Meerbusch maßgeb-
lich. Damit ist sichergestellt, dass ein bedarfsgerechter und den kommuna-
len Zielen entsprechender Anteil an Stellplätzen geschaffen wird. 
Die Wohneinheiten, die einen Stellplatz in der Tiefgarage haben, sollen bar-
rierefrei (über einen Aufzug) oder über den eigenen Keller an das Tiefgara-
gengeschoss angebunden werden. Dies gilt sowohl für die Mehrfamilien-
häuser als auch die Einfamilienhäuser in den Allgemeinen Wohngebieten 
WA 1, WA 2 und WA 3. Die Wohneinheiten verfügen somit über einen 



6 

komfortablen Zugang von der Tiefgarage in die Wohnungen, insbesondere 
auch zum Be- und Entladen. Eine Anfahrt über die Gelleper Straße erscheint 
vor diesem Hintergrund abwegig, da viel umständlicher (durch längere Fuß-
wege zum Haus).  
Im neuen Teilabschnitt der Gelleper Straße sind 12 öffentliche Besucher-
parkplätze für die Besucher der Anwohner der Gelleper Straße vorgesehen. 
Besucher können ebenfalls komfortabel den öffentlichen Parkplatz gegen-
über an der Uerdinger Straße nutzen.   
Zusätzliche Parkplätze an der Uerdinger Straße wird es im Zusammenhang 
mit der vorliegenden Planung nicht geben. 
 

Wie sieht es mit der Grenzbepflanzung im Übergang zum neuen Teil der 
Gelleper Straße aus? Hat die „Grenzhecke“ zwischen bisherigen Gärten an 
der Gelleper Straße zum Grundstück von Kothes Bestandsschutz?  
 

Den Einwendungen wird nicht gefolgt. 
Die genannte Hecke kann nur im Bereich der rückwärtigen Gärten, die an 
die Grundstücke in der Mühlenstraße angrenzen, erhalten werden und ist 
dort dementsprechend im Bebauungsplan gesichert. Ein Erhalt im Bereich 
der Gärten Gelleper Straße wird voraussichtlich nicht möglich sein, soweit 
an dieser Grenze eine Garage oder ein Stellplatz neu errichtet wird, was er-
wartbar ist. Darüber hinaus steht dem Eigentümer eine Eingrünung des 
Gartens innerhalb dessen Grundstücksgrenzen frei. 
 

Wie ist die konkrete Reihenfolge der Bebauung geplant?  
Nach Aussage von Herrn Siemes / Wilma soll der Bauverkehr ausschließlich 
über die Uerdinger Straße abgewickelt werden. Wir bitten hier um Bestäti-
gung, da die Straßenbreite bei Anfahrt über Am Damm / Gelleper Straße 
für Baufahrzeuge nicht ausreichend ist.  
 

Den Einwendungen wird nicht gefolgt. 
Das Baustellenmanagement sowie die entsprechende Logistik stellen einen 
Gegenstand des Baubetriebs dar und werden erst im Rahmen der Bauaus-
führung in Abstimmung mit der Stadt Meerbusch festgelegt. Der Bebau-
ungsplan stellt keine Ausführungsplanung dar und kann insofern keine 
Aussagen zum Baubetrieb treffen.  
 

Ab wann kann man den Bebauungsplan als final betrachten?  
 
Werden wir informiert, wenn Änderungen an dem Bebauungsplan vorge-
nommen werden – wenn ja, wie werden wir informiert?  
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen. 
Der Bebauungsplan ist mit dem Satzungsbeschluss durch den Rat der Stadt 
und der anschließenden Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Meer-
busch final. Auf Grundlage der Festsetzungen des als Satzung beschlosse-
nen Bebauungsplanes wird der Bauträger seine Objektplanung vornehmen 
und entsprechende Bauanträge bei der Stadt Meerbusch zur Prüfung und 
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Genehmigung einreichen. Die Bürger sind in diesen Prozess nicht eingebun-
den. Üblicherweise finden vor Baubeginn durch den Bauträger Gespräche 
mit der Nachbarschaft statt, um über die Inhalte des Bauvorhabens zu infor-
mieren.   
 

Uns ist bewusst, dass Wohnraum benötigt wird und wir stellen uns nicht 
grundsätzlich gegen das Baugebiet. Wir möchten die Belastungen jedoch 
möglichst klein halten. Letztlich geht es nicht nur „um die paar“ Häuser an 
der Gelleper Straße. Auch die Mühlenstraße, die Kaiserswerther Straße und 
die angrenzenden Wohngebiete werden von dem höheren Verkehrsauf-
kommen belastet.  
 
Wir würden uns freuen, wenn unsere Bedenken und Anregungen Beach-
tung finden und stehen Ihnen für weiterführende Gespräche gerne zur Ver-
fügung. Lösungsansätze diskutieren wir gerne mit Ihnen.  
 
 
Anlagen: Fotos  
Mühlenstraße: aus Fahrtrichtung „In der Loh“ Richtung „Am Damm“ – un-
einsichtige Linkskurve 
Einmündung „Am Damm“ / Mühlenstraße – unklare Vorfahrtsregel 
Einfahrt Gelleper Straße 
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen. 
 

Bürger 1 

Schreiben vom 27.07.2024  

Als Anwohner der Gelleper Straße würden wir gerne unsere Stellungnahme 
zu dem geplanten Bebauungsplan abgeben, da uns das zu erwartende hö-
here Verkehrsaufkommen erheblich belasten wird.  
 
Gem. dem vorliegenden Bebauungsplan soll ein Teil der Häuser über die 
Gelleper Straße erschlossen werden. Als Grund hierfür wurde genannt, dass 
die Uerdinger Straße bereits jetzt überlastet sei. Dieses Argument ist für uns 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Uerdinger Straße wird im Verkehrsgutachten nicht als überlastet bewer-
tet. Vielmehr hat die Anbindung von Teilen des Plangebietes an die Gelle-
per Straße städtebauliche Gründe. Grundsätzlich ist es sinnvoll, Verkehrs-
ströme im Netz zu verteilen. Ebenso ist es sinnvoll, die vorhandene Ver-
kehrsinfrastruktur der Gelleper Straße zu nutzen, und hier einen in Bezug 
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nicht nachvollziehbar, da jeder einzelne Anwohner der Gelleper Straße die 
Uerdinger Straße ohnehin zwingend benutzen muss, um zu seiner Woh-
nung zu kommen. Bei Anbindung über die Gelleper Straße würde kein ein-
ziges Auto weniger über die Uerdinger Straße fahren. Zudem sind auch die 
angrenzenden Straßen bereits jetzt schon überlastet.  
 
 
 

auf den Bestand gleichartigen, kleinen Teil des geplanten Wohngebietes 
anzuschließen. Diese Fortführung ist im Übrigen im Bebauungsplan Nr. 96B, 
der die Grundlage für den realisierten Abschnitt der Gelleper Straße bildet, 
bereits perspektivisch angedacht. Die vorgesehene Eigenheimbebauung im 
Osten mit einer geringeren Bebauungsdichte ergänzt die bestehende Ge-
bäudestruktur der Gelleper Straße in harmonischer Weise.  
Innerhalb des Verkehrsgutachtens wird die Erschließung über die Mühlen-
straße / Gelleper Straße als unkritisch nachgewiesen.  
 
Im Gutachten wird hierzu in Kap. 7.1.2 folgendes ausgeführt: 

„Für die Zufahrt an der Gelleper Straße, welche über die Mühlenstraße er-
schlossen wird, wird eine Gesamtbelastung von ca. 84 Kfz/Tag bzw. 10 
Kfz/h (Spitzenstunde) prognostiziert (vgl. Anlage 2). Hieraus ergeben sich 
folgende Spitzenbelastungen für die Zufahrt an der Gelleper Straße: 

• vormittägliche Spitzenstunde: 8 Kfz/h Quellverkehr / 2 Kfz/h Zielverkehr 

• nachmittägliche Spitzenstunde: 3 Kfz/h Quellverkehr / 5 Kfz/h Zielverkehr 

Es zeigt sich, dass die Neuverkehrsbelastung entlang der Gelleper Straße, 
Am Damm, Mühlenstraße sehr gering ist. Laut den Richtlinien für die An-
lage von Stadtstraße (RASt) gelten für die Gelleper Straße (Einteilung gemäß 
RASt als Wohnweg) maximale Verkehrsbelastungen von 150 Kfz/h, für die 
Mühlenstraße (Einteilung gemäß RASt als Wohnstraße) 400 Kfz/h. 
Für die Gelleper Straße liegen keine Verkehrszählungen vor. Aufgrund der 
Anzahl der vorhandenen Bebauung und der prognostizierten Neuverkehrs-
belastung der zusätzlich dort angebundenen Bebauung, kann jedoch davon 
ausgegangen werden, dass die maximal verträgliche Verkehrsbelastung 
auch nach Realisierung des Bauvorhabens deutlich unterschritten wird (max. 
10 Kfz/h durch elf zusätzliche Einfamilienhäuser, sowie 5 Wohnungen in ei-
nem Geschosswohnungsbau). (…) Es zeigt sich, dass in der Mühlenstraße 
nach Realisierung des Bauvorhabens ca. 180 Kfz/h zu erwarten sind. Damit 
wird die maximal verträgliche Verkehrsbelastung ebenfalls deutlich unter-
schritten. Die geringe Neuverkehrsmenge hat somit keinen signifikanten 
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Einfluss auf den Verkehrsablauf, sodass auch nach Realisierung des Bauvor-
habens ein leistungsfähiger Verkehrsablauf erwartet werden kann.“ 

Insofern ist bei Umsetzung der Planung nicht von einer von den Einwendern 
befürchteten erheblichen Belastung der Anwohner auszugehen. 
 

Das erstellte Verkehrsgutachten haben wir mit Interesse zur Kenntnis ge-
nommen - in Teilen halten wir es nicht für realistisch. Zudem muss man sich 
die Frage stellen, ob es einen Interessen-Konflikt gibt, da dieses von der 
Firma Wilma beauftragt wurde, die das Bauprojekt realisieren möchte.  
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen.  

Bei der Beauftragung von Gutachten durch den Investor im Rahmen der 
Bauleitplanung handelt es sich um ein übliches Vorgehen. So hat sich der 
Investor als Planveranlasser dazu zu verpflichten, die Kosten für die Erstel-
lung von Gutachten zu übernehmen. Hierzu ist eine entsprechende Verein-
barung zwischen der Stadt Meerbusch und dem Investor erfolgt. Darin 
heißt es: 

„Die Antragstellerin übernimmt die Kosten aller von der Stadt oder von den 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange für erforderlich gehal-
tenen Gutachten, die sich aus der Bauleitplanung ergeben.“ 

Gutachter sind grundsätzlich zur Neutralität verpflichtet. Im Rahmen des 
Aufstellungsverfahrens erfolgt eine fachbehördliche Vorgabe zum Leis-
tungsumfang und auch eine fachliche Prüfung der Gutachten. Dass das 
Verkehrsgutachten in Teilen nicht realistisch sei, wird von den Einwendern 
nicht substantiell vorgetragen. Insofern kann hierzu keine weitere Abwä-
gung vorgenommen werden. 
 

In Teilen ist das Gutachten bereits nicht mehr aktuell, dass sich die Situation 
auf der Mühlenstraße durch Neubauten verschärft hat. Auch auf der Uer-
dinger Straße wird es künftig Veränderungen geben, da aktuell gegenüber 
des geplanten Gebietes ein größerer Wohnkomplex gebaut wird. Nachfol-
gend geben wir Ihnen Informationen zu den Engstellen.  
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen.  

Mögliche Neubauten auf der Mühlenstraße, die sich seit Erstellung des Gut-
achtens (März 2023) ergeben haben, sind im Gutachten nicht berücksich-
tigt worden. Es wird jedoch in Kapitel 7.1.2 auf eine maximal verträgliche 
Verkehrsstärke in der Mühlenstraße von 400 Kfz/h hingewiesen – wobei le-
diglich 180 Kfz/h prognostiziert werden (bestehender Verkehr PLUS Neube-
bauung Plangebiet). Auch bei einer Mehrbelastung durch die erwähnten 
Neubauten ist nicht davon auszugehen, dass die maximal verträgliche Ver-
kehrsstärke annähernd erreicht wird.  
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In dem betreffenden Wohnkomplex an der Uerdinger Straße entstehen 16 
Wohnungen. Basierend auf den Ausgangsdaten der Verkehrserzeugung des 
Bauvorhabens im Plangebiet lässt sich abschätzen, wieviel Verkehr durch 16 
WE zu erwarten ist. Dies ist in der Stundenbelastung (ca. 10 Kfz/h für beide 
Richtungen zusammen) wiederum so gering, dass davon keine wesentliche 
Veränderung des Verkehrsablaufes auf der Uerdinger Straße zu erwarten 
sein sollte. 
 

Die Mühlenstraße wird (als Parallelstraße zur Uerdingerstraße) bereits jetzt 
gerne als „ampelfreier Schleichweg" benutzt, um die stark befahrene Uer-
dingerstraße zu umgehen.  
 
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen.  

Es ist durchaus möglich, dass die Mühlenstraße wie beschrieben genutzt 
wird. Diese Verkehre sind aber auch, sofern sie stattfinden, bei der Ver-
kehrszählung mitberücksichtigt worden und sind dementsprechend Teil der 
ermittelten Prognosebelastung von 180 Kfz/h. Dementsprechend gilt auch 
bei Vorhandensein solcher Verkehre eine Verträglichkeit bei einer Verkehrs-
stärke < 400 Kfz/h. 
 

Gleichzeitig hat das Aufkommen parkender Autos auf der gesamten Müh-
lenstraße, vor allem aber vor den neuen Häusern zwischen „Am Damm" 
und „In der Loh" so stark zugenommen, dass die Mühlenstraße häufig nur 
noch einspurig befahren werden kann.  
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen.  

Die beschriebene Situation in der Mühlenstraße ist auch im Rahmen der 
Verkehrsuntersuchung aufgefallen und wurde dementsprechend im Gut-
achten thematisiert (vgl. Kapitel 7.1.2). Hier wurde festgehalten, dass der 
Verkehrsablauf laut Richtlinie bei < 250 Kfz/h und Engstellen mit einer 
Länge von maximal 50 m grundsätzlich funktioniert. Aufgrund von Einfahr-
ten und Knotenpunkten (und damit einhergehenden Halteverboten) in der 
Mühlenstraße ist zu erwarten, „dass dies zu der praktizierten Situation passt 
(meist sind Engstellen von ca. 15-25 m Länge vorhanden) und dementspre-
chend keine starke Beeinträchtigung des Verkehrsablaufes zu erwarten ist – 
kurzzeitige Behinderungen im Verkehrsablauf sind dabei nicht auszuschlie-
ßen“. 
Insgesamt wird auch fachbehördlich festgestellt, dass in den umliegenden 
Straßen „Mühlenstraße“ und „Am Damm“ keine Probleme im Hinblick auf 
eine bestehende Überlastung sowie eine mangelnde Verkehrssicherheit/ ei-
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nen Unfallschwerpunkt bekannt sind und auch aus fachlicher Sicht auf-
grund der geringen Verkehre nicht gesehen werden. Pläne zum Ausbau der 
„Mühlenstraße“, Straße „Am Damm“ oder „Gelleper Straße“ bestehen 
von städtischer Seite aktuell nicht. 
 

Aus „In der Loh" Richtung Ortsmitte fahrend hat die Mühlenstraße einen 
Links-Knick, sodass man entgegenkommende Autos (die in dieser Situation 
Vorfahrt haben) nicht sehen kann.  
Mit dieser Verkehrssituation ergeben sich ununterbrochen Konflikte, da 
man wegen parkender Autos keine Lücke findet, um die Vorfahrt des Ent-
gegenkommenden zu gewähren.  
 

Die beschriebene Situation in der Straße „In der Loh“ ist ähnlich wie die in 
der Mühlenstraße zu bewerten. Der Verkehrsablauf sollte laut Richtlinie bei 
< 250 Kfz/h und Engstellen mit einer Länge von maximal 50 m grundsätz-
lich funktionieren. Sollten durch parkende Kfz die Engstellen größer bzw. 
länger als 50 m sein, so sind diese durch die Anordnung von absoluten Hal-
teverboten zu gewährleisten. Diese verkehrsrechtliche Maßnahme ist jedoch 
nicht Regelungsinhalt des Bebauungsplanes.  
 

Nicht zuletzt als Radfahrer ist man durch das Überholen von Autos in diesen 
Engstellen mit Abständen von deutlich unter einem Meter gefährdet, was 
insbesondere für radfahrende Kinder gilt.  
 
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen. 
Bzgl. eines Gefährdungspotenzials wird auf die obige fachbehördliche Aus-
sage verwiesen. Sollte es zu einer Gefährdung von Radfahrern durch ein-
zelne Autofahrer kommen, so würde es sich in dem Fall um einen Verstoß 
gegen die Straßenverkehrsordnung handeln, der ggf. durch polizeiliche 
und/oder sonstige behördliche Maßnahmen zu ahnden bzw. zu unterbin-
den wäre. Diese Maßnahmen sind jedoch nicht Regelungsinhalt des Bebau-
ungsplanes. 
 

Die Straßen „Am Damm" und Gelleper Straße sind ebenfalls für zusätzli-
chen Autoverkehr bei Weitem zu klein. Zu dem Anwohnerverkehr muss 
man Besucher & Lieferdienste hinzuzählen.  
Hier ist nicht einmal eine Gegenverkehr-Möglichkeit gegeben. Straßen von 
dieser Größe sind im Allgemeinen verkehrsberuhigte Anliegerstraßen bzw. 
Spielstraßen - man muss kein Verkehrsplaner sein um sich ausrechnen zu 
können, dass der gesamte Autoverkehr, also im Schnitt 2-3 KFZ pro 
Wohneinheit plus Paket- und verschiedenste Lieferdienste nicht über derart 
kleine Straßen geleitet werden kann. Auch zum Ende der Bauphase sehen 
wir nicht, wie größere Umzugswagen problemlos die neuen Häuser errei-
chen können.  
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen.  
Die Straßen Am Damm und Gelleper Straße sind Anliegerstraßen; aus städ-
tebaulicher Sicht ist ein durchgängiger Gegenverkehr nicht erforderlich, teil-
weise aber möglich.  
Wie weiter oben bereits beschrieben, wird in Kapitel 7.1.2 des Verkehrsgut-
achtens auf die Gelleper Straße, Am Damm und die Mühlenstraße einge-
gangen. Die im Rahmen der Verkehrsuntersuchung für diese Straßen ermit-
telten Verkehrsmengen sind auch in der Überlagerung mit den bereits dort 
vorhandenen Verkehren absolut verträglich. In der Berechnung der Ver-
kehrserzeugung im Plangebiet wurden auch Fahrten durch Besucher- und 
Lieferverkehre berücksichtigt. 
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Für das Plangebiet wurden Schleppkurvennachweise geführt, um sicherzu-
stellen, dass insbesondere größere Fahrzeuge der Feuerwehr, aber auch die 
Müllabfuhr, das Gebiet ohne Einschränkung befahren können. Somit sind 
die Straßen auch für größere Umzugswagen ausreichend dimensioniert. Im 
Bereich der bestehenden Gelleper Straße sollte angenommen werden, dass 
es keine Schwierigkeiten gibt, da die vorhandenen Gebäude ja bereits über 
eben diese Straße anscheinend problemlos bezogen wurden bzw. von der 
Müllanfuhr angedient werden. 
 

Eine weitere Engstelle ist die Kaiserswerther Straße, die schon lange voll-
ständig überlastet ist. Insbesondere wenn der Linienverkehr durch die 
Straße fährt, kommt es regelmäßig zum Chaos. Lt. Aussagen von Anwoh-
nern der Kaiserswerther Straße wird diese Situation seit Jahren von der 
Stadtverwaltung ignoriert und keine Lösung angestrebt.  
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen.  
Die verkehrliche Situation auf der Kaiserswerther Straße wird durch die 
Stadt beobachtet. Hier sind in Zukunft unabhängig vom Bebauungsplan 
325 ggf. Maßnahmen zur Verbesserung des Verkehrsflusses durchzuführen. 
Durch die geringen planbedingten Neuverkehre wird hier mit Umsetzung 
der Planung allerdings keine wesentliche Verschlechterung erwartet. 
 

Eine Schaffung von Parkverboten auf der Mühlenstraße (oder auch Am 
Damm/ Gelleper Straße) würde das Problem unseres Erachtens nur bedingt 
lösen, weil sich dadurch die Parksituation in den anliegenden Straßen (z. B. 
Nelkenstraße, Fliederstraße) weiter verschlimmern würde.  
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen.  
Wie bereits erwähnt, wird sich laut Verkehrsgutachten die verkehrliche Situ-
ation auf den umliegenden Straßen durch die geringen planbedingten Neu-
verkehre nicht wesentlich verschlechtern. Sollten im Bestand bereits Prob-
leme in den umliegenden Straßen bestehen, wäre dies unabhängig von der 
Umsetzung des Bebauungsplanes durch die Stadt zu prüfen und es wären 
ggf. entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Verkehrsregelnde Maßnah-
men sind darüber hinaus nicht Gegenstand der Bauleitplanung. 
 

Vor diesem Hintergrund möchten wir noch einmal darum bitten, dass man 
erneut prüft, ob nicht das gesamte neue Baugebiet über die Uerdinger 
Straße erschlossen werden kann. Hier könnte dann eine Ampel mit Anfor-
derungskontakt die Eingliederung für die Anwohner erleichtern. Im Bereich 
des Endes der alten Gelleper Straße könnten Poller gesetzt werden, um die 
Durchfahrt für Fahrräder und Fußgänger zu ermöglichen.  
 

Den Einwendungen wird nicht gefolgt. 
Zu der Anregung, das Plangebiet ausschließlich an die Uerdinger Straße ver-
kehrlich anzubinden, wird auf die Stellungnahme der Verwaltung weiter 
oben verwiesen. 
Bereits in der frühzeitigen Beteiligung wurde auf die geringe Neuverkehrs-
menge hingewiesen, die durch das Bauvorhaben im rückwärtigen Bereich 
mit Anschluss an die Gelleper Straße zusätzlich entstehen wird. Diese ist so 
gering, dass sie keinen signifikanten Einfluss auf die Verkehrsabläufe der 
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angrenzenden Straßen haben wird, sodass auch nach Realisierung des Bau-
vorhabens ein leistungsfähiger Verkehrsablauf erwartet werden kann. 
 

Ein weiterer Punkt, der uns beschäftigt, betrifft die Versickerung im neuen 
Wohngebiet. Aufgrund der Klima-Veränderungen kann man für die Zu-
kunft vermehrt mit Starkregen-Ereignissen rechnen. Uns ist bekannt, dass 
bei Bauvorhaben von Ein-/ Zweifamilienhäuser Rigolen vorgeschrieben sind. 
Wie sieht es bei den größeren Komplexen aus? Da ein sehr großer Bereich 
des Neubaugebietes mit Tiefgaragen geplant ist, sehen wird die Versicke-
rungsmöglichkeit als nicht gegeben, da viel Fläche versiegelt ist. Da der Ka-
nal an der Uerdinger Straße deutlich höher liegt als die Gelleper Straße, be-
fürchten wir, dass es zu Überflutungen kommen kann. Wie stellen Sie si-
cher, dass dies nicht passieren wird?  
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen.  
Aus den Entwurfsunterlagen geht hervor, dass das auf den privaten Dach-
flächen, Terrassen und Wegen sowie Stellplätzen und deren Zufahrten an-
fallende Niederschlagswasser vor Ort zu versickern ist. Dies gilt sowohl für 
die Bauvorhaben der Ein- und Zweifamilienhäuser als auch für die übrigen 
Gebäudekomplexe des Geschosswohnungsbaus. Im Bereich der Tiefgara-
gen (Übererdung) wird der erheblich gedrosselte verbleibende Abfluss der 
Dächer in das Substrat/die Drainageschicht auf dem übererdeten Teil der 
Tiefgaragendecke eingeleitet und von dort aus weiter gedrosselt in Rigolen 
neben den Tiefgaragen versickert. 
Private Straßen, Wege und Garagenzufahrten erhalten ein versickerungsfä-
higes Splittfugenpflaster. Das Niederschlagswasser der gepflasterten öffent-
lichen Verkehrsflächen wird in Baumrigolen des Straßenbegleitgrüns bzw. in 
einer Grünmulde im zentralen Platzbereich versickert werden. Lediglich eine 
kleine öffentliche Straßenfläche (ca. 90 qm, im Anschluss an die Gelleper 
Straße) kann aufgrund ihres Längsgefälles nicht der Versickerung zugeführt 
werden. Das auf dieser Fläche anfallende Niederschlagswasser wird in die 
vorhandene Mischwasserkanalisation eingeleitet. 
Das Kanalnetz der Gelleper Straße wird nur mit einem geringen Regenwas-
ser-Anteil der angrenzenden Planstraße zusätzlich gespeist. Im Rahmen der 
weiteren Planung des Baugebietes (insbesondere auch Freianlagenplanung 
der privaten Baugrundstücke) ist ein Überflutungsnachweis gemäß DIN 
1986-100 für das Gesamtgebiet zu erstellen.  
 
Im Entwässerungskonzept sind bereits folgende Maßnahmen berücksich-
tigt:  

- Rückhalteraum für Gebäude als Retentionsgründach und/oder in 

den Außenanlagen 
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- Rückhalteraum für private befestigte Verkehrsflächen und Freianla-

gen in den Außenanlagen (in Grünmulden, auf Pflasterflächen, in 

unterirdischen Bauwerken)  

- Rückhalteraum für öffentliche Verkehrsflächen auf öffentlichem 

Grundstück (im Bereich der zentralen Platzfläche, auf den Straßen-

flächen) 

Im Übrigen nehmen wir Bezug auf das gemeinschaftliche Schreiben der An-
wohner Am Damm/ Gelleper Straße / Mühlenstraße, denen wir uns an-
schließen und Ihre Antworten erwarten.  
 

Auf die obige Stellungnahme der Verwaltung zum Abwägungsvorgang der 
Sammelstellungnahme der Initiative Gelleper Straße/Am Damm wird verwie-
sen. 
 

Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um auf andere Punkte hinzuweisen. 
Wir sind in Lank-Latum aufgewachsen und dem Ort aus guten Gründen im-
mer treu geblieben. Wir sehen immer wieder, dass es Bekannten Lankern 
nicht mehr möglich ist, Eigentum hier zu erwerben. Selbst wenn Häuser 
zum Kauf angeboten werden, sind die Kosten enorm. Im Gespräch mit 
Herrn Siemes von der Firma Wilma sollen die neu geplanten Einfamilienhäu-
ser „hochwertig" sein und im hohen 6-7-stelligen Bereich liegen. Sollte die 
Information stimmen, wird man vor allem auswärtige Interessenten mit ho-
hem Einkommen anziehen. Viele „alte Lanker" werden wieder nicht in der 
Lage sein, Eigentum zu erwerben. Ist es das, was man sich für die Entwick-
lung des Standortes vorstellt?  
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen. 
Der Bauträger sieht in dem Plangebiet ein ausgewogenes Verhältnis zwi-
schen Eigenheimen in Form von Doppelhaushälften und Reihenhäusern so-
wie dem Geschosswohnungsbau vor. Gegenüber der Stadt hat der Bauträ-
ger sich bereit erklärt, einen Anteil von 20 % der durch ihn entwickelten 
Flächen im öffentlich geförderten Segment zu erstellen. Dieser Anteil wird 
mit dem Bauträger innerhalb eines städtebaulichen Vertrages, der parallel 
zu dem Bebauungsplan erarbeitet wird, vertraglich vereinbart. 
Darüber hinaus ist die Festlegung von Wohnungsgrößen sowie deren Preis-
bildung kein Regelungsinhalt des Bebauungsplanes. Mit Blick auf die Markt-
geschehnisse ist darauf zu verweisen, dass der Bauträger in der Presse ange-
kündigt hat, aufgrund der allgemein steigenden Mietpreise insbesondere 
auch kleine, bezahlbare Wohnungen in dem Neubauquartier anzubieten. 
 

Zudem stellen wir immer wieder fest, dass Senioren mit geringem Einkom-
men kaum Möglichkeiten haben, eine altersgerechte Wohnsituation zu fin-
den. Lediglich in Osterath gibt es die Gelegenheit zum Betreuten Wohnen 
mit Wohnberechtigungsschein - die Wartezeit liegt bei ca. 4 Jahren. Eine 
lange Zeit, wenn man an den Punkt kommt, dass man Hilfe benötigt. Wie 
sehen die Planungen der Stadt hier aus? Sind weitere Wohneinrichtungen 
wie in Osterath geplant? Bei der immer älter werdenden Bevölkerung sehen 
wir hier dringenden Handlungsbedarf.  

Den Einwendungen wird teilweise gefolgt. 
Im vorliegenden Plangebiet ist durch den Bauträger kein betreutes Wohnen 
für Senioren vorgesehen. Grundsätzlich ist die Problematik von fehlendem 
altersgerechtem Wohnraum für Senioren mit geringem Einkommen dem 
zuständigen Fachamt der Stadt Meerbusch bekannt. Planungen für entspre-
chende Angebote bestehen zum Beispiel für Meerbusch-Büderich. Aller-
dings besteht vor allem bei betreutem Wohnen bzw. „Wohnen mit Service“ 
das Problem, einen geeigneten Träger zu finden, was sich aufgrund des 
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Abschließend möchten wir Sie herzlich einladen, uns auf der Gelleper 
Straße zu besuchen, um sich selbst ein Bild von der Situation zu machen. 
Auf dem Plan sieht man häufig mehr Platz, als tatsächlich vorhanden ist. Für 
eine Terminvereinbarung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

Mangels an Pflegekräften häufig schwierig gestaltet. So wurde von dem zu-
ständigen Fachamt auch bei der vorliegenden Planung ein „Wohnen mit 
Service“ angedacht, jedoch in Ermangelung eines geeigneten Trägers nicht 
weiterverfolgt.  
Der Mangel an altersgerechtem Wohnraum muss auch im Zusammenhang 
mit dem großen Bedarf an gefördertem Wohnungsbau in Meerbusch be-
trachtet werden. Unter anderem Pflegekräfte, die in Meerbuscher Einrich-
tungen dringend gesucht und gebraucht werden, finden häufig keinen be-
zahlbaren Wohnraum. Zur Deckung dieses Bedarfes leistet das Plangebiet 
mit dem oben genannten Anteil von 20 % gefördertem Wohnraum einen 
Beitrag. 
 

Schreiben vom 04.08.2024 (per Mail) bzw. 06.08.2024 (per Post)  

Als Nachtrag zu unserer Stellungnahme vom 27. Juli 2024 würden wir 
gerne noch auf weitere Punkte aufmerksam machen.  
 
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass wir das vorliegende Verkehrs-
gutachten in Teilen nicht für realistisch halten. Nun ist uns aufgefallen, dass 
die zugrunde liegenden Messungen lediglich an einem einzigen Tag durch-
geführt wurden. Genannt ist hier der 30.06.2021 - ein Tag, während der 
Corona­Pandemie, an dem viele Berufstätige im Home-Office gearbeitet ha-
ben. Zudem ist Ende Juni Urlaubszeit, wodurch sich die Verkehrsbelastung 
ebenfalls reduziert.  
Man muss kein Sachverständiger sein, um zu erkennen, dass vor diesem 
Hintergrund die Ergebnisse des Gutachtens nicht die tatsächliche Verkehrs-
belastung darstellen können.  
 
Überhaupt nicht berücksichtigt wurde die Tatsache, dass die Straße „Am 
Damm" von vielen Schulkindern genutzt wird. Da die Straße im weiteren 
Verlauf nicht ausgebaut ist und kaum Verkehr bei der Ausfahrt aus der Gel-
leper Straße erwartet wird, stellt ein höheres Verkehrsaufkommen eine 
große Gefahr für die Schulkinder dar.  
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen. 
Zur Ermittlung der derzeitigen Verkehrsbelastung wurden für das Verkehrs-
gutachten Zählungen gemäß den Vorgaben der gültigen Richtlinien (hier: 
Empfehlungen für Verkehrserhebungen (EVE)) durchgeführt. Demnach (und 
auch aus Erfahrung des Verkehrsgutachters heraus) sind solche Zählungen – 
auch an nur einem Tag – grundsätzlich repräsentativ. Bei der Wahl der Zähl-
tages wird darauf geachtet, dass dieser außerhalb von Ferien, Feiertagen, 
Wochen mit Feiertagen, relevanten Baustellen oder Stadt- / Schützenfesten 
liegt und gleichzeitig nur in den offiziellen Zählmonaten (März-Oktober) 
und der Zähltag somit einen „normalen“ Werktag abbildet. Diesen Vorga-
ben ist mit dem gewählten Datum nachgekommen worden. Die Sommerfe-
rien begannen in NRW im Jahr 2021 am 05.07. Somit lag der Zähltag am 
30.06. außerhalb der Kern-Urlaubszeit. Eine Fehlerhaftigkeit des Verkehrs-
gutachtens kann demnach nicht erkannt werden. 
Darüber hinaus lässt sich nicht feststellen, dass die Aufnahmekapazität von 
Straßen nicht hinreichend ermittelt worden sei, da die zu diesem Zweck ver-
anlasste Verkehrsuntersuchung während der Corona-Pandemie stattgefun-
den habe und die seinerzeitigen pandemiebedingten Maßnahmen (Kon-
taktbeschränkungen, Abstandsregelungen, Einzelhandelsschließungen, 
Homeoffice-Regelungen) zu einer derart erheblichen Verkehrsreduzierung 
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geführt hätten, dass in diesem Zeitraum vorgenommene Verkehrsuntersu-
chungen grundsätzlich nicht aussagekräftig und damit nicht verwertbar wä-
ren. Hierfür sind folgende Punkte ausschlaggebend:  
Zum einen liefert die regelmäßige Straßenverkehrszählung der Bundesan-
stalt für Straßenwesen (BASt) Erkenntnisse über die verkehrliche Entwick-
lung auf Bundesstraßen und Bundesautobahnen in Deutschland. Nach dem 
im Juni 2023 herausgegebenen Bericht ist die allgemeine Verkehrsbelas-
tung durch Kfz im Zeitraum von 2015 bis 2021 coronabedingt auf freien 
Strecken der Bundesstraßen in Nordrhein-Westfalen (lediglich) um weniger 
als 9 % zurückgegangen (vgl. Ergebnisse der Straßenverkehrszählung der 
Bundesanstalt für Straßenwesen, abrufbar unter 
https://www.bast.de/DE/Statistik/Verkehrsdaten/2021/Ergebnisbericht-SVZ-
2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2). Auch wenn die das Plangebiet be-
treffenden Straßen nicht dieser Klassifizierung unterliegen, lässt sich zur Be-
schreibung der Verhältnisse eine Größenordnung der Auswirkungen der 
Corona-Pandemie daraus ableiten.  
Zum anderen werden in dem der Bauleitplanung zugrundeliegenden Gut-
achten den betreffenden Straßenzügen resp. Knotenpunkten eine hinrei-
chende Leistungsfähigkeit bescheinigt: „Nach Realisierung der Planung ist 
an allen Knotenpunkten mit einem leistungsfähigen Verkehrsablauf zu rech-
nen. (…) Die Qualitätsstufen des Verkehrsablaufes sind an den unsignali-
sierten / vorfahrtgeregelten Knotenpunkten gegenüber dem Bestand na-
hezu unverändert. (…) Durch die worst-case Betrachtung (...) sind jedoch 
tatsächlich etwas geringere Verkehrsmengen als in der Berechnung zu er-
warten, sodass generell ein etwas verbesserter Verkehrsablauf zu erwarten 
ist“. Der Gutachter stellt zusammenfassend weiterhin fest, dass eine vertie-
fende Untersuchung der geplanten Erschließung zeigt, dass die Verkehre 
sowohl im kleinräumigen als auch im großräumigen Umfeld leistungsfähig 
abgewickelt werden können. Die geplante städtebauliche Erschließung über 
die Uerdinger Straße und über die Gelleper Straße ist aus verkehrlicher Sicht 
ohne Leistungsfähigkeitseinschränkungen im Verkehrsablauf und / oder 
Überschreitung von Kapazitätsgrenzen umsetzbar.  
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Weitergehend erläutert der Gutachter in einer ergänzenden Stellungnahme 
vom 21.11.2024 zu dem Einfluss der Corona-Pandemie, dass zum Erhe-
bungszeitpunkt die „COVID-19-Welle“ für die damaligen Verhältnisse rela-
tiv moderat verlaufen sei und die seit dem 27.01.2021 in Kraft getretene 
Home-Office-Pflicht just am Tag der Erhebung ausgelaufen ist. Gleichwohl 
erfolgte zur Prüfung der verkehrlichen Situation und der gutachterlichen 
Aussagen eine erneute Zählung am 29.10.2024. Es zeigt sich, dass im Ver-
gleich zu 2021 im Jahr 2024 zwar etwas mehr Verkehre erhoben wurden, 
die Verkehrssteigerung jedoch lediglich bei höchstens ca. 14% (Uerdinger 
Straße, Knotenpunkt mit Kaiserswerther Straße / Bismarckstraße) bzw. le-
diglich bei höchstens sogar 5,5% (Mühlenstraße / Am Damm) in der mor-
gendlichen Spitzenstunde liegt und dementsprechend als gering anzusehen 
ist. Relevante Einflüsse der COVID-19 bedingten Veränderungen im Mobili-
tätsverhalten auf die Verkehrsmengen in den Spitzenstunden sind folglich 
nicht zu erkennen.  
Die im Zuge der damaligen Leistungsfähigkeitsberechnung ermittelten Rest-
kapazitäten von 161 Kfz/h auf der Uerdinger Straße reichen demnach aus, 
um diesen Mehrverkehr aufzunehmen. Die Verkehrsbelastungen entlang 
der Mühlenstraße sind um maximal 16 Kfz/h erhöht. Hierdurch verändern 
sich die im Verkehrsgutachten getroffenen Einschätzungen und Einstufun-
gen der Straße sowie die Aussagen hinsichtlich der Leistungsfähigkeit im 
Verkehrsablauf entlang der Straße nicht. Pauschal betrachtet decken sich 
diese Ergebnisse auch mit den o. a. Erkenntnissen aus der Straßenverkehrs-
zählung 2021der Bundesanstalt für Straßenwesen.  
Insofern lässt es sich nicht feststellen, dass die seinerzeitigen pandemiebe-
dingten Maßnahmen zu einer derart erheblichen Verkehrsreduzierung ge-
führt hätten, dass die in diesem Zeitraum vorgenommene Verkehrsuntersu-
chung grundsätzlich nicht aussagekräftig und damit nicht verwertbar wäre.  
Die beschriebene Situation in der Straße „Am Damm“ wäre somit bereits 
im Bestand vorhanden und wird nicht erst durch die Umsetzung der Pla-
nung ausgelöst. Die prognostizierte Neuverkehrsmenge von maximal 84 
Kfz/Tag bzw. 10 Kfz/h (Spitzenstunde) wird die Situation nicht signifikant 
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verändern bzw. verschlechtern. Ggf. erforderliche verkehrslenkende Maß-
nahmen sind durch das zuständige Fachamt der Stadt Meerbusch unabhän-
gig vom Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 325 zu prüfen. 
 

Eine vollständige Anbindung des neuen Wohngebietes über die Uerdinger 
Straße stellt somit die einzige vernünftige Alternative dar. Die problemlose 
Eingliederung ist über eine Ampel-Lösung zu erreichen. Hiervon kann ggf. 
auch die restliche Uerdinger Straße in diesem Bereich profitieren. Durch Un-
terbrechung des laufenden Verkehrs ergeben sich auch für andere die Mög-
lichkeit zur leichteren Einfahrt in die Uerdinger Straße. Gleichzeitig ist si-
cherzustellen, dass die Gelleper Straße keine Durchfahrtsstraße wird. Ledig-
lich für Fußgänger und Fahrräder sollte dieser Bereich zugänglich sein.  
 

Den Einwendungen wird nicht gefolgt. 
Die Anbindung von Teilen des Plangebietes an die Gelleper Straße hat städ-
tebauliche Gründe. Grundsätzlich ist es sinnvoll, Verkehrsströme im Netz zu 
verteilen. Ebenso ist es sinnvoll, die vorhandene Verkehrsinfrastruktur der 
Gelleper Straße zu nutzen, und hier einen in Bezug auf den Bestand gleich-
artigen, kleinen Teil des geplanten Wohngebietes anzuschließen. Diese Fort-
führung ist im Übrigen im Bebauungsplan Nr. 96B, der die Grundlage für 
den realisierten Abschnitt der Gelleper Straße bildet, bereits perspektivisch 
angedacht. Die vorgesehene Eigenheimbebauung im Osten mit einer gerin-
geren Bebauungsdichte ergänzt die bestehende Gebäudestruktur der Gelle-
per Straße in harmonischer Weise.  
Innerhalb des Verkehrsgutachtens wird die Erschließung über die Mühlen-
straße / Gelleper Straße als unkritisch nachgewiesen.  
 
Im Gutachten wird hierzu in Kap. 7.1.2 folgendes ausgeführt: 

„Für die Zufahrt an der Gelleper Straße, welche über die Mühlenstraße er-
schlossen wird, wird eine Gesamtbelastung von ca. 84 Kfz/Tag bzw. 10 
Kfz/h (Spitzenstunde) prognostiziert (vgl. Anlage 2). Hieraus ergeben sich 
folgende Spitzenbelastungen für die Zufahrt an der Gelleper Straße: 

• vormittägliche Spitzenstunde: 8 Kfz/h Quellverkehr / 2 Kfz/h Zielverkehr 

• nachmittägliche Spitzenstunde: 3 Kfz/h Quellverkehr / 5 Kfz/h Zielverkehr 

Es zeigt sich, dass die Neuverkehrsbelastung entlang der Gelleper Straße, 
Am Damm, Mühlenstraße sehr gering ist. Laut den Richtlinien für die An-
lage von Stadtstraße (RASt) gelten für die Gelleper Straße (Einteilung gemäß 
RASt als Wohnweg) maximale Verkehrsbelastungen von 150 Kfz/h, für die 
Mühlenstraße (Einteilung gemäß RASt als Wohnstraße) 400 Kfz/h. 
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Für die Gelleper Straße liegen keine Verkehrszählungen vor. Aufgrund der 
Anzahl der vorhandenen Bebauung und der prognostizierten Neuverkehrs-
belastung der zusätzlich dort angebundenen Bebauung, kann jedoch davon 
ausgegangen werden, dass die maximal verträgliche Verkehrsbelastung 
auch nach Realisierung des Bauvorhabens deutlich unterschritten wird (max. 
10 Kfz/h durch elf zusätzliche Einfamilienhäuser, sowie 5 Wohnungen in ei-
nem Geschosswohnungsbau). (…) Es zeigt sich, dass in der Mühlenstraße 
nach Realisierung des Bauvorhabens ca. 180 Kfz/h zu erwarten sind. Damit 
wird die maximal verträgliche Verkehrsbelastung ebenfalls deutlich unter-
schritten. Die geringe Neuverkehrsmenge hat somit keinen signifikanten 
Einfluss auf den Verkehrsablauf, sodass auch nach Realisierung des Bauvor-
habens ein leistungsfähiger Verkehrsablauf erwartet werden kann.“ 

Die Gelleper Straße wird mit der Neuplanung nicht an die Uerdinger Straße 
angebunden. Bei der vorgesehenen Verbindung zwischen dem Wendekreis 
innerhalb des geplanten Wohngebietes und der Uerdinger Straße handelt 
es sich um einen Fuß- und Radweg, der nur durch Einsatzfahrzeuge sowie 
ausschließlich im Notfall durch alle Verkehrsteilnehmer überfahren werden 
kann. Der Fuß- und Radweg wird über entsprechende Festsetzungen gesi-
chert, das Durchfahrtsverbot erfolgt über übliche bauliche Maßnahmen, z. 
B. Sperrpfosten. Somit kann die Gelleper Straße nicht zu einer Durchfahrts-
straße werden. 

 
Mit der Bebauung des betreffenden Gebietes fällt eine große Grünfläche im 
Herzen von Lank-Latum weg.  
Schaut man sich die Klimaanalyse der Stadt Meerbusch an, fällt sofort auf, 
dass Lank-Latum offensichtlich der heißeste Stadtteil ist, da hier größere 
Grünflächen fehlen. Insbesondere entlang der Uerdinger Straße ist die 
Hitze-Belastung enorm. Die Karte, welche wir auf der Internetseite der Stadt 
Meerbusch gefunden haben, fügen wir am Ende dieses Schreibens ein.  
 
In der Resolution des Rates der Stadt Meerbusch vom 27. Juni 2019: „Kli-
maschutz vor Ort gestalten", findet sich bei Punkt 3 der Beschlüsse fol-
gende Aussage:  

Den Einwendungen wird teilweise gefolgt. 
Die beschriebene Betroffenheit in Lank-Latum und insbesondere entlang 
der Uerdinger Straße, die sich aus der Klimaanalyse ergibt, ist in der Tat 
hoch. Die Grünfläche hat jedoch keine besondere Bedeutung als Kaltluf-
tentstehungsgebiet. In einem kleinen Teilbereich der Grünfläche (lila Punkt 
in der Klimaanalysekarte) entsteht Kaltluft. Hiervon profitieren die umlie-
genden Siedlungsbereiche jedoch nicht, da diese Kaltluft nicht abfließt. Es 
verlaufen keine Kaltluftströme über das Plangebiet, die die Kaltluft in stär-
ker verdichtete Bereiche transportieren würden. Dies ist auch ein Hinweis 
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„3. Für zukünftige Maßnahmen ab einer Größenordnung von 50.000 €. 
insbesondere für die Errichtung von Gebäuden, Erstellung von Bebauungs-
plänen, Verkehrskonzepten und Verkehrsplanungen, sind die Umweltbelas-
tungen (C02, Lärm, Feinstaub...) wichtiger „Faktor" der Abwägung und der 
Entscheidungsgrundlage." 
Wie ist der vorliegende Bebauungsplan mit diesem Beschluss in Einklang zu 
bringen? Sowohl die Gelleper Straße, Am Damm, als auch Mühlenstraße, 
Kaiserswerther Straße und die anliegenden Wohngebiete würden mit der 
geplanten Anbindung mit den wichtigen Faktoren C02, Lärm, Feinstaub, 
etc. belastet und müssten entsprechend bei Ihren Entscheidungen Berück-
sichtigung finden. Bei allem Verständnis für die Anwohner der Uerdinger 
Straße - auch vor dem Hintergrund der vom Stadtrat beschlossenen Resolu-
tion, darf keinerlei Anbindung über die Gelleper Straße erfolgen.  
 

darauf, dass die Kaltluftproduktion auf der Fläche gering ist. Die Auswirkun-
gen der Grünfläche sind voraussichtlich in einem insignifikanten Bereich 
und daher hinter den Belang der Wohnraumversorgung zurückzustellen. 
Im Bereich der Uerdinger Straßen befinden sich im Bestand plangebietssei-
tig durch Dach- und Hofflächen gewerblicher Nutzungen (Autohaus) und 
die landwirtschaftliche Hofstelle umfänglich versiegelte Bereiche, die neben 
der zwangsläufig historisch gewachsenen „Straßenschlucht“ zu der nach-
weislichen Hitzebelastung beitragen. Die rückwärtig gelegene Freifläche 
kann hier augenscheinlich kein Minderungspotenzial entfalten. 
Wenngleich – wie in den Unterlagen beschrieben – der Wohnentwicklung 
im Innenbereich zur Deckung der drängenden Wohnungsnachfrage der 
Vorzug gegenüber einer Nichtbebauung und Freihaltung der Fläche aus 
Gründen des Klimaschutzes gegeben wird, so sind in den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes Maßnahmen berücksichtigt, die die Auswirkungen 
der Neubebauung auf die Umgebung mindern und zur Klimafolgenanpas-
sung beitragen. Hierzu gehören insbesondere die umfängliche Begrünung 
der Flachdächer von Gebäuden und Garagen sowie der Tiefgaragendecken, 
die fast ausschließliche Versickerung der im Plangebiet anfallenden Nieder-
schlagswässer, ein partieller Baumerhalt sowie neue, ausgleichende Baum-
pflanzungen im Straßenraum und Begrünungsvorschriften der privaten Vor-
gärten. Darüber hinaus verpflichtet sich der Bauträger innerhalb des städte-
baulichen Vertrages, zum Zwecke des Ausgleiches im Bereich der alten 
Obstwiese (WA 6 und WA 7) je Baugrundstück (ca. 12 Eigenheime) einen 
neuen Obstbaum zu pflanzen. Nicht zu vernachlässigen ist, dass im Zuge 
der Planung die stark versiegelten Flächen des Autohauses sowie des Hofes 
teilweise entsiegelt werden. 
Im Ergebnis entsteht im Plangebiet auf Grundlage der städtebaulichen Pla-
nung eine für den Innenbereich im Sinne des sparsamen Umgangs mit 
Grund und Boden maßvolle Dichte, deren Grad an begrünter Freifläche 
nicht geringer ist als die Fläche, die heute im Bestand unter Einbeziehung 
der vorhandenen Obstwiese einerseits und der hochversiegelten Strukturen 
an der Uerdinger Straße andererseits vorhanden ist. Unter dieser Prämisse 
ist den klimatischen Anforderungen im Planverfahren explizit Rechnung ge-
tragen worden. 
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Für die Belange des Lärmschutzes und der verkehrlichen Auswirkungen 
konnte im Rahmen von Verkehrsgutachten und Schallgutachten dargelegt 
werden, dass mit der Baumaßnahme und der prognostizierten geringen 
Verkehrszunahme keine wesentliche Verschlechterung der örtlichen Situa-
tion verbunden ist. Entsprechend wären auch die zusätzlichen Belastungen 
mit CO2 und Feinstaub gering und deren dezidierte Prüfung ist daher nicht 
abzuleiten. 
Der Belang einer zusätzlichen Belastung der Anwohner wurde entspre-
chend der Resolution des Rates in die Abwägung eingestellt und betrachtet. 
Aufgrund der vrsl. äußerst geringen Auswirkungen wurde er hinter andere 
Belange zurückgestellt. Eine Untersuchung der Lufthygiene ist nicht ableit-
bar. 
 

Zudem fordern wir, dass Maßnahmen zur Hitze-Reduzierung entlang der 
Uerdinger Straße und den angrenzenden Wohngebieten ergriffen werden.  
 
Zu den genannten Punkten erwarten wir Ihre Stellungnahme und stehen 
Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung. 
 
Anlage: 
Klimaanalyse Meerbusch, Planungshinweiskarte Tagsituation 
Quelle: Internetseite der Stadt Meerbusch 
 

Den Einwendungen wird teilweise gefolgt.  
Die durch den Einwender angefügte Klimaanalysekarte wurde von der Stadt 
Meerbusch als Grundlage für das städtische Klimafolgenanpassungskonzept 
beauftragt, welches im August 2020 durch den städtischen Ausschuss für 
Klima, Umwelt und Bau beschlossen wurde und eine Voraussetzung zum 
Abruf von Fördermitteln im Hinblick auf die Klimaanpassung darstellt. Inner-
halb des Konzeptes wird ein Maßnahmenkatalog zur Anpassung an die Fol-
gen des Klimawandels vorgestellt, der unter anderem auch Maßnahmen zur 
Abkühlung überhitzter Stadtgebiete enthält (z.B. Begrünung und Entsiege-
lung von Flächen). Grundlage für die Verortung dieser Maßnahmen ist wie-
derum die Klimaanalysekarte. Da sich die Uerdinger Straße laut Karte in ei-
nem überhitzen Bereich befindet, ist davon auszugehen, dass auch hier mit-
telfristig entsprechende Maßnahmen zur Hitzereduzierung getroffen wer-
den. Diese sind jedoch nicht Gegenstand des Bebauungsplanes Nr. 325.  
Die im Rahmen des Bebauungsplanes getroffenen Begrünungs- und Entsie-
gelungsmaßnahmen wurden weiter oben bereits beschrieben und können 
sich auch positiv auf die Nachbarschaft des neuen Wohnquartieres auswir-
ken. 
 



22 

Bürger 2 Schreiben vom 03.08.2024 

Als Eigentümer des Hauses Gelleper Straße ■ schließen wir uns ausdrücklich 
der separat eingereichten gemeinsamen Stellungnahme der Initiative Gelle-
per Str./Am Damm an, möchten nachfolgend Stellung nehmen und Sie bit-
ten, die in der gemeinsamen Eingabe gestellten und hier ergänzend aufge-
führten Fragen zu beantworten. Gleichzeitig erheben wir Einspruch gegen 
die Umsetzung der aktuell vorliegenden Planung im Sinne der für uns offe-
nen Punkte, soweit dies im aktuellen Verfahrensschritt zulässig ist.  
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen und ihnen wird teil-
weise gefolgt. 
Auf die obige Stellungnahme der Verwaltung zum Abwägungsvorgang der 
Sammelstellungnahme der Initiative Gelleper Straße/Am Damm wird verwie-
sen. 
 

Im Zuge der Verlängerung der Gelleper Straße wird es für die Anwohner zu 
erheblichen Mehrbelastungen kommen. Verständlicherweise möchten wir 
diese so gering wie möglich halten. Die Einfahrt zum Wohngebiet erfolgt 
über die Straßen In der Loh, Mühlenstrasse und „Am Damm". Da die 
Straße „Am Damm" nicht ausgebaut ist und die bisherige Gelleper Straße 
größtenteils nur einspurig befahrbar ist, erwarten wir eine verkehrsberuhi-
gende Regelung. Dies umfasst u. a. die folgenden Punkte:  
 
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen. 
Bereits in der frühzeitigen Beteiligung wurde auf die geringe Neuverkehrs-
menge hingewiesen, die durch das Bauvorhaben im rückwärtigen Bereich 
mit Anschluss an die Gelleper Straße zusätzlich entstehen wird. Diese ist so 
gering, dass sie keinen signifikanten Einfluss auf die Verkehrsabläufe der 
angrenzenden Straßen haben wird, sodass auch nach Realisierung des Bau-
vorhabens ein leistungsfähiger Verkehrsablauf erwartet werden kann. Inso-
fern ist bei Umsetzung der Planung nicht von einer von den Einwendern be-
fürchteten erheblichen Belastung der Anwohner auszugehen. Grundsätzlich 
sind verkehrsberuhigende Maßnahmen nicht Gegenstand des Bebauungs-
planes, sondern im Rahmen der nachgeordneten Erschließungsplanung ab-
zustimmen.  
 

Die Straßen „Am Damm" und Gelleper Straße sollten Anlieger- und Spiel-
straßen werden!  
Die Geschwindigkeits-Begrenzung wird somit auf 7 km/h festgelegt und die 
Zahl der „Fremdparker" wird reduziert (sofern sie nicht Gäste von Anwoh-
nern sind).  
 

Den Einwendungen wird teilweise gefolgt. 
Auch die angesprochene Thematik der Klassifizierung als verkehrsberuhigter 
Bereich „Spielstraße“ wurde bereits in der Abwägung zur frühzeitigen Be-
teiligung behandelt und gilt unverändert. Von städtischer Seite wird nach 
Abschluss des Bauvorhabens vom zuständigen Fachamt geprüft, ob Maß-
nahmen wie die vorgeschlagene Klassifizierung als Spielstraße erforderlich 
bzw. sinnvoll wären. Dies ist jedoch kein Regelungsinhalt des Bebauungs-
planes. 
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In diesem Zusammenhang erwarten wir eine klare und schriftliche Festle-
gung, welche neuen Häuser über die Gelleper Straße erreicht werden sol-
len. Lt. Aussage des Investors „Wilma" sind es ausschließlich die Häuser im 
rot markierten Bereich: 
 

 
Welche Adresse werden die Wohneinheiten bekommen, die (auf dem Bild) 
links und unterhalb des markierten Bereiches liegen? Sofern diese auch zur 
Anschrift Gelleper Straße gehören werden, wären sie automatisch Anlieger 
und man kann davon ausgehen, dass auch für diese Häuser der gesamte 
Verkehr über die Gelleper Straße erfolgen wird. Somit würde die Belastung 
deutlich höher, als uns angegeben wurde.  
 

Den Einwendungen wird teilweise gefolgt. 
Die Adressen der künftigen Bebauung sind nicht Regelungsinhalt des Be-
bauungsplanes und stehen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Aus 
dem Bebauungsplan geht jedoch eindeutig hervor, dass die Wohnbebau-
ung im WA 1 und im WA 2 über die Uerdinger Straße erschlossen wird und 
zwar sowohl für den ruhenden Verkehr, der in Tiefgaragen untergebracht 
ist, die an die Uerdinger Straße angebunden sind, als auch fußläufig, da die 
Hauseingänge überwiegend an der Uerdinger Straße liegen.  
Ebenso werden die Wohnhäuser im WA 3 über die Uerdinger Straße er-
schlossen – hier sind keine oberirdischen Flächen für Stellplätze und Gara-
gen vorgesehen; Stellplätze sind laut Festsetzung hier nur in der Tiefgarage 
zulässig, welche aus den Häusern über das Kellergeschoss erreicht wird.  
Alle rückwärtig zur Uerdinger Straße gelegenen Hauseingänge werden über 
private Erschließungswege (z.T. durch einen Durchgang im Gebäude) eben-
falls an die Uerdinger Straße angebunden. Die Anbindung des einzelnen 
Gebäudes im Süden des WA 4 erfolgt über die alte Wasserstraße. 
Insofern ist die Darstellung der Einwender richtig, dass nur die Gebäude in 
dem markierten Bereich an die Gelleper Straße verkehrlich angebunden 
werden. 
Die Wohneinheiten im WA 1, WA 2 und WA 3 verfügen über einen kom-
fortablen Zugang von der Tiefgarage in die Wohnungen, insbesondere auch 
zum Be- und Entladen. Eine Anfahrt über die Gelleper Straße erscheint vor 
diesem Hintergrund abwegig, da viel umständlicher (durch längere Fuß-
wege zum Haus). Dass darüber hinaus eine Vielzahl von Fahrzeugen der 
Anwohner und Besucher oder auch Lieferdienste der Wohnungen im WA 1 
bis WA 3 die Gelleper Straße zur An- und Abfahrt sowie zum Parken nutzen 
wird, ist nicht ableitbar. Ein im Rahmen des Üblichen ggf. verbleibender 
Parkverkehr ist hingegen unschädlich, denn es ist nicht ersichtlich, dass da-
mit die Anliegerstraße über Gebühr belastet würde und Anforderungen an 
gesunde Wohnverhältnisse durch Verkehrslärm nicht gewahrt werden 
könnten oder gar mit Beurteilungspegeln zu rechnen wäre, die die Grenze 
der Gesundheitsgefahr erreichen würden.  
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Regelung der Vorfahrt für die Einmündung „Am Damm“ in die Mühlen-
straße 
Bei dem zu erwartenden höheren Verkehrsaufkommen sollte hier klar gere-
gelt werden, wer Vorfahrt hat. Durch einen parallel zur Mühlenstraße ver-
laufenden Randstein besteht hier Unsicherheit. Wir empfehlen hier eine ein-
deutige Beschilderung oder Fahrbahnmarkierung (Bsp.: Auf der Hees – 
Mühlenstraße)  
 
 
 

Den Einwendungen wird teilweise gefolgt. 
Grundsätzlich gilt auch an der genannten Einmündung, dass aufgrund der 
eingangs beschriebenen geringen Neuverkehre eine signifikante Verschlech-
terung nach Umsetzung der Planung nicht erwartet wird. Gutachterlich 
wurde vorgeschlagen, zur Freihaltung der notwendigen Sichtdreiecke ggf. 
das Parken auf der Mühlenstraße auf einer Länge von jeweils 20 m in bei-
den Richtungen von der Einmündung der Straße Am Damm zu unterbin-
den. Es wird seitens der Stadt Meerbusch nach Umsetzung der Baumaßnah-
men geprüft, ob eine derartige Maßnahme zur Reduzierung verkehrlicher 
Risiken erforderlich ist. Verkehrsregelnde Maßnahmen sind darüber hinaus 
nicht Gegenstand der Bauleitplanung. 
Insgesamt wird auch fachbehördlich festgestellt, dass in den umliegenden 
Straßen „Mühlenstraße“ und „Am Damm“ keine Probleme im Hinblick auf 
eine bestehende Überlastung sowie eine mangelnde Verkehrssicherheit/ ei-
nen Unfallschwerpunkt bekannt sind und auch aus fachlicher Sicht auf-
grund der geringen Verkehre nicht gesehen werden. Pläne zum Ausbau der 
„Mühlenstraße“, Straße „Am Damm“ oder „Gelleper Straße“ bestehen 
von städtischer Seite aktuell nicht. 
 

Bestandsschutz für den Baumbestand und die Parkplätze an der bestehen-
den Gelleper Straße:  
Da dieser Bereich von dem neuen Bebauungsplan nicht betroffen ist, erwar-
ten wir einen Bestandschutz und bitten um Bestätigung. 
 

Den Einwendungen wird gefolgt. 
Bei den Parkplätzen in der Gelleper Straße handelt es sich um öffentliche 
Parkplätze. Eine Umgestaltung des bestehenden Teils der Gelleper Straße im 
Zuge des Bauprojektes ist nicht vorgesehen; Stellplätze und Bäume sind so-
mit nicht gefährdet.  
 

Mögliche Elektro-Parkplätze im Neubaugebiet:  
Nach Aussagen von Herrn Siemes / Firma Wilma gibt es Überlegungen, in 
diesen Bereich eine Elektro-Ladestation zu planen. Auch wenn wir uns der 
neuen Technik nicht generell verweigern wollen, sehen wir die Gefahr, dass 
zu viel „fremde“ Fahrzeuge in das Gebiet kommen und die Parkmöglichkei-
ten für Besucher des Anliegerbereichs reduziert werden. Daher bitten wir 
darum, von dieser Planung Abstand zu nehmen. Anwohner, die ihr E-Auto 
laden müssen, werden dies üblicherweise an der kostengünstigeren eige-
nen Wall-Box tun.  

Den Einwendungen wird teilweise gefolgt. 
Grundsätzlich soll für alle Wohneinheiten, die über einen Anschluss an die 
Tiefgarage verfügen, eine Ladeinfrastruktur für Elektroautos innerhalb der 
Tiefgarage hergestellt werden. Die Ladeinfrastruktur der an die Gelleper 
Straße angeschlossenen Wohneinheiten kann innerhalb der jeweiligen Ga-
rage hergestellt werden.  
Der Ausbau der öffentlichen E-Ladeinfrastruktur obliegt hingegen nicht 
dem Bauträger. Vielmehr erfolgt eine Planung der Ladeinfrastruktur im öf-
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 fentlichen Raum bedarfsabhängig durch die Stadt Meerbusch. Eine öffentli-
che Ladestation ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt in der Gelleper Straße 
nicht geplant. 
Innerhalb des vorliegenden städtebaulichen Entwurfes des Bauträgers sind 
in der Gelleper Straße E-Ladestationen vorgesehen. Der städtebauliche Ent-
wurf ist jedoch nicht bindend, sondern hat nur veranschaulichenden Cha-
rakter, da es sich nicht um einen vorhabenbezogenen Plan handelt. Die an-
gesprochenen E-Ladestationen sind kein Regelungsinhalt des Bebauungs-
plans, d.h. es werden keine Festsetzungen dazu getroffen.  
 
Die Hinweise der Anwohnerschaft, dass kein Bedarf an diesen Einrichtun-
gen in dieser örtlichen Situation bestünde, werden zur Kenntnis genom-
men. 
 

Regelung der möglichen Durchfahrt von der Uerdinger Straße zur Gelleper 
Straße:  
In früheren Protokollen wurde angegeben, dass dieser Weg für Versor-
gungs- & Rettungsfahrzeuge vorgesehen ist. Wie wird dieser Bereich gestal-
tet? Wird genügend Platz sein, dass große Fahrzeuge dort durchkommen? 
Wer genau darf durchfahren und wie werden die Barrieren geplant?  
 

Den Einwendungen wird teilweise gefolgt. 
Der betreffende Verbindungsweg dient der Quartiersvernetzung für Fuß-
gänger und Radfahrer und wird entsprechend gestaltet. Einzig eine Durch-
fahrt für Rettungsfahrzeuge und eine Verbindung im Notfall sind vorgese-
hen. Die Wegebreite berücksichtigt dies entsprechend. Anders als in der Be-
gründung zur Offenlage dargelegt, wird es keine allgemeine Fahrverbin-
dung für Ver- und Entsorgungsfahrzeuge geben. Dies wird entsprechend in 
der Begründung korrigiert. Ein Durchfahrtsverbot erfolgt über übliche bauli-
che Maßnahmen, z. B. Sperrpfosten. 
 

Warum wird die allgemeine Zufahrt zum hinteren Plangebiet nicht ohnehin 
von der Uerdinger Str. aus realisiert? Durch die aktuelle Planung wird unnö-
tigerweise der Verkehr durch die engen Straßen In der Loh, Mühlenstr., Am 
Damm und Gelleper Str. geführt, die schon jetzt über ihre Kapazitätsgren-
zen hinaus belastet und durch parkende Fahrzeuge blockiert sind. Eine Zu-
fahrt zum Plangebiet von der Uerdinger Str. aus kann ggf. mittels Ampelan-
lage geregelt werden. Das dadurch der Verkehrsfluss durch die Uerdinger 
Str. nicht unverhältnismäßig beeinträchtigt wird, zeigt eindeutig die aktuell 
seit ca. einem Jahr installierte Baustellenampel auf Höhe des Autohauses 
Platen. Den gesamten Verkehr zum hinteren Plangebiet über Umwege in 

Den Einwendungen wird nicht gefolgt. 
Die Uerdinger Straße wird im Verkehrsgutachten nicht als überlastet bewer-
tet. Vielmehr hat die Anbindung von Teilen des Plangebietes an die Gelle-
per Straße städtebauliche Gründe. Grundsätzlich ist es sinnvoll, Verkehrs-
ströme im Netz zu verteilen. Ebenso ist es sinnvoll, die vorhandene Ver-
kehrsinfrastruktur der Gelleper Straße zu nutzen, und hier einen in Bezug 
auf den Bestand gleichartigen, kleinen Teil des geplanten Wohngebietes 
anzuschließen. Diese Fortführung ist im Übrigen im Bebauungsplan Nr. 96B, 
der die Grundlage für den realisierten Abschnitt der Gelleper Straße bildet, 
bereits perspektivisch angedacht. Die vorgesehene Eigenheimbebauung im 
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die Gelleper Str. zu führen, lehnen wir ab und fordern, diese Planung noch 
einmal auf Grundlage eines realistischen Verkehrsgutachtens (siehe unten) 
zu überdenken.  
 

Osten mit einer geringeren Bebauungsdichte ergänzt die bestehende Ge-
bäudestruktur der Gelleper Straße in harmonischer Weise.  
Innerhalb des Verkehrsgutachtens wird die Erschließung über die Mühlen-
straße / Gelleper Straße als unkritisch nachgewiesen.  
 
Im Gutachten wird hierzu in Kap. 7.1.2 folgendes ausgeführt: 

„Für die Zufahrt an der Gelleper Straße, welche über die Mühlenstraße er-
schlossen wird, wird eine Gesamtbelastung von ca. 84 Kfz/Tag bzw. 10 
Kfz/h (Spitzenstunde) prognostiziert (vgl. Anlage 2). Hieraus ergeben sich 
folgende Spitzenbelastungen für die Zufahrt an der Gelleper Straße: 

• vormittägliche Spitzenstunde: 8 Kfz/h Quellverkehr / 2 Kfz/h Zielverkehr 

• nachmittägliche Spitzenstunde: 3 Kfz/h Quellverkehr / 5 Kfz/h Zielverkehr 

Es zeigt sich, dass die Neuverkehrsbelastung entlang der Gelleper Straße, 
Am Damm, Mühlenstraße sehr gering ist. Laut den Richtlinien für die An-
lage von Stadtstraße (RASt) gelten für die Gelleper Straße (Einteilung gemäß 
RASt als Wohnweg) maximale Verkehrsbelastungen von 150 Kfz/h, für die 
Mühlenstraße (Einteilung gemäß RASt als Wohnstraße) 400 Kfz/h. 
Für die Gelleper Straße liegen keine Verkehrszählungen vor. Aufgrund der 
Anzahl der vorhandenen Bebauung und der prognostizierten Neuverkehrs-
belastung der zusätzlich dort angebundenen Bebauung, kann jedoch davon 
ausgegangen werden, dass die maximal verträgliche Verkehrsbelastung 
auch nach Realisierung des Bauvorhabens deutlich unterschritten wird (max. 
10 Kfz/h durch elf zusätzliche Einfamilienhäuser, sowie 5 Wohnungen in ei-
nem Geschosswohnungsbau). (…) Es zeigt sich, dass in der Mühlenstraße 
nach Realisierung des Bauvorhabens ca. 180 Kfz/h zu erwarten sind. Damit 
wird die maximal verträgliche Verkehrsbelastung ebenfalls deutlich unter-
schritten. Die geringe Neuverkehrsmenge hat somit keinen signifikanten 
Einfluss auf den Verkehrsablauf, sodass auch nach Realisierung des Bauvor-
habens ein leistungsfähiger Verkehrsablauf erwartet werden kann.“ 

Insofern ist bei Umsetzung der Planung nicht von einer von den Einwendern 
befürchteten erheblichen Belastung der Anwohner auszugehen. 
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Die Park-Situation in der Mühlenstraße ist auch im Rahmen der Verkehrsun-
tersuchung aufgefallen und wurde dementsprechend im Gutachten thema-
tisiert (vgl. Kapitel 7.1.2). Hier wurde festgehalten, dass der Verkehrsablauf 
laut Richtlinie bei < 250 Kfz/h und Engstellen mit einer Länge von maximal 
50 m grundsätzlich funktioniert. Aufgrund von Einfahrten und Knoten-
punkten (und damit einhergehenden Halteverboten) in der Mühlenstraße ist 
zu erwarten, „dass dies zu der praktizierten Situation passt (meist sind Eng-
stellen von ca. 15-25 m Länge vorhanden) und dementsprechend keine 
starke Beeinträchtigung des Verkehrsablaufes zu erwarten ist – kurzzeitige 
Behinderungen im Verkehrsablauf sind dabei nicht auszuschließen“. Die 
Straßen Am Damm und Gelleper Straße sind Anliegerstraßen; aus städte-
baulicher Sicht ist hier ein durchgängiger Gegenverkehr nicht erforderlich, 
teilweise aber möglich.  
 

Bezüglich der Mehrfamilienhäuser an der Uerdinger Straße - Wie ist das 
Verhältnis von Parkplätzen in den Tiefgaragen zu den Wohneinheiten?  
Seitens der Firma Wilma wurde uns gesagt, dass es für jede Wohneinheit 2 
Stellplätze gibt. Ist diese Zahl korrekt?  
 
Gibt es Aufzüge von den Tiefgaragen in die Wohngebäude? Wie wird ver-
hindert, dass die Anwohner mit Tiefgaragenplatz nicht trotzdem zum Be- u. 
Entladen oder Parken in die Gelleper Straße fahren? Wie wird das Parken 
für Besucher der Bewohner der Uerdinger Straße geregelt? Wird es zusätzli-
che Parkplätze an der Uerdinger Straße geben?  
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen. 
Für das Verhältnis der Stellplätze zu Wohnungen ist die zum Zeitpunkt der 
Baugenehmigung geltende Stellplatzsatzung der Stadt Meerbusch maßgeb-
lich. Damit ist sichergestellt, dass ein bedarfsgerechter und den kommuna-
len Zielen entsprechender Anteil an Stellplätzen geschaffen wird. 
Die Wohneinheiten, die einen Stellplatz in der Tiefgarage haben, sollen bar-
rierefrei (über einen Aufzug) oder über den eigenen Keller an das Tiefgara-
gengeschoss angebunden werden. Dies gilt sowohl für die Mehrfamilien-
häuser als auch die Einfamilienhäuser in den Allgemeinen Wohngebieten 
WA 1, WA 2 und WA 3. Die Wohneinheiten verfügen somit über einen 
komfortablen Zugang von der Tiefgarage in die Wohnungen, insbesondere 
auch zum Be- und Entladen. Eine Anfahrt über die Gelleper Straße erscheint 
vor diesem Hintergrund abwegig, da viel umständlicher (durch längere Fuß-
wege zum Haus).  
Im neuen Teilabschnitt der Gelleper Straße sind 12 öffentliche Besucher-
parkplätze für die Besucher der Anwohner der Gelleper Straße vorgesehen. 
Besucher können ebenfalls komfortabel den öffentlichen Parkplatz gegen-
über an der Uerdinger Straße nutzen.   
Zusätzliche Parkplätze an der Uerdinger Straße wird es im Zusammenhang 
mit der vorliegenden Planung nicht geben. 
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Hat die „Grenzhecke" zwischen bisherigen Gärten an der Gelleper Straße 
zum Grundstück von Kothes Bestandsschutz?  
 
 
 

Den Einwendungen wird nicht gefolgt. 
Die genannte Hecke kann nur im Bereich der rückwärtigen Gärten, die an 
die Grundstücke in der Mühlenstraße angrenzen, erhalten werden und ist 
dort dementsprechend im Bebauungsplan gesichert. Ein Erhalt im Bereich 
der Gärten Gelleper Straße wird voraussichtlich nicht möglich sein, soweit 
an dieser Grenze eine Garage oder ein Stellplatz neu errichtet wird, was er-
wartbar ist. Darüber hinaus steht dem Eigentümer eine Eingrünung des 
Gartens innerhalb dessen Grundstücksgrenzen frei. 
 

Wie ist die konkrete Reihenfolge der Bebauung geplant?  
Nach Aussage von Herrn Siemes / Wilma soll der Bauverkehr ausschließlich 
über die Uerdinger Straße abgewickelt werden. Wir bitten hier um Bestäti-
gung, da die Straßenbreite bei Anfahrt über Am Damm / Gelleper Strasse 
für Baufahrzeuge nicht ausreichend ist.  
 

Den Einwendungen nicht gefolgt. 
Das Baustellenmanagement sowie die entsprechende Logistik stellen einen 
Gegenstand des Baubetriebs dar und werden erst im Rahmen der Bauaus-
führung in Abstimmung mit der Stadt Meerbusch festgelegt. Der Bebau-
ungsplan stellt keine Ausführungsplanung dar und kann insofern keine 
Aussagen zum Baubetrieb treffen.  
 

Verkehrsgutachten  
Die dem Verkehrsgutachten zu Grunde liegende Verkehrszählung wurde 
am 30.06.2021 an nur einem einzigen Tag durchgeführt. Dieses Datum 
liegt zudem in der Urlaubs- und vor allem mitten in der Coronazeit. Die da-
bei gewonnenen Ergebnisse können wohl kaum als repräsentativ angese-
hen werden. Gerade unter dem Aspekt, dass die erwartete Verkehrsbelas-
tung ein Hauptkritikpunkt der gesamten Anwohnerschaft darstellt, sind die 
aus der Verkehrszählung abgeleiteten Verkehrsströme sehr fragwürdig und 
kaum als Entscheidungsgrundlage für anstehende Planungen zu gebrau-
chen. Wir fordern deshalb eine Aktualisierung des Verkehrsgutachtens auf 
Grundlage einer aktuellen und wirklich repräsentativen Verkehrszählung.  
 
 

Den Einwendungen wird teilweise gefolgt. 
Zur Ermittlung der derzeitigen Verkehrsbelastung wurden für das Verkehrs-
gutachten Zählungen gemäß den Vorgaben der gültigen Richtlinien (hier: 
Empfehlungen für Verkehrserhebungen (EVE)) durchgeführt. Demnach (und 
auch aus Erfahrung des Verkehrsgutachters heraus) sind solche Zählungen – 
auch an nur einem Tag – grundsätzlich repräsentativ. Bei der Wahl der Zähl-
tages wird darauf geachtet, dass dieser außerhalb von Ferien, Feiertagen, 
Wochen mit Feiertagen, relevanten Baustellen oder Stadt- / Schützenfesten 
liegt und gleichzeitig nur in den offiziellen Zählmonaten (März-Oktober) 
und der Zähltag somit einen „normalen“ Werktag abbildet. Diesen Vorga-
ben ist mit dem gewählten Datum nachgekommen worden. Die Sommerfe-
rien begannen in NRW im Jahr 2021 am 05.07. Somit lag der Zähltag am 
30.06. außerhalb der Kern-Urlaubszeit. Eine Fehlerhaftigkeit des Verkehrs-
gutachtens kann demnach nicht erkannt werden.  
Darüber hinaus lässt sich nicht feststellen, dass die Aufnahmekapazität von 
Straßen nicht hinreichend ermittelt worden sei, da die zu diesem Zweck ver-
anlasste Verkehrsuntersuchung während der Corona-Pandemie stattgefun-
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den habe und die seinerzeitigen pandemiebedingten Maßnahmen (Kon-
taktbeschränkungen, Abstandsregelungen, Einzelhandelsschließungen, 
Homeoffice-Regelungen) zu einer derart erheblichen Verkehrsreduzierung 
geführt hätten, dass in diesem Zeitraum vorgenommene Verkehrsuntersu-
chungen grundsätzlich nicht aussagekräftig und damit nicht verwertbar wä-
ren. Hierfür sind folgende Punkte ausschlaggebend:  
Zum einen liefert die regelmäßige Straßenverkehrszählung der Bundesan-
stalt für Straßenwesen (BASt) Erkenntnisse über die verkehrliche Entwick-
lung auf Bundesstraßen und Bundesautobahnen in Deutschland. Nach dem 
im Juni 2023 herausgegebenen Bericht ist die allgemeine Verkehrsbelas-
tung durch Kfz im Zeitraum von 2015 bis 2021 coronabedingt auf freien 
Strecken der Bundesstraßen in Nordrhein-Westfalen (lediglich) um weniger 
als 9 % zurückgegangen (vgl. Ergebnisse der Straßenverkehrszählung der 
Bundesanstalt für Straßenwesen, abrufbar unter 
https://www.bast.de/DE/Statistik/Verkehrsdaten/2021/Ergebnisbericht-SVZ-
2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2). Auch wenn die das Plangebiet be-
treffenden Straßen nicht dieser Klassifizierung unterliegen, lässt sich zur Be-
schreibung der Verhältnisse eine Größenordnung der Auswirkungen der 
Corona-Pandemie daraus ableiten.  
Zum anderen werden in dem der Bauleitplanung zugrundeliegenden Gut-
achten den betreffenden Straßenzügen resp. Knotenpunkten eine hinrei-
chende Leistungsfähigkeit bescheinigt: „Nach Realisierung der Planung ist 
an allen Knotenpunkten mit einem leistungsfähigen Verkehrsablauf zu rech-
nen. (…) Die Qualitätsstufen des Verkehrsablaufes sind an den unsignali-
sierten / vorfahrtgeregelten Knotenpunkten gegenüber dem Bestand na-
hezu unverändert. (…) Durch die worst-case Betrachtung (...) sind jedoch 
tatsächlich etwas geringere Verkehrsmengen als in der Berechnung zu er-
warten, sodass generell ein etwas verbesserter Verkehrsablauf zu erwarten 
ist“. Der Gutachter stellt zusammenfassend weiterhin fest, dass eine vertie-
fende Untersuchung der geplanten Erschließung zeigt, dass die Verkehre 
sowohl im kleinräumigen als auch im großräumigen Umfeld leistungsfähig 
abgewickelt werden können. Die geplante städtebauliche Erschließung über 
die Uerdinger Straße und über die Gelleper Straße ist aus verkehrlicher Sicht 
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ohne Leistungsfähigkeitseinschränkungen im Verkehrsablauf und / oder 
Überschreitung von Kapazitätsgrenzen umsetzbar.  
Weitergehend erläutert der Gutachter in einer ergänzenden Stellungnahme 
vom 21.11.2024 zu dem Einfluss der Corona-Pandemie, dass zum Erhe-
bungszeitpunkt die „COVID-19-Welle“ für die damaligen Verhältnisse rela-
tiv moderat verlaufen sei und die seit dem 27.01.2021 in Kraft getretene 
Home-Office-Pflicht just am Tag der Erhebung ausgelaufen ist.  
 
Gleichwohl erfolgte zur Prüfung der verkehrlichen Situation und der gut-
achterlichen Aussagen eine erneute Zählung am 29.10.2024. Es zeigt sich, 
dass im Vergleich zu 2021 im Jahr 2024 zwar etwas mehr Verkehre erho-
ben wurden, die Verkehrssteigerung jedoch lediglich bei höchstens ca. 14% 
(Uerdinger Straße, Knotenpunkt mit Kaiserswerther Straße / Bismarckstraße) 
bzw. lediglich bei höchstens sogar 5,5% (Mühlenstraße / Am Damm) in der 
morgendlichen Spitzenstunde liegt und dementsprechend als gering anzu-
sehen ist. Relevante Einflüsse der COVID-19 bedingten Veränderungen im 
Mobilitätsverhalten auf die Verkehrsmengen in den Spitzenstunden sind 
folglich nicht zu erkennen.  
Die im Zuge der damaligen Leistungsfähigkeitsberechnung ermittelten Rest-
kapazitäten von 161 Kfz/h auf der Uerdinger Straße reichen demnach aus, 
um diesen Mehrverkehr aufzunehmen. Die Verkehrsbelastungen entlang 
der Mühlenstraße sind um maximal 16 Kfz/h erhöht. Hierdurch verändern 
sich die im Verkehrsgutachten getroffenen Einschätzungen und Einstufun-
gen der Straße sowie die Aussagen hinsichtlich der Leistungsfähigkeit im 
Verkehrsablauf entlang der Straße nicht. Pauschal betrachtet decken sich 
diese Ergebnisse auch mit den o. a. Erkenntnissen aus der Straßenverkehrs-
zählung 2021der Bundesanstalt für Straßenwesen.  
Insofern lässt es sich nicht feststellen, dass die seinerzeitigen pandemiebe-
dingten Maßnahmen zu einer derart erheblichen Verkehrsreduzierung ge-
führt hätten, dass die in diesem Zeitraum vorgenommene Verkehrsuntersu-
chung grundsätzlich nicht aussagekräftig und damit nicht verwertbar wäre.  
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Nach unseren Informationen wurde das Gutachten durch die Wilma Bau 
beauftragt. Als Wirtschaftsunternehmen hat Wilma nur ein Interesse und 
zwar mit möglichst geringem Aufwand und Kosten maximalen Gewinn zu 
erwirtschaften. Auch aus diesem Aspekt sind die Ergebnisse anzuzweifeln.  
Wie wurde der Umfang der Datengrundlage für das Verkehrsgutachten 
aber auch für alle anderen Gutachten festgelegt? Welche Vorgaben und 
Randbedingungen wurden für die Gutachten seitens der Stadt festgelegt? 
Wie und durch wen wurden die Gutachten geprüft und bewertet?  
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen. 
Bei der Beauftragung von Gutachten durch den Investor im Rahmen der 
Bauleitplanung handelt es sich um ein übliches Vorgehen. So hat sich der 
Investor als Planveranlasser dazu zu verpflichten, die Kosten für die Erstel-
lung von Gutachten zu übernehmen. Hierzu ist eine entsprechende Verein-
barung zwischen der Stadt Meerbusch und dem Investor erfolgt. Darin 
heißt es: 
„Die Antragstellerin übernimmt die Kosten aller von der Stadt oder von den 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange für erforderlich gehal-
tenen Gutachten, die sich aus der Bauleitplanung ergeben.“ 
Gutachter sind grundsätzlich zur Neutralität verpflichtet. Im Rahmen des 
Aufstellungsverfahrens erfolgt eine fachbehördliche Vorgabe zum Leis-
tungsumfang und auch eine fachliche Prüfung der Gutachten.  
 

Direkte Auswirkungen auf Gelleper Str.■  
Die geplante Bebauung an zwei Seiten unseres Grundstücks Gelleper Str. ■ 
wird erhebliche Auswirkungen mit sich bringen. Insbesondere der 3-stö-
ckige Neubau zwischen unserem Grundstück und der Uerdinger Str. wird 
unser Grundstück beschatten und somit den bisherigen Zustand gravierend 
verändern. Die geplante Höhe des Gebäudes wird direkten Einblick in unse-
ren Garten und bis in unser Haus ermöglichen. Dabei stellt sich auch die 
Frage auf welchen Niveau die Grundfläche Erdgeschoß geplant ist, Uerdin-
ger Str. oder Gelleper Str.? Wenn Uerdinger Str., käme das aufgrund des 
unterschiedlichen Niveaus zwischen Uerdinger Str. und Gelleper Str. einem 
4-stöckigem Gebäude gleich. Darüber hinaus ist im obersten Stockwerk des 
geplanten Mehrfamilienhauses in Richtung unseres Grundstücks eine Dach-
terrasse oder Loggia geplant, die geradezu dazu einlädt, unser Grundstück 
aus luftiger Höhe zu beobachten. Dadurch fühlen wir uns in unserem Wohl-
befinden und unserer Freiheit gravierend beeinträchtigt. Dieses Planungsde-
tail lehnen wir deshalb strikt ab. Welche Maßnahmen sind geplant, um die 
Einsichtnahme auf unser Grundstück zu verhindern, bzw. zu minimieren. 
Warum ist die Anpflanzung von Bäumen an der Längsseite des Gebäudes, 
nicht aber an der Stirnseite vorgesehen?  

Den Einwendungen wird nicht gefolgt. 
Im Bebauungsplan ist der in Rede stehende Gebäuderiegel mit einer zulässi-
gen Maximal-Höhe von 43,8 m ÜNHN festgesetzt. Bezogen auf das Niveau 
der Uerdinger Straße entspricht dies einer relativen Höhe von max. rund 
10,5 m. Die Gelleper Straße liegt im Anschluss an das Plangebiet rund einen 
Meter tiefer als die Uerdinger Straße, so dass sich auf die Gelleper Straße 
bezogen eine max. Gebäudehöhe von rund 11,5 m ergibt. In Richtung des 
betreffenden Nachbargrundstücks wird die Gebäudehöhe per Festsetzung 
auf einer Tiefe von 1 m abgestaffelt, so dass die Gebäudehöhe an der Stirn-
seite um 3,1 m niedriger ausgebildet wird. Gravierende Beeinträchtigungen 
sind daraus nicht abzuleiten. Die geplante Bebauung mit drei Geschossebe-
nen stellt im innerörtlichen Bereich ein übliches Verdichtungsmaß dar. Bau-
ordnungsrechtlich geregelte Abstandsflächenmaße werden nicht überschrit-
ten. Der westlich des besagten Grundstücks liegende neue Baukörper wird 
dieses auch nicht übermäßig beschatten, eine übliche Südwestbesonnung 
insbesondere des Gartens ist durch einen hinreichenden Abstand der neuen 
Gebäude weiterhin möglich. 
Mit der Wahrung der Abstandsflächen sind grundsätzlich keine Beeinträch-
tigungen der Nachbarschaft verbunden. Diese sind aus der städtebaulichen 
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Alternativ schlagen wir vor, anstatt eines 3-stöckigen Gebäudes auch an 
dieser Stelle Reihenhäuser vorzusehen und die mehrstöckige Bebauung ent-
lang der Uerdinger Str. zu konzentrieren, wie es auch ursprünglich vorgese-
hen war. Zumindest aber fordern wir eine Reduzierung der Gebäudehöhe.  
 
In welcher Form ist die Grenzgestaltung zwischen unserem Grundstück und 
dem geplanten Fußweg entlang unserer hinteren Grundstücksgrenze ge-
plant? Wir fordern auch hier die Anpflanzung einer Hecke, so, wie es bei 
den benachbarten beiden neuen Doppelhäusern lt. Plan wohl vorgesehen 
ist. Warum wurde diese entlang unseres Grundstücks nicht geplant?  
 

Planung auch nicht abzuleiten: Auch wenn der Bebauungsplan keine ent-
sprechenden Regelungen zu treffen hat, so ist doch zu erwarten, dass nutz-
bare Balkone, Loggien o.ä. an der schmalen, zurückspringenden Stirnseite 
des Gebäudes nicht vorgesehen sind. Die Außenwohnbereiche werden sich 
eher gartenseitig, d.h. Richtung Süd-Westen orientieren.  
Im Übrigen lässt der Bebauungsplan offen, ob in diesem Bereich Geschoss-
wohnungsbau oder eine Reihenhausbebauung entstehen wird. Hinsichtlich 
der Höhe und Kubatur ergäben sich hierdurch keine Änderungen, da auch 
eine Reihenhausbebauung an dieser Stelle über drei Geschossebenen verfü-
gen müsste (vgl. unten: Schallschutzanforderungen). 
Die im städtebaulichen Entwurf dargestellte Bepflanzung dient der Abschir-
mung des neuen Gebäudes zu den nördlich gelegenen Gewerbeflächen.  
Ein Erfordernis, im Bebauungsplan Abschirmungspflanzungen zum Schutz 
der Nachbarschaft vorzusehen, besteht nicht, da es sich im städtebaulichen 
Kontext um eine übliche Siedlungsergänzung handelt. 
Es steht dem betreffenden Eigentümer frei, Abschirmungspflanzungen auf 
dem eigenen Grundstück vorzusehen, sofern hierzu Bedarf besteht. 
 
Der geplante Gebäuderiegel dient darüber hinaus als Schallschutzhindernis 
gegenüber den Gewerbenutzungen und dem Straßenverkehr. Er gewähr-
leistet eine Lärmabschirmung in den rückwärtigen Außenwohnbereichen, 
d.h. Gärten, Terrassen, Balkone. Aus diesem Grund ist eine durchgängige, 
d.h. ohne Unterbrechung zusammenhängend zu errichtende Bebauung in 
einer Höhe von mindestens 42,5 m über NHN zu errichten. Dies entspricht 
in etwa drei Geschossebenen. Eine Reihenhausbebauung an dieser Stelle 
müsste somit ebenso eine entsprechende Höhe und Kubatur aufweisen und 
würde auch – wie andere Reihenhäuser im Gebiet – drei Geschossebenen 
aufweisen.  
Zudem sei darauf hingewiesen, dass für den in Rede stehenden Gebäude-
riegel im rückwärtigen Bereich bereits eine gegenüber der Bebauung ent-
lang der Uerdinger Straße um 3,50 m reduzierte Gebäudehöhe festgesetzt 
ist. Damit ist die vom Einwender geforderte Höhenstaffelung berücksichtigt. 
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Auswirkungen auf Uerdinger Str. 127, Werkstatt Müntefering  
Als Eigentümer der benachbarten Kfz-Werkstatt Müntefering befürchten 
wir auch an dieser Stelle Auswirkungen auf unser Eigentum. Auch wenn die 
Werkstatt Bestandsschutz hat, ist mit Beschwerden der Bewohner des 
Mehrfamilienhauses, wegen Betriebslärm, Abgasen, Verkehr, usw. zu rech-
nen. Welche Maßnahmen werden im Detail getroffen, um die Bewohner 
des geplanten Gebäudes vor den Immissionen aus dem Werkstattbetrieb zu 
schützen? Welche Sicherheit haben wir, dass wir nicht auf unsere Kosten 
entsprechende Maßnahmen durchführen müssen?  
 

Den Einwendungen wird gefolgt. 
Der genannte Gewerbebetrieb wurde in der Schalluntersuchung zum Be-
bauungsplan berücksichtigt; das Ergebnis der Untersuchung wurde von der 
Unteren Immissionsschutzbehörde bestätigt. Als Reaktion auf die Untersu-
chungsergebnisse wurden im vorliegenden Bebauungsplan unter Punkt 6 
der textlichen Festsetzungen in Abstimmung mit dem Gutachter entspre-
chende Schallschutzmaßnahmen getroffen. Zum Schutz der neuen Wohn-
bebauung wurden somit hinreichende Festsetzungen im Bebauungsplan 
getroffen. 
Bei den vorgesehenen Schallschutzmaßnahmen (dazu zählen u.a. eine fest-
gesetzte Mindest-Gebäudehöhe sowie nicht öffenbare Fenster) handelt es 
sich um rein bauliche Maßnahmen an den Gebäuden, die dem Bauträger 
obliegen.  
 

Allgemeine Auswirkungen  
Durch die geplante Maßnahme im Zusammenhang mit weiteren parallel an-
gestoßenen Projekten in Lank-Latum wird sich die Einwohnerzahl im Ort um 
über 1000 Personen und damit um mehr als 10 % erhöhen. Welche Maß-
nahmen sind seitens der Stadt geplant, die Infrastruktur in Lank-Latum, ins-
besondere die Versorgung mit Kitaplätzen und Parkplätzen, entsprechend 
anzupassen. Welche Maßnahmen sind aktuell schon geplant? Wie wird si-
chergestellt, dass diese Anpassung zeitgleich mit der Erhöhung der Einwoh-
nerzahl stattfindet?  
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen. 
Ob und in welchem Umfang andere Projekte zur Schaffung von Wohnraum 
in Lank umgesetzt werden, lässt sich noch nicht absehen und ist nicht Ge-
genstand des Bebauungsplanes Nr. 325.  
Die erforderlichen Kita- und Schul-Plätze werden durch die Stadt – Fachbe-
reich 21 Jugend regelmäßig geprüft und mit dem Bestand abgeglichen. 
Zurzeit bestehen aufgrund der neuen Bauprojekte bereits Überlegungen für 
eine neue Kindertagesstätte in Lank-Latum. Der Standort ist jedoch noch 
Gegenstand von Prüfungen und steht bisher nicht fest. 
Der Projektentwickler wird vertraglich zur Zahlung einer Ablösung für die 
vorhabenbedingt zusätzlich erforderlichen KITA-Plätze verpflichtet. 
Zudem wird auf die Stellplatzsatzung der Stadt Meerbusch verwiesen. Dem-
nach ist – abhängig von der Art – bei der Herstellung von Wohnraum eine 
gewisse Anzahl an Stellplätzen auf dem Grundstück nachzuweisen. Dies soll 
den Parkdruck im öffentlichen Raum lindern und gilt auch für das vorlie-
gende Plangebiet. Damit wird sichergestellt, dass die Anzahl an Parkplätzen 
zeitgleich mit der Anzahl der Wohnungen wächst. 
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Ab wann ist die Bauplanung final?  
 
Wie werden wir über noch mögliche Änderungen informiert? 
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen. 
Der Bebauungsplan ist mit dem Satzungsbeschluss durch den Rat der Stadt 
und der anschließenden Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Meer-
busch final. Auf Grundlage der Festsetzungen des als Satzung beschlosse-
nen Bebauungsplanes wird der Bauträger seine Objektplanung vornehmen 
und entsprechende Bauanträge bei der Stadt Meerbusch zur Prüfung und 
Genehmigung einreichen. Die Bürger sind in diesen Prozess nicht eingebun-
den. Üblicherweise finden vor Baubeginn durch den Bauträger Gespräche 
mit der Nachbarschaft statt, um über die Inhalte des Bauvorhabens zu infor-
mieren.   
 

Bürger 3 Schreiben vom 04.08.2024 

Mit großem Interesse haben wir den Bebauungsplan 325 für Meerbusch-
Lank­Latum, speziell den Bereich "Uerdinger Straße/ Mühlenstraße", zur 
Kenntnis genommen. Im Rahmen der Bürgerbeteiligung möchten wir hier-
mit eine offizielle Stellungnahme abgeben und die Stadt Meerbusch bitten, 
zu den folgenden Punkten Stellung zu beziehen und unsere Fragen zu be-
antworten:  
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen. 
 

Zufahrt zum Plangebiet  
Warum wird die Zufahrt zum Plangebiet nicht vollständig von der Uerdinger 
Straße aus ermöglicht? Die derzeitige Planung führt den Verkehr durch die 
engen Straßen In der Loh, Mühlenstraße, Am Damm und Gelleper Straße, 
die bereits jetzt über ihre Kapazitätsgrenzen hinaus belastet und durch par-
kende Fahrzeuge blockiert sind. Eine Zufahrt zum Plangebiet von der Uer-
dinger Straße aus könnte durch eine Ampelanlage geregelt werden. Dass 
der Verkehrsfluss auf der Uerdinger Straße dabei nicht unverhältnismäßig 
beeinträchtigt wird, zeigt die seit etwa einem Jahr installierte Baustellenam-
pel auf Höhe des Autohauses Platen. Den Verkehr zum hinteren Plangebiet 
über Umwege in die Gelleper Straße zu führen, lehnen wir ab und fordern 
eine erneute Überprüfung dieser Planung auf Grundlage eines realistischen 
Verkehrsgutachtens.  

Den Einwendungen wird nicht gefolgt. 
Die Uerdinger Straße wird im Verkehrsgutachten nicht als überlastet bewer-
tet. Vielmehr hat die Anbindung von Teilen des Plangebietes an die Gelle-
per Straße städtebauliche Gründe. Grundsätzlich ist es sinnvoll, Verkehrs-
ströme im Netz zu verteilen. Ebenso ist es sinnvoll, die vorhandene Ver-
kehrsinfrastruktur der Gelleper Straße zu nutzen, und hier einen in Bezug 
auf den Bestand gleichartigen, kleinen Teil des geplanten Wohngebietes 
anzuschließen. Diese Fortführung ist im Übrigen im Bebauungsplan Nr. 96B, 
der die Grundlage für den realisierten Abschnitt der Gelleper Straße bildet, 
bereits perspektivisch angedacht. Die vorgesehene Eigenheimbebauung im 
Osten mit einer geringeren Bebauungsdichte ergänzt die bestehende Ge-
bäudestruktur der Gelleper Straße in harmonischer Weise.  
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 Innerhalb des Verkehrsgutachtens wird die Erschließung über die Mühlen-
straße / Gelleper Straße als unkritisch nachgewiesen.  
 
Im Gutachten wird hierzu in Kap. 7.1.2 folgendes ausgeführt: 

„Für die Zufahrt an der Gelleper Straße, welche über die Mühlenstraße er-
schlossen wird, wird eine Gesamtbelastung von ca. 84 Kfz/Tag bzw. 10 
Kfz/h (Spitzenstunde) prognostiziert (vgl. Anlage 2). Hieraus ergeben sich 
folgende Spitzenbelastungen für die Zufahrt an der Gelleper Straße: 

• vormittägliche Spitzenstunde: 8 Kfz/h Quellverkehr / 2 Kfz/h Zielverkehr 

• nachmittägliche Spitzenstunde: 3 Kfz/h Quellverkehr / 5 Kfz/h Zielverkehr 

Es zeigt sich, dass die Neuverkehrsbelastung entlang der Gelleper Straße, 
Am Damm, Mühlenstraße sehr gering ist. Laut den Richtlinien für die An-
lage von Stadtstraße (RASt) gelten für die Gelleper Straße (Einteilung gemäß 
RASt als Wohnweg) maximale Verkehrsbelastungen von 150 Kfz/h, für die 
Mühlenstraße (Einteilung gemäß RASt als Wohnstraße) 400 Kfz/h. 
Für die Gelleper Straße liegen keine Verkehrszählungen vor. Aufgrund der 
Anzahl der vorhandenen Bebauung und der prognostizierten Neuverkehrs-
belastung der zusätzlich dort angebundenen Bebauung, kann jedoch davon 
ausgegangen werden, dass die maximal verträgliche Verkehrsbelastung 
auch nach Realisierung des Bauvorhabens deutlich unterschritten wird (max. 
10 Kfz/h durch elf zusätzliche Einfamilienhäuser, sowie 5 Wohnungen in ei-
nem Geschosswohnungsbau). (…) Es zeigt sich, dass in der Mühlenstraße 
nach Realisierung des Bauvorhabens ca. 180 Kfz/h zu erwarten sind. Damit 
wird die maximal verträgliche Verkehrsbelastung ebenfalls deutlich unter-
schritten. Die geringe Neuverkehrsmenge hat somit keinen signifikanten 
Einfluss auf den Verkehrsablauf, sodass auch nach Realisierung des Bauvor-
habens ein leistungsfähiger Verkehrsablauf erwartet werden kann.“ 

Insofern ist bei Umsetzung der Planung nicht von einer von den Einwendern 
befürchteten erheblichen Belastung der Anwohner auszugehen. 
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Die Park-Situation in der Mühlenstraße ist auch im Rahmen der Verkehrsun-
tersuchung aufgefallen und wurde dementsprechend im Gutachten thema-
tisiert (vgl. Kapitel 7.1.2). Hier wurde festgehalten, dass der Verkehrsablauf 
laut Richtlinie bei < 250 Kfz/h und Engstellen mit einer Länge von maximal 
50 m grundsätzlich funktioniert. Aufgrund von Einfahrten und Knoten-
punkten (und damit einhergehenden Halteverboten) in der Mühlenstraße ist 
zu erwarten, „dass dies zu der praktizierten Situation passt (meist sind Eng-
stellen von ca. 15-25 m Länge vorhanden) und dementsprechend keine 
starke Beeinträchtigung des Verkehrsablaufes zu erwarten ist – kurzzeitige 
Behinderungen im Verkehrsablauf sind dabei nicht auszuschließen“. Die 
Straßen Am Damm und Gelleper Straße sind Anliegerstraßen; aus städte-
baulicher Sicht ist hier ein durchgängiger Gegenverkehr nicht erforderlich, 
teilweise aber möglich.  
 

Zwar wurde ein Verkehrsgutachten erstellt, allerdings sind die dem Ver-
kehrsgutachten zugrunde liegende Verkehrszählung am 30.06.2021 an nur 
einem einzigen Tag durchgeführt worden.  
 
Wir möchten darauf hinweisen, dass dieser Tag sowohl in der Urlaubs- und 
Coronazeit lag. Daher können die Ergebnisse kaum als repräsentativ ange-
sehen werden. Da die erwartete Verkehrsbelastung ein Hauptkritikpunkt 
der Anwohnerschaft darstellt, sind die abgeleiteten Verkehrsströme frag-
würdig und als Entscheidungsgrundlage ungeeignet. Wir fordern daher 
eine Aktualisierung des Verkehrsgutachtens auf Grundlage einer aktuellen 
und wirklich repräsentativen Verkehrszählung.  
 

Den Einwendungen wird teilweise gefolgt. 
Zur Ermittlung der derzeitigen Verkehrsbelastung wurden für das Verkehrs-
gutachten Zählungen gemäß den Vorgaben der gültigen Richtlinien (hier: 
Empfehlungen für Verkehrserhebungen (EVE)) durchgeführt. Demnach (und 
auch aus Erfahrung des Verkehrsgutachters heraus) sind solche Zählungen – 
auch an nur einem Tag – grundsätzlich repräsentativ. Bei der Wahl der Zähl-
tages wird darauf geachtet, dass dieser außerhalb von Ferien, Feiertagen, 
Wochen mit Feiertagen, relevanten Baustellen oder Stadt- / Schützenfesten 
liegt und gleichzeitig nur in den offiziellen Zählmonaten (März-Oktober) 
und der Zähltag somit einen „normalen“ Werktag abbildet. Diesen Vorga-
ben ist mit dem gewählten Datum nachgekommen worden. Die Sommerfe-
rien begannen in NRW im Jahr 2021 am 05.07. Somit lag der Zähltag am 
30.06. außerhalb der Kern-Urlaubszeit. Eine Fehlerhaftigkeit des Verkehrs-
gutachtens kann demnach nicht erkannt werden.  
Darüber hinaus lässt sich nicht feststellen, dass die Aufnahmekapazität von 
Straßen nicht hinreichend ermittelt worden sei, da die zu diesem Zweck ver-
anlasste Verkehrsuntersuchung während der Corona-Pandemie stattgefun-
den habe und die seinerzeitigen pandemiebedingten Maßnahmen (Kon-
taktbeschränkungen, Abstandsregelungen, Einzelhandelsschließungen, 
Homeoffice-Regelungen) zu einer derart erheblichen Verkehrsreduzierung 
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geführt hätten, dass in diesem Zeitraum vorgenommene Verkehrsuntersu-
chungen grundsätzlich nicht aussagekräftig und damit nicht verwertbar wä-
ren. Hierfür sind folgende Punkte ausschlaggebend:  
Zum einen liefert die regelmäßige Straßenverkehrszählung der Bundesan-
stalt für Straßenwesen (BASt) Erkenntnisse über die verkehrliche Entwick-
lung auf Bundesstraßen und Bundesautobahnen in Deutschland. Nach dem 
im Juni 2023 herausgegebenen Bericht ist die allgemeine Verkehrsbelas-
tung durch Kfz im Zeitraum von 2015 bis 2021 coronabedingt auf freien 
Strecken der Bundesstraßen in Nordrhein-Westfalen (lediglich) um weniger 
als 9 % zurückgegangen (vgl. Ergebnisse der Straßenverkehrszählung der 
Bundesanstalt für Straßenwesen, abrufbar unter 
https://www.bast.de/DE/Statistik/Verkehrsdaten/2021/Ergebnisbericht-SVZ-
2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2). Auch wenn die das Plangebiet be-
treffenden Straßen nicht dieser Klassifizierung unterliegen, lässt sich zur Be-
schreibung der Verhältnisse eine Größenordnung der Auswirkungen der 
Corona-Pandemie daraus ableiten.  
Zum anderen werden in dem der Bauleitplanung zugrundeliegenden Gut-
achten den betreffenden Straßenzügen resp. Knotenpunkten eine hinrei-
chende Leistungsfähigkeit bescheinigt: „Nach Realisierung der Planung ist 
an allen Knotenpunkten mit einem leistungsfähigen Verkehrsablauf zu rech-
nen. (…) Die Qualitätsstufen des Verkehrsablaufes sind an den unsignali-
sierten / vorfahrtgeregelten Knotenpunkten gegenüber dem Bestand na-
hezu unverändert. (…) Durch die worst-case Betrachtung (...) sind jedoch 
tatsächlich etwas geringere Verkehrsmengen als in der Berechnung zu er-
warten, sodass generell ein etwas verbesserter Verkehrsablauf zu erwarten 
ist“. Der Gutachter stellt zusammenfassend weiterhin fest, dass eine vertie-
fende Untersuchung der geplanten Erschließung zeigt, dass die Verkehre 
sowohl im kleinräumigen als auch im großräumigen Umfeld leistungsfähig 
abgewickelt werden können. Die geplante städtebauliche Erschließung über 
die Uerdinger Straße und über die Gelleper Straße ist aus verkehrlicher Sicht 
ohne Leistungsfähigkeitseinschränkungen im Verkehrsablauf und / oder 
Überschreitung von Kapazitätsgrenzen umsetzbar.  
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Weitergehend erläutert der Gutachter in einer ergänzenden Stellungnahme 
vom 21.11.2024 zu dem Einfluss der Corona-Pandemie, dass zum Erhe-
bungszeitpunkt die „COVID-19-Welle“ für die damaligen Verhältnisse rela-
tiv moderat verlaufen sei und die seit dem 27.01.2021 in Kraft getretene 
Home-Office-Pflicht just am Tag der Erhebung ausgelaufen ist.  
 
Gleichwohl erfolgte zur Prüfung der verkehrlichen Situation und der gut-
achterlichen Aussagen eine erneute Zählung am 29.10.2024. Es zeigt sich, 
dass im Vergleich zu 2021 im Jahr 2024 zwar etwas mehr Verkehre erho-
ben wurden, die Verkehrssteigerung jedoch lediglich bei höchstens ca. 14% 
(Uerdinger Straße, Knotenpunkt mit Kaiserswerther Straße / Bismarckstraße) 
bzw. lediglich bei höchstens sogar 5,5% (Mühlenstraße / Am Damm) in der 
morgendlichen Spitzenstunde liegt und dementsprechend als gering anzu-
sehen ist. Relevante Einflüsse der COVID-19 bedingten Veränderungen im 
Mobilitätsverhalten auf die Verkehrsmengen in den Spitzenstunden sind 
folglich nicht zu erkennen.  
Die im Zuge der damaligen Leistungsfähigkeitsberechnung ermittelten Rest-
kapazitäten von 161 Kfz/h auf der Uerdinger Straße reichen demnach aus, 
um diesen Mehrverkehr aufzunehmen. Die Verkehrsbelastungen entlang 
der Mühlenstraße sind um maximal 16 Kfz/h erhöht. Hierdurch verändern 
sich die im Verkehrsgutachten getroffenen Einschätzungen und Einstufun-
gen der Straße sowie die Aussagen hinsichtlich der Leistungsfähigkeit im 
Verkehrsablauf entlang der Straße nicht. Pauschal betrachtet decken sich 
diese Ergebnisse auch mit den o. a. Erkenntnissen aus der Straßenverkehrs-
zählung 2021der Bundesanstalt für Straßenwesen.  
Insofern lässt es sich nicht feststellen, dass die seinerzeitigen pandemiebe-
dingten Maßnahmen zu einer derart erheblichen Verkehrsreduzierung ge-
führt hätten, dass die in diesem Zeitraum vorgenommene Verkehrsuntersu-
chung grundsätzlich nicht aussagekräftig und damit nicht verwertbar wäre.  
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Zudem wurde das Gutachten vom Bauträger Firma Wilma Bau beauftragt, 
die als Wirtschaftsunternehmen primär ein Interesse daran hat, mit mög-
lichst geringem Aufwand und Kosten maximalen Gewinn zu erzielen. Aus 
diesem Grund sind die Ergebnisse des Gutachtens zu hinterfragen. Wir bit-
ten um Aufklärung darüber, wie der Umfang der Datengrundlage für das 
Verkehrsgutachten und andere Gutachten festgelegt wurde. Welche Vorga-
ben und Randbedingungen hat die Stadt vorgegeben? Wie und durch wen 
wurden die Gutachten geprüft und bewertet? Wir regen an, dass die Stadt 
Meerbusch ein separates, unabhängiges Verkehrsgutachten in Auftrag gibt. 
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen. 
Bei der Beauftragung von Gutachten durch den Investor im Rahmen der 
Bauleitplanung handelt es sich um ein übliches Vorgehen. So hat sich der 
Investor als Planveranlasser dazu zu verpflichten, die Kosten für die Erstel-
lung von Gutachten zu übernehmen. Hierzu ist eine entsprechende Verein-
barung zwischen der Stadt Meerbusch und dem Investor erfolgt. Darin 
heißt es: 
„Die Antragstellerin übernimmt die Kosten aller von der Stadt oder von den 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange für erforderlich gehal-
tenen Gutachten, die sich aus der Bauleitplanung ergeben.“ 
Gutachter sind grundsätzlich zur Neutralität verpflichtet. Im Rahmen des 
Aufstellungsverfahrens erfolgt eine fachbehördliche Vorgabe zum Leis-
tungsumfang und auch eine fachliche Prüfung der Gutachten.  
 

Regelung der Vorfahrt an der Einmündung "Am Damm" / Mühlenstraße  
Die Kreuzung Am Damm/Mühlenstraße stellt bereits heute eine potentielle 
Gefahrenquelle dar, da die Vorfahrtsregeln nicht klar definiert sind. Bei dem 
zu erwartenden höheren Verkehrsaufkommen sollte hier klar geregelt wer-
den, wer Vorfahrt hat. Aufgrund eines parallel zur Mühlenstraße verlaufen-
den Randsteins besteht Unsicherheit.  
 

Den Einwendungen wird teilweise gefolgt. 
Grundsätzlich gilt auch an der genannten Einmündung, dass aufgrund der 
eingangs beschriebenen geringen Neuverkehre eine signifikante Verschlech-
terung nach Umsetzung der Planung nicht erwartet wird. Gutachterlich 
wurde vorgeschlagen, zur Freihaltung der notwendigen Sichtdreiecke ggf. 
das Parken auf der Mühlenstraße auf einer Länge von jeweils 20 m in bei-
den Richtungen von der Einmündung der Straße Am Damm zu unterbin-
den. Es wird seitens der Stadt Meerbusch nach Umsetzung der Baumaßnah-
men geprüft, ob eine derartige Maßnahme zur Reduzierung verkehrlicher 
Risiken erforderlich ist. Verkehrsregelnde Maßnahmen sind darüber hinaus 
nicht Gegenstand der Bauleitplanung. 
Insgesamt wird auch fachbehördlich festgestellt, dass in den umliegenden 
Straßen „Mühlenstraße“ und „Am Damm“ keine Probleme im Hinblick auf 
eine bestehende Überlastung sowie eine mangelnde Verkehrssicherheit/ ei-
nen Unfallschwerpunkt bekannt sind und auch aus fachlicher Sicht auf-
grund der geringen Verkehre nicht gesehen werden. Pläne zum Ausbau der 
„Mühlenstraße“, Straße „Am Damm“ oder „Gelleper Straße“ bestehen 
von städtischer Seite aktuell nicht. 
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Verkehrsberuhigung und Parkregelung  
Wir regen an, die Straßen Am Damm und Gelleper Straße klar als Anlieger- 
und Spielstraßen mit einer maximalen Geschwindigkeit von 7 km/h zu defi-
nieren. In diesem Zusammenhang erwarten wir eine klare und schriftliche 
Festlegung, welche neuen Häuser über die Gelleper Straße erreicht werden 
sollen und welche Straßenbezeichnung das Plangebiet erhalten wird.  
 
Mit unserem Wunsch eine Anliegerstraße zu werden, wollen wir vermeiden, 
dass das Planungsgebiet ebenfalls unter die Anliegerregelung fällt.  
 

Den Einwendungen wird teilweise gefolgt. 
Die angesprochene Thematik der Klassifizierung als verkehrsberuhigter Be-
reich „Spielstraße“ wurde bereits in der Abwägung zur frühzeitigen Beteili-
gung behandelt und gilt unverändert. Von städtischer Seite wird nach Ab-
schluss des Bauvorhabens vom zuständigen Fachamt geprüft, ob Maßnah-
men wie die vorgeschlagene Klassifizierung als Spielstraße erforderlich bzw. 
sinnvoll wären. Dies ist jedoch kein Regelungsinhalt des Bebauungsplanes. 
Die Adressen der künftigen Bebauung sind nicht Regelungsinhalt des Be-
bauungsplanes und stehen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Aus 
dem Bebauungsplan geht jedoch eindeutig hervor, dass die Wohnbebau-
ung im WA 1 und im WA 2 über die Uerdinger Straße erschlossen wird und 
zwar sowohl für den ruhenden Verkehr, der in Tiefgaragen untergebracht 
ist, die an die Uerdinger Straße angebunden sind, als auch fußläufig, da die 
Hauseingänge überwiegend an der Uerdinger Straße liegen.  
Ebenso werden die Wohnhäuser im WA 3 über die Uerdinger Straße er-
schlossen – hier sind keine oberirdischen Flächen für Stellplätze und Gara-
gen vorgesehen; Stellplätze sind laut Festsetzung hier nur in der Tiefgarage 
zulässig, welche aus den Häusern über das Kellergeschoss erreicht wird.  
Alle rückwärtig zur Uerdinger Straße gelegenen Hauseingänge werden über 
private Erschließungswege (z.T. durch einen Durchgang im Gebäude) eben-
falls an die Uerdinger Straße angebunden. Die Anbindung des einzelnen 
Gebäudes im Süden des WA 4 erfolgt über die alte Wasserstraße. 
Insofern ist die Darstellung der Einwender richtig, dass nur die Gebäude in 
dem markierten Bereich an die Gelleper Straße verkehrlich angebunden 
werden. 
Die Wohneinheiten im WA 1, WA 2 und WA 3 verfügen über einen kom-
fortablen Zugang von der Tiefgarage in die Wohnungen, insbesondere auch 
zum Be- und Entladen. Eine Anfahrt über die Gelleper Straße erscheint vor 
diesem Hintergrund abwegig, da viel umständlicher (durch längere Fuß-
wege zum Haus). Dass darüber hinaus eine Vielzahl von Fahrzeugen der 
Anwohner und Besucher oder auch Lieferdienste der Wohnungen im WA 1 
bis WA 3 die Gelleper Straße zur An- und Abfahrt sowie zum Parken nutzen 
wird, ist nicht ableitbar. Ein im Rahmen des Üblichen ggf. verbleibender 



41 

Parkverkehr ist hingegen unschädlich, denn es ist nicht ersichtlich, dass da-
mit die Anliegerstraße über Gebühr belastet würde und Anforderungen an 
gesunde Wohnverhältnisse durch Verkehrslärm nicht gewahrt werden 
könnten oder gar mit Beurteilungspegeln zu rechnen wäre, die die Grenze 
der Gesundheitsgefahr erreichen würden.  
 

Im Rahmen der Erschließung der Gelleper Straße wurden seinerzeit Park-
plätze für die Hausnummern 2-6 angelegt. Wir wünschen uns, dass diese 
entsprechend für diese Häuser gekennzeichnet werden, um die Zahl der po-
tenziellen Fremdparker zu reduzieren. 
 
 
Bestandsschutz für den Baumbestand und Parkplätze  
Wir erwarten einen Bestandsschutz für den Baumbestand und die Park-
plätze an der bestehenden Gelleper Straße, da dieser Bereich vom neuen 
Bebauungsplan nicht betroffen ist. Ebenso bitten wir um Stellungnahme, 
ob die Stadt Meerbusch Pläne zum Ausbau der bereits vorhandenen Gelle-
per Straße hat, die einen potenziellen Kostenaufwand für die Anwohner zur 
Folge hätten. Wir möchten an dieser Stelle klar darauf hinweisen, dass die 
Bewohner der Gelleper Straße bei Erschließung ebendieser bereits einen 
Kostenselbstaufwand getragen hat.  
 

Den Einwendungen wird nicht gefolgt. 
Bei den Parkplätzen in der Gelleper Straße handelt es sich um öffentliche 
Parkplätze. Jedoch ist eine Zunahme an „Fremdparkern“ in dieser Anlieger-
straße nicht abzuleiten – es wird zudem hinreichende Besucherparkplätze 
im Plangebiet geben.  
 
Den Einwendungen wird gefolgt. 
Eine Umgestaltung des bestehenden Teils der Gelleper Straße im Zuge des 
Bauprojektes ist nicht vorgesehen; Stellplätze und Bäume sind somit nicht 
gefährdet. Es bestehen derzeit keine Pläne zum Aus- oder Umbau der Gelle-
per Straße, da der Straßenraum ausreichend dimensioniert ist. Notwendige 
Anpassungsmaßnahmen im Anschlussbereich gehen zu Lasten des Bauträ-
gers. 
 

Mehrfamilienhäuser an der Uerdinger Straße  
Wie ist das Verhältnis von Parkplätzen in den Tiefgaragen zu den Wohnein-
heiten? Laut Firma Wilma soll es für jede Wohneinheit 2 Stellplätze geben. 
Ist diese Zahl korrekt? Gibt es Aufzüge von den Tiefgaragen in die Wohnge-
bäude? Wie wird verhindert, dass Anwohner mit Tiefgaragenplatz nicht 
trotzdem in der Gelleper Straße parken? Wie wird das Parken für Besucher 
der Bewohner geregelt? Wird es zusätzliche Parkplätze an der Uerdinger 
Straße geben?  
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen. 
Für das Verhältnis der Stellplätze zu Wohnungen ist die zum Zeitpunkt der 
Baugenehmigung geltende Stellplatzsatzung der Stadt Meerbusch maßgeb-
lich. Damit ist sichergestellt, dass ein bedarfsgerechter und den kommuna-
len Zielen entsprechender Anteil an Stellplätzen geschaffen wird. 
Die Wohneinheiten, die einen Stellplatz in der Tiefgarage haben, sollen bar-
rierefrei (über einen Aufzug) oder über den eigenen Keller an das Tiefgara-
gengeschoss angebunden werden. Dies gilt sowohl für die Mehrfamilien-
häuser als auch die Einfamilienhäuser in den Allgemeinen Wohngebieten 
WA 1, WA 2 und WA 3. Die Wohneinheiten verfügen somit über einen 
komfortablen Zugang von der Tiefgarage in die Wohnungen, insbesondere 
auch zum Be- und Entladen. Eine Anfahrt über die Gelleper Straße erscheint 
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vor diesem Hintergrund abwegig, da viel umständlicher (durch längere Fuß-
wege zum Haus).  
Im neuen Teilabschnitt der Gelleper Straße sind 12 öffentliche Besucher-
parkplätze für die Besucher der Anwohner der Gelleper Straße vorgesehen. 
Besucher können ebenfalls komfortabel den öffentlichen Parkplatz gegen-
über an der Uerdinger Straße nutzen.   
Zusätzliche Parkplätze an der Uerdinger Straße wird es im Zusammenhang 
mit der vorliegenden Planung nicht geben. 
 

Bestandsschutz der Weißdorn-Grenzhecke  
Das Grundstück wird zur Gelleper Straße durch eine heimische Weiß-
dorn­Grenzhecke eingefriedet. Diese Hecke befindet sich genau mittig der 
Grenzlinie. Die dornige bis an den Boden reichende Verzweigung macht die 
Grenzhecke zu einem hervorragenden Vogelnistgehölz und stellt eine wich-
tige Nahrungspflanze für Insekten und Vögel dar. Ferner leben schützens-
werte Wald,- und Erdbienen sowie zahlreiche Käfer und Insekten in dieser 
Hecke.  
 
Daher fordern wir einen Bestandschutz dieser Hecke.  
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und bitten um 
eine ausführliche Stellungnahme zu den oben genannten Punkten. 
 

Den Einwendungen wird teilweise gefolgt. 
Die genannte Hecke kann nur im Bereich der rückwärtigen Gärten, die an 
die Grundstücke in der Mühlenstraße angrenzen, erhalten werden und ist 
dort dementsprechend im Bebauungsplan gesichert. Ein Erhalt im Bereich 
der Gärten Gelleper Straße wird voraussichtlich nicht möglich sein, soweit 
an dieser Grenze eine Garage oder ein Stellplatz neu errichtet wird, was er-
wartbar ist. Darüber hinaus steht dem Eigentümer eine Eingrünung des 
Gartens innerhalb dessen Grundstücksgrenzen frei. 
 

Bürger 4 Schreiben vom 02.08.2024 

Wir beziehen uns auf die Stellungnahme der Initiative Gelleper Straße/Am 
Damm, die ihnen heute von Frau ■ elektronisch übermittelt wurde.  
Wir unterstützen die Stellungnahme in vollem Umfang.  
 
Zusätzlich möchten wir Sie auf die besondere Gefahrensituation in der 
Straße "Am Damm" hinweisen. Das tägliche Parken auf den niedrigen Bür-
gersteigen verengt die ohnehin schon schmale Straße noch mehr und ge-
fährdet zudem den täglichen direkten Fußgängerverkehr von/zur Uerdinger 

Auf die obige Stellungnahme der Verwaltung zum Abwägungsvorgang der 
Sammelstellungnahme der Initiative Gelleper Straße/Am Damm wird verwie-
sen. 
 
Den Einwendungen wird nicht gefolgt.  
Grundsätzlich sollten Gehwege von parkenden Kfz freigehalten werden und 
über eine ausreichende Breite verfügen, was aber nicht immer der Realität 
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Str. (zu den Bushaltestellen, Kindergarten etc.). Auch Familien mit Kinder-
wagen werden dadurch gezwungen, die Straße zu benutzen. Hier halten 
wir - angesichts des durch das Bauvorhaben noch zu erwartenden erhöhten 
Autoverkehrs - eine klare Parkregelung/Verbot für erforderlich.  
 
Die Straße am Damm ist schon jetzt in einem extrem schlechten Zustand, 
der sich durch das Bauvorhaben mit dem daraus resultierenden erhöhten 
Verkehrsaufkommen noch weiter verschlechtern wird.  
 
Wir bitten Sie, diese Punkte bei der finalen Beschlussfassung zu berücksich-
tigen. 
 

entspricht. Allerdings ist durch die neue Bebauung kein zusätzlicher Park-
verkehr auf der genannten Straße zu erwarten, da hierfür ausreichend Stell-
plätze auf dem Plangebiet hergestellt werden (müssen).  
Die beschriebene Situation in der Straße „Am Damm“ wäre somit bereits 
im Bestand vorhanden und wird nicht erst durch die Umsetzung der Pla-
nung ausgelöst. Die prognostizierte Neuverkehrsmenge von maximal 84 
Kfz/Tag bzw. 10 Kfz/h (Spitzenstunde) wird die Situation nicht signifikant 
verändern bzw. verschlechtern. Ggf. erforderliche verkehrslenkende Maß-
nahmen sind durch das zuständige Fachamt der Stadt Meerbusch unabhän-
gig vom Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 325 zu prüfen. 
Bei der Straße „Am Damm“ handelt es sich - wie bereits durch den Einwen-
der selber beschrieben - um eine Anliegerstraße mit einer geringen Breite 
des Straßenraumes. Insofern gebietet die Situation und ist auch davon aus-
zugehen, dass die Fahrzeugführer grundsätzlich mit einer gebotenen Vor-
sicht fahren. 
Fachbehördlich wird festgestellt, dass in den umliegenden Straßen „Müh-
lenstraße“ und „Am Damm“ keine Probleme im Hinblick auf eine beste-
hende Überlastung sowie eine mangelnde Verkehrssicherheit / einen Unfall-
schwerpunkt bekannt sind und auch aus fachlicher Sicht aufgrund der ge-
ringen Verkehre nicht gesehen werden. Pläne zum Ausbau der „Mühlen-
straße“, Straße „Am Damm“ oder „Gelleper Straße“ bestehen von städti-
scher Seite aktuell nicht. 
 

Bürger 5 Schreiben vom 08.08.2024 

Betr. Bebauungsplan 325 und Verkehrsaufkommen Mühlenstraße in den 
Bereichen Hausnummern 114 bis 120  
 
Sehr geehrter Herr Bommers,  
Ich melde mich heute bei Ihnen mit der Bitte um Überprüfung der Verkehrs-
situation im unteren Bereich der Mühlenstraße. Hier steigert sich seit Jahren 
permanent das Verkehrsaufkommen, bedingt durch ständige Neubebauun-

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Mögliche Neubauten auf der Mühlenstraße, die sich seit Erstellung des Gut-
achtens (März 2023) ergeben haben, sind im Gutachten nicht berücksich-
tigt worden. Es wird jedoch in Kapitel 7.1.2 auf eine maximal verträgliche 
Verkehrsstärke in der Mühlenstraße von 400 Kfz/h hingewiesen – wobei le-
diglich 180 Kfz/h prognostiziert werden (bestehender Verkehr PLUS Neube-
bauung Plangebiet). Auch bei einer Mehrbelastung durch die erwähnten 
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gen im angrenzenden Bereich und nunmehr auch durch die geplante Ablei-
tung des Verkehrs aus dem neu erschlossenen Baugebiet (Bebauungsplan 
325).  
Dazu liegt mir eine Verkehrsuntersuchung vom 30.06.2021 zur Verkehrs-
führung aus dem Bebauungsplan 325 vor. Die darin angeführten Werte 
sind schlichtweg falsch und repräsentieren in keiner Weise das tatsächliche 
Verkehrsaufkommen.  
 

Neubauten ist nicht davon auszugehen, dass die maximal verträgliche Ver-
kehrsstärke annähernd erreicht wird.  
 

Begründen möchte ich dies wie Folgt:  
Zum Zeitpunkt der Verkehrsuntersuchung bestimmte die Corona-Pandemie 
das Geschehen weltweit. Auch in Meerbusch waren Altenheime für Besu-
cher geschlossen, in Schulen wurde online unterrichtet, Firmen und Ge-
schäfte waren ganz oder teilweise geschlossen und ein großer Teil der Be-
völkerung arbeitete im Home Office. Kann in dieser schweren Zeit ein ob-
jektives und relevantes Verkehrsgutachten erstellt werden? Sicherlich nur im 
temporären Sinne eines Bauträgers, nicht aber für Ihre Mitbürger.  
 

Den Einwendungen wird teilweise gefolgt. 
Zur Ermittlung der derzeitigen Verkehrsbelastung wurden für das Verkehrs-
gutachten Zählungen gemäß den Vorgaben der gültigen Richtlinien (hier: 
Empfehlungen für Verkehrserhebungen (EVE)) durchgeführt. Demnach (und 
auch aus Erfahrung des Verkehrsgutachters heraus) sind solche Zählungen – 
auch an nur einem Tag – grundsätzlich repräsentativ. Bei der Wahl der Zähl-
tages wird darauf geachtet, dass dieser außerhalb von Ferien, Feiertagen, 
Wochen mit Feiertagen, relevanten Baustellen oder Stadt- / Schützenfesten 
liegt und gleichzeitig nur in den offiziellen Zählmonaten (März-Oktober) 
und der Zähltag somit einen „normalen“ Werktag abbildet. Diesen Vorga-
ben ist mit dem gewählten Datum nachgekommen worden. Die Sommerfe-
rien begannen in NRW im Jahr 2021 am 05.07. Somit lag der Zähltag am 
30.06. außerhalb der Kern-Urlaubszeit. Eine Fehlerhaftigkeit des Verkehrs-
gutachtens kann demnach nicht erkannt werden.  
Darüber hinaus lässt sich nicht feststellen, dass die Aufnahmekapazität von 
Straßen nicht hinreichend ermittelt worden sei, da die zu diesem Zweck ver-
anlasste Verkehrsuntersuchung während der Corona-Pandemie stattgefun-
den habe und die seinerzeitigen pandemiebedingten Maßnahmen (Kon-
taktbeschränkungen, Abstandsregelungen, Einzelhandelsschließungen, 
Homeoffice-Regelungen) zu einer derart erheblichen Verkehrsreduzierung 
geführt hätten, dass in diesem Zeitraum vorgenommene Verkehrsuntersu-
chungen grundsätzlich nicht aussagekräftig und damit nicht verwertbar wä-
ren. Hierfür sind folgende Punkte ausschlaggebend:  
Zum einen liefert die regelmäßige Straßenverkehrszählung der Bundesan-
stalt für Straßenwesen (BASt) Erkenntnisse über die verkehrliche Entwick-
lung auf Bundesstraßen und Bundesautobahnen in Deutschland. Nach dem 
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im Juni 2023 herausgegebenen Bericht ist die allgemeine Verkehrsbelas-
tung durch Kfz im Zeitraum von 2015 bis 2021 coronabedingt auf freien 
Strecken der Bundesstraßen in Nordrhein-Westfalen (lediglich) um weniger 
als 9 % zurückgegangen (vgl. Ergebnisse der Straßenverkehrszählung der 
Bundesanstalt für Straßenwesen, abrufbar unter 
https://www.bast.de/DE/Statistik/Verkehrsdaten/2021/Ergebnisbericht-SVZ-
2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2). Auch wenn die das Plangebiet be-
treffenden Straßen nicht dieser Klassifizierung unterliegen, lässt sich zur Be-
schreibung der Verhältnisse eine Größenordnung der Auswirkungen der 
Corona-Pandemie daraus ableiten.  
Zum anderen werden in dem der Bauleitplanung zugrundeliegenden Gut-
achten den betreffenden Straßenzügen resp. Knotenpunkten eine hinrei-
chende Leistungsfähigkeit bescheinigt: „Nach Realisierung der Planung ist 
an allen Knotenpunkten mit einem leistungsfähigen Verkehrsablauf zu rech-
nen. (…) Die Qualitätsstufen des Verkehrsablaufes sind an den unsignali-
sierten / vorfahrtgeregelten Knotenpunkten gegenüber dem Bestand na-
hezu unverändert. (…) Durch die worst-case Betrachtung (...) sind jedoch 
tatsächlich etwas geringere Verkehrsmengen als in der Berechnung zu er-
warten, sodass generell ein etwas verbesserter Verkehrsablauf zu erwarten 
ist“. Der Gutachter stellt zusammenfassend weiterhin fest, dass eine vertie-
fende Untersuchung der geplanten Erschließung zeigt, dass die Verkehre 
sowohl im kleinräumigen als auch im großräumigen Umfeld leistungsfähig 
abgewickelt werden können. Die geplante städtebauliche Erschließung über 
die Uerdinger Straße und über die Gelleper Straße ist aus verkehrlicher Sicht 
ohne Leistungsfähigkeitseinschränkungen im Verkehrsablauf und / oder 
Überschreitung von Kapazitätsgrenzen umsetzbar.  
Weitergehend erläutert der Gutachter in einer ergänzenden Stellungnahme 
vom 21.11.2024 zu dem Einfluss der Corona-Pandemie, dass zum Erhe-
bungszeitpunkt die „COVID-19-Welle“ für die damaligen Verhältnisse rela-
tiv moderat verlaufen sei und die seit dem 27.01.2021 in Kraft getretene 
Home-Office-Pflicht just am Tag der Erhebung ausgelaufen ist.  
 
Gleichwohl erfolgte zur Prüfung der verkehrlichen Situation und der gut-
achterlichen Aussagen eine erneute Zählung am 29.10.2024. Es zeigt sich, 
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dass im Vergleich zu 2021 im Jahr 2024 zwar etwas mehr Verkehre erho-
ben wurden, die Verkehrssteigerung jedoch lediglich bei höchstens ca. 14% 
(Uerdinger Straße, Knotenpunkt mit Kaiserswerther Straße / Bismarckstraße) 
bzw. lediglich bei höchstens sogar 5,5% (Mühlenstraße / Am Damm) in der 
morgendlichen Spitzenstunde liegt und dementsprechend als gering anzu-
sehen ist. Relevante Einflüsse der COVID-19 bedingten Veränderungen im 
Mobilitätsverhalten auf die Verkehrsmengen in den Spitzenstunden sind 
folglich nicht zu erkennen.  
Die im Zuge der damaligen Leistungsfähigkeitsberechnung ermittelten Rest-
kapazitäten von 161 Kfz/h auf der Uerdinger Straße reichen demnach aus, 
um diesen Mehrverkehr aufzunehmen. Die Verkehrsbelastungen entlang 
der Mühlenstraße sind um maximal 16 Kfz/h erhöht. Hierdurch verändern 
sich die im Verkehrsgutachten getroffenen Einschätzungen und Einstufun-
gen der Straße sowie die Aussagen hinsichtlich der Leistungsfähigkeit im 
Verkehrsablauf entlang der Straße nicht. Pauschal betrachtet decken sich 
diese Ergebnisse auch mit den o. a. Erkenntnissen aus der Straßenverkehrs-
zählung 2021der Bundesanstalt für Straßenwesen.  
Insofern lässt es sich nicht feststellen, dass die seinerzeitigen pandemiebe-
dingten Maßnahmen zu einer derart erheblichen Verkehrsreduzierung ge-
führt hätten, dass die in diesem Zeitraum vorgenommene Verkehrsuntersu-
chung grundsätzlich nicht aussagekräftig und damit nicht verwertbar wäre.  
 

Des Weiteren geht aus dieser Untersuchung hervor, dass in meinem Bereich 
(Hausnummer ■) eine Straßenbreite von 5,1 m und zwei Bürgersteige ange-
geben werden. Tatsächlich ist es aber so, dass die Grenzen meiner Grund-
stücke über den Bürgersteig auf die Straße ragen. Hier können Sie sicherlich 
zur Verkehrsführung lediglich den Bereich angeben, der sich tatsächlich im 
Besitz der Stadt befindet.  
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen. 
Im vorliegenden Gutachten wurde die nutzbare Breite des Gehwegs ange-
nommen. Der Gehweg ist zwar Teil des genannten Grundstückes, wird aber 
als öffentlicher Gehweg genutzt und floss somit in die Verkehrsuntersu-
chung mit ein.  

Der ausschlaggebendste Aspekt zur dringenden Überprüfung der Verkehrs-
situation ist für mich die Sicherheit der hier zahlreich wohnenden Kinder.  
Der betreffende Bereich der Mühlenstraße ist nicht nur hochfrequentierter 
Schulweg für sehr viele Schüler der Theodor-Fliedner-Schule, auch wohnen 

Den Einwendungen wird teilweise gefolgt. 
Die beschriebene Situation in der Mühlenstraße wäre somit bereits im Be-
stand vorhanden und wird nicht erst durch die Umsetzung der Planung aus-
gelöst. Die durch den Verkehrsgutachter im Rahmen der beauftragten ver-
kehrstechnischen Untersuchung prognostizierte Neuverkehrsmenge von 
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14 Kinder im o.g. Bereich. Trotz des Durchfahrtsverbots der unteren Müh-
lenstraße für LKW ist das Verkehrsaufkommen dieser Fahrzeuge, vor allem 
durch Firmen aus Osteuropa, bedenklich hoch. Erschreckenderweise befah-
ren diese LKW täglich die Bürgersteige, sodass die Gehwegplatten über eine 
Länge ca. 7 m nach zweimaligem Austausch bis Juni 2024 bereits wieder (!) 
zerfahren sind.  
 

maximal 84 Kfz/Tag bzw. 10 Kfz/h (Spitzenstunde) an der Straße „Am 
Damm“ wird die beschriebene Situation nicht signifikant verändern bzw. 
verschlechtern. Daher sind ggf. erforderliche verkehrslenkende Maßnahmen 
durch das zuständige Fachamt der Stadt Meerbusch unabhängig vom Ver-
fahren zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 325 zu prüfen. 
Fachbehördlich wird festgestellt, dass in den umliegenden Straßen „Müh-
lenstraße“ und „Am Damm“ keine Probleme im Hinblick auf eine beste-
hende Überlastung sowie eine mangelnde Verkehrssicherheit / einen Unfall-
schwerpunkt bekannt sind und auch aus fachlicher Sicht aufgrund der ge-
ringen Verkehre nicht gesehen werden. Pläne zum Ausbau der „Mühlen-
straße“, Straße „Am Damm“ oder „Gelleper Straße“ bestehen von städti-
scher Seite aktuell nicht. Sollte die Situation bei einer erneuten Betrachtung 
wider Erwarten anders bewertet werden, sind durch das zuständige Fach-
amt entsprechende Maßnahmen umzusetzen. 
 

Somit stellen sich für mich die Fragen: 
• Ist vor Baubeginn (Bebauungsplan 325) eine aktualisierte und aussa-

gekräftige Verkehrsuntersuchung geplant oder bereits zwischenzeit-
lich durchgeführt?  

• Wer wird zur Rechenschaft gezogen, wenn Kinder oder andere Mit-
bürger zu Schaden kommen? 

Im Hinblick auf den bevorstehenden Baubeginn (Bebauungsplan 325) und 
die damit verbundene Verschärfung der Verkehrssituation im o.g. Bereich 
bitte ich um kurzfristige Stellungnahme und Terminabsprache zur gemein-
samen Ortsbegehung.  
Ich setze meine Hoffnung in Sie persönlich und Ihre Funktion als Bürger-
meister, der sich - wie schon oft in der Vergangenheit gezeigt - aktiv und 
engagiert für die wichtigen, obigen Belange für uns (Ur-) Lanker, unsere 
Kinder und Enkelkinder einsetzt. 

Den Einwendungen wird teilweise gefolgt. 
Wie weiter oben bereits ausgeführt, erfolgte zur Prüfung der verkehrlichen 
Situation und der gutachterlichen Aussagen am 29.10.2024 eine erneute 
Verkehrszählung (siehe oben). 
Die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung für die Prognosebelastungen der 
Mühlenstraße zeigen auf, dass in der Mühlenstraße nach Realisierung des 
Bauvorhabens ca. 180 Kfz/h zu erwarten sind. Damit wird die maximal ver-
trägliche Verkehrsbelastung deutlich unterschritten. Die geringe Neuver-
kehrsmenge hat somit keinen signifikanten Einfluss auf den Verkehrsablauf, 
sodass auch nach Realisierung des Bauvorhabens ein leistungsfähiger Ver-
kehrsablauf erwartet werden kann. 
Eine übermäßige Gefährdung von Fußgängern, Radfahrern und Gehbehin-
derten ist somit nicht abzuleiten. Die Mühlenstraße ist der Stadtverwaltung 
nicht als Unfallschwerpunkt bzw. Straße mit erhöhtem Unfallrisiko bekannt. 
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Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 325, Meerbusch-Lank-Latum, "Uerdinger Straße / Mühlenstraße" 

 

Stellungnahmen, Anregungen, Hinweise Stellungnahme zum Abwägungsvorgang und Beschlussvorschläge 

Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Rheinland Schreiben vom 16.07.2024 

Seitens der Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Rheinland ist mit 
Schreiben vom 15.09.2024 eine Stellungnahme zu vorbezeichneter Bauleit-
planung abgegeben worden. 
Die darin gegebenen Anregungen, Hinweise und Bedingungen sind auch 
im Rahmen des vorliegenden Verfahrensschrittes und zukünftiger Bauleit-
planungen weiter zu beachten. 
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen.  
Den Anregungen aus dem betreffenden Schreiben (gemeint ist 15.09.2023) 
wurde insofern gefolgt, als dass im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ein 
Verkehrsgutachten zur Prognose über die Leistungsfähigkeit umliegender 
Knotenpunkte erarbeitet wurde. Die Leistungsfähigkeitsberechnung zeigt, 
dass die Verkehre im größeren Umfeld leistungsfähig abgewickelt werden. 
Auf die Stellungnahme der Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung 
Rheinland (Stellungnahme vom 15.09.2023) sowie die Stellungnahme der 
Verwaltung zum Abwägungsvorgang wird verwiesen. 
 

Bezirksregierung Düsseldorf  Schreiben vom 30.07.2024 

Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung 
(Dez. 33) ergeht folgende Stellungnahme: 
 
Aus Sicht der von Dezernat 33 zu vertretenden Belange bestehen keine Be-
denken zum derzeitigen Planungsstand. 
Hinweis: 
Ggfs. erforderliche Kompensationsflächen sind agrarstrukturverträglich an-
zuordnen. 
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen.  
Der Bebauungsplan Nr. 325 wird gemäß § 13a BauGB im beschleunigten 
Verfahren als Bebauungsplan der Innenentwicklung aufgestellt. Kompensa-
tionsflächen sind deshalb nicht vorgesehen.  
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Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) ergeht 
folgende Stellungnahme: 
 
Gegen die Änderung in dem oben genannten Bereich im Regierungsbezirk 
Düsseldorf bestehen aus meiner Sicht keine Bedenken, da sich im Planungs-
gebiet meines Wissens keine Bau- oder Bodendenkmäler befinden, die im 
Eigentum oder Nutzungsrecht des Landes oder Bundes stehen.  
Da meine Zuständigkeiten nur für Denkmäler im Eigentums- oder Nut-
zungsrecht des Landes oder Bundes gegeben sind empfehle ich – falls nicht 
bereits geschehen – den LVR -Amt für Denkmalpflege im Rheinland-, Pul-
heim und die zuständige kommunale Untere Denkmalbehörde zu beteili-
gen. 
Bitte beteiligen Sie insbesondere den LVR -Amt für Bodendenkmalpflege im 
Rheinland, da zum 01.06.2022 das Denkmalschutzgesetz novelliert wurde 
und somit auch vermutete Bodendenkmäler zum Schutzumfang dazu gehö-
ren. Die Informationen zu den vermuteten Bodendenkmälern liegen aus-
schließlich beim LVR -Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Endeni-
cher Str.133, 53115 Bonn. 
 

Den Einwendungen wird gefolgt. 
Das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Bonn sowie das LVR-
Amt für Denkmalpflege im Rheinland, Pulheim und die kommunale Untere 
Denkmalbehörde sind im Planverfahren beteiligt worden.  
Auf die Stellungnahme des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rhein-
land (Stellungnahme vom 09.08.2024) sowie die Stellungnahme der Ver-
waltung zum Abwägungsvorgang wird verwiesen. 

Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht folgende 
Stellungnahme: 
 
Das Plangebiet liegt innerhalb der Wasserschutzzone III B des geplanten 
Wasserschutzgebietes Werthhof/Rheinfähre und somit im Einzugsgebiet ei-
ner öffentlichen Trinkwassergewinnung. Durch die geplante Bebauung ist 
eine weitere Flächenversiegelung im Einzugsgebiet der Trinkwassergewin-
nung zu erwarten, weshalb geprüft werden sollte, ob eine ortsnahe Regen-
wasserversickerung grundwasserverträglich möglich ist.  
Gegen den BPL Nr. 325 bestehen aus hiesiger Sicht keine Bedenken. 
 

Den Einwendungen wird gefolgt.  
Die Stellungnahme wurde bereits im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
eingereicht und entsprechend beantwortet.  
 
Eine hohe zusätzliche Versiegelung ist durch die Planung nicht gegeben. 
Die abflusswirksamen Flächen sollen durch Maßnahmen wie z. B. Retenti-
onsgründächer möglichst geringgehalten werden.  
Die Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers wurde im Rahmen 
eines Entwässerungskonzeptes geprüft. Das zum Abfluss gelangende und 
nicht behandlungspflichtige Niederschlagswasser soll auf den privaten 
Grundstücken versickert werden. Vor der Versickerung des auf den öffentli-
chen Verkehrsflächen anfallenden Niederschlagswassers wird eine Behand-
lung durch die belebte Bodenzone gewährleistet.  
Die geplante Wasserschutzzone wird in den Bebauungsplanunterlagen be-
reits in Form einer textlichen nachrichtlichen Übernahme berücksichtigt. 
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Folgende von mir zu vertretenden Belange sind von dem Vorhaben nicht 
berührt: 
-Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) 
-Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) 
-Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) 
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen.  
 

BUND  Schreiben vom 02.08.2024; Anlagen vom 31.07.2024 

Im Namen und in Vollmacht des BUND Landesverbands NRW e.V. reichen 
wir zum B-plan 325 in Meerbusch die im Anhang befindliche Stellung-
nahme ein. Sie besteht aus drei Teilen (siehe Anlagen). 
 

 

Teil 1 - Baumschutz  
 

 

Wir nehmen Bezug auf die Erwiderungen der Behörde zu unserer Stellung-
nahme vom 27.09.2023 im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behör-
den gem. § 4 (1) BauGB. Grundsätzlich sind wir anderer Auffassung als die 
Behörde, was die Abwägung angeht:  
 
Richtig ist, dass die Entwicklung des Plangebietes zu Wohnzwecken unter 
dem Eindruck der drängenden Wohnungsnachfrage in der Stadt Meerbusch 
und der Prämisse der Innenentwicklung zu sparsamem Umgang mit Grund 
und Boden erfolgt. Aus diesem Grund sind eine bauliche Verdichtung und 
damit auch eine zielgerichtete sinnvolle und sparsame Erschließung im Plan-
gebiet sinnvoll.  
Sie darf aber nicht prioritär sein und muss gerade aus Klimaschutzgründen 
den Baumerhalt als mindestens genauso wichtig darstellen und das erfor-
dert eben manchmal auch ein „Drumherum“ planen: Denn Bäume sind Le-
bensräume, filtern die Luft, produzieren Sauerstoff, speichern CO2 und 
mindern die Hitze im Sommer. Statt weniger braucht es in der Stadt ange-
sichts der Klimaerwärmung mehr Grün.  

Den Einwendungen wird teilweise gefolgt. 
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens erfolgte ein Abwägungsprozess, in 
dem letztendlich unter Berücksichtigung der festgesetzten Ausgleichs- und 
Minderungsmaßnahmen die Entwicklung des Plangebietes zu Wohnzwe-
cken vor dem Hintergrund der drängenden Wohnungsnachfrage in Meer-
busch höher gewichtet wurde als die Erhaltung weiterer Bestandsbäume. 
Die Belange der Wohnraumversorgung wurden jedoch nicht, wie von dem 
Einwender angedeutet, von Anfang an prioritär behandelt.  
Sowohl die Belange des Baumschutzes als auch die Belange von Klima-
schutz und Klimaanpassung finden im Bebauungsplan durch verschiedene 
Maßnahmen Berücksichtigung. Der Abwägungsprozess für einzelne Be-
standsbäume wird nachfolgend näher erläutert.  
Die gutachterlich durchgeführte Baumerfassung und -bewertung stellt ei-
nen wesentlichen Bestandteil des Abwägungsmaterials dar. Die überwie-
genden Empfehlungen finden daher Berücksichtigung im Bebauungsplan. 
Gleichwohl erfolgt die Entwicklung des Plangebietes zu Wohnzwecken un-
ter dem Eindruck der drängenden Wohnungsnachfrage in der Stadt Meer-
busch und der gemäß der Maßgabe der Innenentwicklung zu verfolgenden 
Prämisse des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden. Aus diesem 
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Die Verwaltung sagt selbst, dass bei Maßnahmen zum Baumerhalt im Sinne 
einer langfristigen Sicherung von Einzelbäumen nur diejenigen Bäume fest-
gesetzt werden, für die diese Zielerreichung erkennbar ist und eine hohe 
Wertigkeit besteht.  
Das mag zwar bei dem ein oder anderen Baum leider absolut nicht möglich 
sein (z.B. wegen Geländeniveau-Nivellierung und drohenden Wurzelschä-
den wegen zu großer Nähe zu den beabsichtigten Bauten), dennoch beste-
hen wir darauf, dass folgende Bäume noch in die Planung mit einbezogen 
werden und auch in den Bebauungsplan aufgenommen werden:  
 

Grund ist eine bauliche Verdichtung und damit auch eine zielgerichtete 
sinnvolle und sparsame Erschließung im Plangebiet prioritär. Einer vom Ein-
wender geforderten Anpassung der Erschließungsplanung unter Berück-
sichtigung des Baumbestandes und ein „Drum herum bauen“ ist daher 
nicht zu folgen. Sie ist auch städtebaulich nicht zielführend. Ebenso war im 
Rahmen der Bewertung zu berücksichtigen, dass erforderliche bau- und an-
lagebedingte Geländeregulierungen im Plangebiet dazu führen, dass ein-
zelne Bäume nicht erhalten werden können.  
 
Wenngleich – wie in den Unterlagen beschrieben – der Wohnentwicklung 
im Innenbereich zur Deckung der drängenden Wohnungsnachfrage der 
Vorzug gegenüber einer Nichtbebauung und Freihaltung der Fläche aus 
Gründen des Baum- und Klimaschutzes gegeben wird, so sind in den Fest-
setzungen des Bebauungsplanes Maßnahmen berücksichtigt, die die Aus-
wirkungen der Neubebauung mindern und zur Klimafolgenanpassung bei-
tragen. Hierzu gehören insbesondere die umfängliche Begrünung der Flach-
dächer von Gebäuden und Garagen sowie der Tiefgaragendecken, die fast 
ausschließliche Versickerung der im Plangebiet anfallenden Niederschlags-
wässer, ein partieller Baumerhalt sowie neue, ausgleichende Baumpflanzun-
gen im Straßenraum und Begrünungsvorschriften der privaten Vorgärten. 
Darüber hinaus verpflichtet sich der Bauträger innerhalb eines städtebauli-
chen Vertrages, zum Zwecke des Ausgleiches im Bereich der alten Obst-
wiese (WA 6 und WA 7) je Baugrundstück (ca. 12 Eigenheime) einen neuen 
Obstbaum zu pflanzen. Nicht zu vernachlässigen ist, dass im Zuge der Pla-
nung die stark versiegelten Flächen des Autohauses sowie des Hofes teil-
weise entsiegelt werden. 
Im Ergebnis entsteht im Plangebiet auf Grundlage der städtebaulichen Pla-
nung eine für den Innenbereich im Sinne des sparsamen Umgangs mit 
Grund und Boden maßvolle Dichte, deren Grad an begrünter Freifläche 
nicht geringer ist als die Fläche, die heute im Bestand unter Einbeziehung 
der vorhandenen Obstwiese einerseits und der hochversiegelten Strukturen 
an der Uerdinger Straße andererseits vorhanden ist. Unter dieser Prämisse 
ist den vom BUND angeführten Aspekten im Planverfahren angemessen 
Rechnung getragen worden. 
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Die Darstellung von Baumverlusten basiert auf Vorplanungen sowie auf Er-
kenntnissen und Erfahrungen bei der Umsetzung vergleichbarer Projekte; 
sie wurden nicht „lapidar“ vorgenommen. 
Sollte sich im Rahmen der weiteren Detailplanung zeigen, dass vitale Bäume 
(GALK-Bewertung / Kategorie 0 und 1) bau- und anlagebedingt erhalten 
und in die Planung integriert werden können, wird man diese nicht willkür-
lich fällen. 
Aufgrund der insgesamt ausgeglichenen Baumbilanz (siehe Ausführungen 
unten) sind keine weiteren bzw. ergänzenden Festsetzungen im Bebau-
ungsplan erforderlich. 
 

Bäume 2 und 3 - Eiben / Taxus 
[Abbildung der betreffenden Bäume: siehe Originalstellungnahme] 
 
Zu diesen beiden Bäumen konstatiert der Gutachter lapidar:  
Die Bäume 2 und 3 stehen im Bereich der zukünftigen Tiefgarage.  
 
Wir sollten uns zunächst einmal damit beschäftigen, welchen ökologischen 
Wert dieser Baum hat und wie deshalb mit ihnen verfahren werden muss:  
Es handelt sich bei beiden Bäumen um die Gemeine Eibe. Die eine hat ei-
nen Stammumfang von 73 cm, die andere einen Stammumfang von 
110cm. Beide fallen in die beste Kategorie, was die Vitalitätsbewertung 
nach GALK angeht, nämlich in die Kategorie 0.  
Es sei erwähnt, dass nur 7 von 44 der untersuchten Bäume auf dem geplan-
ten Bereich in diese Kategorie fallen, das sind gerade einmal 16 %!  
Außerdem hat sie zwei Eigenschaften, die sowohl im Hinblick auf den Kli-
mawandel als auch auf die Vogelwelt im Plangebiet wichtig sind:  

- sie verträgt auch Trockenphasen  
- sie ist ein wichtiges Vogelnährgehölz und Vogelschutzgehölz  

 

Den Einwendungen wird nicht gefolgt. 
Die beiden Bäume Nr. 2 und 3 (Eiben / Taxus) stehen relativ mittig im Be-
reich der projektierten Tiefgaragenfläche.  
Eine Tiefgaragenplanung liegt aktuell jedoch noch nicht vor. Die Darstellun-
gen in der Erschließungsplanung basieren auf ersten Überlegungen. Aus 
diesem Grund wird die Lage der Tiefgarage im vorliegenden Bebauungsplan 
nicht festgesetzt, sodass diese im Rahmen der nachgeordneten Planung 
noch verändert werden kann. Die Anregung einer L-förmigen Tiefgarage 
wird für die weitere Planung zur Kenntnis genommen. 
Unabhängig von der Tiefgarage gilt es aber auch, die erforderlichen Er-
schließungsflächen und Leitungstrassen im Kronenbereich der Eiben und 
die damit einhergehenden Geländeregulierungen zu berücksichtigen. Eiben 
haben ein sehr weitläufiges, tiefreichendes und dichtes Wurzelsystem. 
Durch die unvermeidbaren Aufschüttungen und Abgrabungen ist ein Erhalt 
der beiden Eiben aus Sicht des Gutachters voraussichtlich nicht möglich. Es 
ist nicht zielführend, im Bebauungsplan einen Erhalt der beiden Eiben fest-
zusetzen, mit dem Wissen, dass dieser voraussichtlich nicht umsetzbar ist. 
Aus diesem Grund wird auf eine entsprechende Erhaltungsfestsetzung im 
Bebauungsplan verzichtet. 
Unabhängig davon fällt zumindest eine der beiden Eiben (Baum 3 – Stamm-
umfang 110 cm) unter die Bestimmungen der Baumschutzsatzung der 
Stadt Meerbusch und muss dementsprechend bei einer Fällung ausgegli-
chen werden. 
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Die Tiefgarage muss daher unserer Meinung nach komplett anders geplant 
werden. Um den Verlust von TG-Stellplätzen zu kompensieren, regen wir 
an, z.B. über die folgenden Alternativen nachzudenken. Dabei sind auch bei 
diesen Lösungsansätzen keine Stellplätze an der Oberfläche zu Lasten von 
Grünflächen einzurichten:  

- Man plant die Tiefgarage 1 mehr oder weniger L- förmig und erhält 
so den Wurzelbereich von Baum 2 und 3  

 

Zu dem Vorschlag des BUND für eine zweite Tiefgaragenebene ist festzu-
stellen, dass die Umsetzung einer weiteren Ebene der Tiefgarage im Sinne 
der Entwicklung von bezahlbarem Wohnraum nicht zielführend ist. Dies gilt 
auch für den nicht umsetzbaren Vorschlag einer Verbindung beider Anla-
gen, da die Anlage einer privaten Tiefgarage unter der öffentlichen Ver-
kehrsfläche nicht möglich ist und zudem dadurch keine nennenswerte Ver-
größerung der Stellplatzfläche zu erwarten ist.  
 
 



54 

- Man verkleinert die Grundfläche der TG und plant dafür eine wei-
tere TG-Ebene ein. Wir wissen, dass das teuer ist, und für den Inves-
tor sicherlich weniger Profit bedeutet. Aber die Wertigkeit zweier 10 
m hohen alten Eiben erfordert eben ein Umdenken bei der Planung!  

- Letztendlich könnte man auch an eine Verbindung der TG 1 mit TG 
2 denken und so die nötigen Plätze schaffen. Dass auf dem Dach 
der Tiefgarage dennoch Bäume gepflanzt werden können (das wäre 
in diesem Fall notwendig entlang des mittigen Stichweges von der 
Uerdinger Straße in das Quartier – siehe Planung), scheint ja auch 
bei dem Kinderspielplatz, der im nordwestlichen Karree geplant ist, 
keinen Hinderungsgrund darzustellen!  

 
Baum 4 – Walnuss (Kat. 1) mit einem Stammdurchmesser von immerhin 55 
cm. Er steht nach Fertigstellung der Bebauung weiterhin in unmittelbarer 
Nähe des Wohnhauses der Familie Kothes. 
 
[Abbildung des betreffenden Baumes – siehe Originalstellungnahme] 
 
Die Stadt ist der Ansicht, dass es nicht ausreichend ist, wenn man die Feuer-
wehr-Bewegungsfläche nur um einen Meter in westliche Richtung ver-
schiebt. Das mag richtig sein. Das Gebot der Stunde ist auch hier eine Um-
planung, auch aufgrund der Größe und Prächtigkeit dieses vitalen Baums. 
Durch das Weglassen eines Reihenhauses in dieser Reihe, kann auf dieser 
Fläche die Feuerwehr-Aufstellungsfläche eingeplant werden.  
Der Wert eines solchen Baumes ist unermesslich und muss in die Beurtei-
lung mit einfließen (s. Anhang: „Der Wert eines Baumes“).  
 

Den Einwendungen wird nicht gefolgt. 
Baum Nr. 4, die Walnuss, steht direkt an einer Erschließungsstraße bzw. ei-
ner zukünftig erforderlichen Feuerwehraufstellfläche. Aufgrund der tief auf-
gebauten Krone müsste ein umfassender Baumpflegeschnitt durchgeführt 
werden, um den gesetzlich vorgeschriebenen lichten Raum von 4,5 m 
(Höhe) zu erreichen. Durch die notwendige Baumpflegemaßnahme wird je-
doch der natürliche Habitus des Baumes unwillkürlich zerstört. Darüber hin-
aus erfolgen umfangreiche Eingriffe in den Wurzelbereich (Abgrabungen / 
Überbauung).  
Sofern man einen Erhalt des Walnuss-Baumes in Betracht ziehen möchte, 
wäre dies nur möglich, wenn im gesamten Kronenbereich zzgl. 1,5 m keine 
Baukörper und/oder Erschließungsflächen zur Umsetzung kommen. In der 
Konsequenz bedeutet dies, dass ein Verschieben der Feuerwehrfläche um 
mehrere Meter notwendig wäre und somit auf 2 bis 3 Reihenhäuser ver-
zichtet werden müsste. Dies ist vor dem Hintergrund des sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden und mit Blick auf die Wohnungsnachfrage 
nicht Ziel der Planung. 
Insgesamt ist ein nachhaltiger Erhalt des Baumes nach Auffassung des Gut-
achters nur bei einer wesentlichen Anpassung des städtebaulichen Entwur-
fes möglich, die Zulasten von dringend benötigtem Wohnraum sowie einer 
sinnvollen Nachverdichtung gehen würde. Aus diesem Grund wurde sich 
gegen eine Erhaltungsfestsetzung des Walnussbaumes entschieden. 
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Baum 5 - Atlas-Zeder (Kat. 1) steht unmittelbar am Wohnhaus Uerdinger 
Straße 111 und sollte nach unserer Auffassung bis zur Errichtung eines 
möglichen Neubaus erhalten werden. Wir bitten darum, dies im Bebau-
ungsplan festzuschreiben.  
 

Den Einwendungen wird gefolgt. 
Baum Nr. 5, die Atlas-Zeder, ist entgegen der Darstellung des Einwenders 
bereits im Bebauungsplan zum Erhalt festgesetzt, sodass der Anregung ge-
folgt werden kann. 

Bäume Q, Y und ZA und Nr. 6  
Die Verwaltung führt aus, dass der Verzicht auf eine Festsetzung weiterer 
Einzelbäume indes nicht zwangsläufig bedeuten würde, dass in den künfti-
gen Freiflächen verbleibende Bestandsbäume gefällt werden. Da sind wir 
anderer Meinung.  
Denn normalerweise werden nicht festgesetzte Bestandsbäume schon vor 
Baubeginn gefällt.  
Welcher Investor / Bauunternehmer lässt freiwillig Bäume stehen, die im Be-
bauungsplan nicht festgesetzt wurden, damit sich spätere Eigentümer und 
Nutzer vielleicht daran erfreuen können? Aus Kostengründen kommt es re-
gelmäßig dazu, dass alle Gehölze gefällt und beseitigt werden, statt sie zu 
erhalten und sie während der Bauphase den DIN-Normen entsprechend zu 
schützen.  
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen.  
Die Meinungsäußerung des BUND zu den Intentionen der Bauträger wird 
zur Kenntnis genommen. Unabhängig davon können die Obstbaum-Ver-
luste angemessen ausgeglichen werden, da sich der Bauträger innerhalb ei-
nes städtebaulichen Vertrages dazu verpflichtet, im Bereich der alten Obst-
wiese (WA 6 und WA 7) je Baugrundstück (ca. 12 Eigenheime) einen neuen 
Obstbaum zu pflanzen. Grundsätzlich muss sich auch der Bauträger an die 
Vorgaben der Baumschutzsatzung der Stadt Meerbusch halten und entfal-
lende Bäume entsprechend ersetzen. 
 
 

Wir fordern daher auch den Erhalt der folgenden Bäume im Bebauungsplan 
festzuschreiben, da sonst das passieren dürfte, was wir im obigen Absatz 
geschildert haben: 

- die Bäume Q, ZA und Y (alles Kulturäpfel)  
 
[Abbildung des betreffenden Baumes – siehe originale Stellung-
nahme] 
 
Baum ZA – klein aber fein – stört keinen großen Geist  
 

- sowie Baum Nr. 6, zu dem es im Gutachter heißt: „Die Birke mit der 
Baumnummer 6 zeigt eine gute Vitalität (Kategorie 1) und kann 
grundsätzlich in die städtebauliche Planung integriert werden.“ Bir-
ken gehören neben den Eichen und den Weiden zudem zu den 
wertvollsten Gehölzen für unsere Tierwelt.  

Den Einwendungen wird teilweise gefolgt. 
Bei den Bäumen Q, Y und ZA handelt es sich um Kultur-Äpfel. Eine Festset-
zung zum Erhalt des Baumes Q ist insbesondere aufgrund der Geländeregu-
lierungen (Aufschüttungen von mehr als 0,5 m) und der geplanten Versi-
ckerungsrigolen nicht zielführend. Baum Y ist aufgrund der GALK-Bewer-
tung (Kategorie 2: mittelstark bis stark geschädigt), des geringen Stamm-
durchmessers (7 cm / Erfassungsjahr 2021) und der Geländeregulierungen 
(Aufschüttungen) für eine Festsetzung zum Erhalt ungeeignet; Baum ZA 
aufgrund des geringen Stammdurchmessers (6 cm / Erfassungsjahr 2021) 
und der Geländeregulierungen (Aufschüttungen).  
Baum Nr. 6, die Birke, ist entgegen der Darstellung des Einwenders bereits 
im Bebauungsplan zum Erhalt festgesetzt, sodass der Anregung gefolgt 
werden kann. 
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Daher tritt allerhöchstwahrscheinlich ohne Festsetzung der Fall gar nicht 
auf, dass der Umgang mit dem Baumbestand den künftigen Nutzern ob-
liegt und er nach Maßgabe der Baumschutzsatzung der Stadt Meerbusch 
zu bewerten ist.  
 
Bleibt noch die Aussage des Gutachters, dass u.a. diese Bäume zukünftig in 
Privatgärten stehen. Er führt aus, dass eine angemessene Unterhaltungs-
pflege nach seiner Auffassung nicht gewährleistet und auch den Erwerbern 
bzw. zukünftigen Eigentümern weder fachlich noch monetär zugemutet 
werden kann.  
Da sind wir anderer Meinung: Eigentum verpflichtet und selbst ein von ei-
nem Gärtner alle drei bis fünf Jahre fachgerecht durchgeführter Obstbaum-
schnitt hält sich in einem überschaubaren Kostenrahmen.  
 

Den Einwendungen wird teilweise gefolgt. 
Nach Auffassung der Stadt kann die Erhaltungspflege der Bäume den spä-
teren Eigentümern grundsätzlich zugemutet werden. Die Pflege der durch 
den Bauträger auf den einzelnen Baugrundstücken im WA 6 und WA 7 an-
zupflanzenden Obstbäume (siehe oben) obliegt später ebenfalls den jeweili-
gen Grundstückseigentümern. Die Bäume Q, Y und ZA werden aufgrund 
der oben genannten Gründe nicht zur Erhaltung festgesetzt. 
 

Zusammenfassung:  
Abschließend ist festzuhalten, dass der Vorhabenträger zwar eine umfas-
sende Bestandserfassung und Analyse der Gehölze vorgelegt hat. Auf 
Grundlage dieser Analyse wurde der Entwurf auch angepasst und einige 
wenige der wertvollen Gehölze können erhalten bleiben. Dies wurde in un-
seren Augen aber nicht in ausreichendem Maße getan – wir fordern daher 
noch weitere Gehölze zu erhalten.  
Zerstört wird eine zirka 4.700 Quadratmeter große Fettwiese mit Schafbe-
weidung, die überwiegend mit Obstbäumen überstellt ist (eine klassische 
Streuobstweise mit hohem ökologischem Wert) bzw. insgesamt 6. 400 m2 
Grünstrukturen, die ein Drittel des Areals ausmachen.  
Selbst wenn entsprechende grünordnerische Maßnahmen in den Bebau-
ungsplan aufgenommen werden, sehen wir nicht, dass die mit der Planung 
ausgelösten Eingriffe in Natur und Landschaft und in den Baumbestand im 
Sinne des Bundes- resp. Landesnaturschutzgesetzes NRW und der Baum-
schutzsatzung der Stadt Meerbusch mit der jetzigen Planung ausreichend 
kompensiert werden können. 

Den Einwendungen wird teilweise gefolgt. 
Zu den vom BUND benannten „mit der Planung ausgelösten Eingriffe in Na-
tur und Landschaft“ ist mitzuteilen, dass grundsätzlich gemäß § 13a (2) 
Nr. 4 BauGB Eingriffe, die aufgrund eines im beschleunigten Verfahren auf-
gestellten Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a (3) Satz 
6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig gelten. 
Demnach ist ein förmlicher Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft 
nicht erforderlich. Gleichwohl sieht die Planung Maßnahmen zur Reduzie-
rung des Eingriffs vor. 
Zwar werden mit der Maßnahme im Plangebiet zum Teil Freiflächen in Form 
einer hochwertigen Streuobstwiese und Schafweide überplant. In den zur-
zeit bereits überbauten bzw. gewerblich versiegelten Bereichen finden künf-
tig jedoch Entsiegelungen und neue Pflanzmaßnahmen (Hausgärten, Dach-
begrünungen) statt, die die ökologische Situation hier verbessern können. 
Von den von der Planung betroffenen Bäumen unterliegen 13 Bäume for-
mal der Baumschutzsatzung (BaS) der Stadt Meerbusch. Gemäß § 2 BaS 
sind hiervon 6 Bäume geschützt. Der „Schutz“ im Sinne der BaS sichert al-
lerdings nicht den dauerhaften Erhalt, sondern fordert für den Fall der 
Baumfällung eines geschützten Baumes einen entsprechenden Ersatz, der 
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Dazu müssten mindestens die von uns aufgelisteten Bäume in die Planung 
mit einbezogen werden, um im Vergleich zum Status-Quo ein zumindest 
gleichwertigen Planungszustand erreichen zu können!  
 

ohne BaS nicht gefordert werden könnte. Insoweit hat der Satzungsgeber 
von Beginn an die Fällung von Bäumen unabhängig ihres Zustandes oder 
ihrer Wertigkeit bewusst möglich gemacht/ gehalten. Für die geschützten 
Bäume sind gemäß § 4 BaS insgesamt 9 Ersatzpflanzungen (Stammumfang 
18-20) erforderlich. Dieser Kompensationsbedarf lässt sich bereits durch die 
Festsetzung der 14 öffentlichen Straßenbäume ausreichend decken. 
Nicht unter die Satzung fallen Obstbäume mit Ausnahme von Walnussbäu-
men und Esskastanien. Insofern ergibt sich für die betroffenen Obstbäume 
auch keine Verpflichtung zu Ersatzpflanzungen gemäß der Baumschutzsat-
zung. 
Die getroffenen Festsetzungen im Bebauungsplan und ergänzenden Rege-
lungen im städtebaulichen Vertrag sind insgesamt geeignet, um eine ausge-
glichene Baumbilanz für das Plangebiet zu sichern. 
 
Gesamt-Baumbilanz 
Im Bestand sind 44 Bäume vorhanden. 
In der Planung sind folgende Bäume vorgesehen: 9 Bestandsbäume werden 
erhalten, 14 Bäume werden innerhalb der Verkehrs-, Wege- und Versor-
gungsflächen neu gepflanzt sowie mindestens 12 Obstbäume in Privatgär-
ten (Sicherung durch städtebaulichen Vertrag), so dass im Baugebiet min-
destens 35 Bäume vorhanden sein werden. Es ist davon auszugehen, dass 
weitere Baumpflanzungen hinzukommen, z.B. durch schattenspendende 
Bäume im Bereich der Kinderspielflächen, so dass der Status Quo wieder er-
reicht werden wird bzw. das Plangebiet in jedem Fall mehr Baumbestand 
aufweisen wird, als es die rechtlichen Vorgaben (BaS) fordern.  
 
Die Baumpflanzungen (Pflanzgruben) an sich sowie auch die Entwicklungs-
maßnahmen werden unter Berücksichtigung der aktuellen FLL-Richtlinien 
(FLL = Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V., 
Bonn; Ausgabe 2015/2010 beziehungsweise den entsprechenden Neuauf-
lagen) ausgeführt. 
Unter Berücksichtigung der FLL-Richtlinien erhalten die Ersatzbäume gute 
und nachhaltige Standortvoraussetzungen (Baumquartiere), die zusammen 
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mit einer mehrjährigen Anwuchs- und Entwicklungspflege zur Nachhaltig-
keit der Kompensationsmaßnahme beitragen. 
 

Wir weisen noch daraufhin, dass generell und trotz des Gebots des sparsa-
men Umgangs mit der Fläche die im B-Plan ausgewiesenen Flächen für 
Bäume dem wirklichen Platzbedarf der Bäume ober- und unterirdisch ange-
passt werden müssen. Diese generelle Bedingung für die Gesundheit und 
Langlebigkeit der Bäume ist durch den Klimawandel noch bedeutender ge-
worden.  
Baumscheiben haben sich für die Bäume und für die Biodiversität in ihrem 
Umfeld als häufig nicht ausreichend erwiesen. Die Anlage von durchgehen-
den Grünstreifen gilt heute als deutlich vorteilhafter für Baum, Biodiversität 
und Mikroklima.  

 
 

Den Einwendungen wird teilweise gefolgt.  
Im Bebauungsplan ist keine Falschplanung hinsichtlich des Platzbedarfes der 
Bäume erkennbar. Die vorliegende Erschließungsplanung berücksichtigt be-
reits die vom Einwender vorgeschlagenen „durchgehenden Grünstreifen“ 
für Baumpflanzungen entlang des mittigen Fußweges (als Baumrigolen zur 
Versickerung von Niederschlagswasser). 
Die im Bereich der Verlängerung der Gelleper Straße geplanten Baumschei-
ben sind ebenfalls als Baumrigolen zur Versickerung des Niederschlagswas-
sers der öffentlichen Verkehrsflächen berücksichtigt.   
Baum-Rigolen haben eine verbesserte Wasserversorgung von Straßenbäu-
men bei gleichzeitiger Optimierung des Regenwassermanagements zum 
Ziel. Durch eine verbesserte Wasserversorgung fördern sie neben einer hö-
heren Verdunstung, Verschattung und Abkühlungseffekten in unmittelba-
rer Umgebung (= verbessertes Mikroklima) auch ein gutes Baumwachstum 
und die Reduktion durch Trockenstress, denn die zusätzliche Wasserspei-
cherfunktion schützt den Baum vor dem Austrocknen. 

Quellen:  
- Bebauungsplan Nr. 325 "Uerdinger Straße / Mühlenstraße". Bau-

merfassung / -bewertung nach GALK. Normann Landschaftsarchi-

tekten PartGmbB. Düsseldorf, Juni 2023 BP Nr. 325 Baumerfassung 

Bewertung GLK  

- BP Nr. 325 Lageplan Baumerfassung Bewertung GLK  

 



59 

- Leistungen von gehölzbestandenen innerstädtischen Grünflächen 

https://die-gruene-stadt.de S. 7  

- Wert eines Baumes: https://die-gruene-stadt.de/wp-content/uplo-

ads/2022/04/ein-baum.pdf 

 Insgesamt kann unter Berücksichtigung der entsprechenden grünordneri-
schen Maßnahmen des Bebauungsplanes davon ausgegangen werden, dass 
die mit der Planung ausgelösten Eingriffe in Natur und Landschaft und in 
den Baumbestand im Sinne des Bundes- resp. Landesnaturschutzgesetzes 
NRW und der Baumschutzsatzung der Stadt Meerbusch kompensiert wer-
den können und im Vergleich zum Status-Quo ein zumindest gleichwertiger 
Planungszustand erreicht werden kann. 
 

Teil 2 - Artenschutz  
 

 

Wir begrüßen Nachverdichtung im Siedlungsbereich, um den noch vorhan-
denen Außenbereich zu erhalten. Dabei ist es wichtig, gleichzeitig die ver-
bleibenden Grünflächen im Innenbereich ökologisch aufzuwerten und zu 
vernetzen. Auch im Kampf gegen das Artenaussterben ist eine durchge-
hende Vernetzung von qualitativ hochwertigen Grünflächen elementar. 
Richtungsweisend ist z.B. das sogenannte Hamburger Grünmodell, das Se-
nat und NABU zur Siedlungsentwicklung und gleichzeitigem Grünerhalt ge-
meinsam entwickelten (1 & 2). 
 
In der Entwurfsbegründung auf S. 42 heißt es: „Mit der Maßnahme werden 
im Plangebiet zum Teil Freiflächen in Form einer hochwertigen Streuobst-
wiese und Schafweide überplant. … Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere 
und Pflanzen sowie biologische Vielfalt und Landschaft sind zwar zu erwar-
ten, sie sind aber …nicht als wesentlich zu bewerten.“  
 
Diese Bewertung trifft nicht zu. Die Streuobstwiese mit Altbaumbestand 
und die Schafweide sind ökologisch sehr wertvoll (3 & 4). Eine Streuobst-

Den Einwendungen wird nicht gefolgt. 
Bei dem Untersuchungsgebiet handelt es sich um eine ehemalige Hofstelle, 
die noch vor einigen Jahrzehnten am Ortsrand lag, mittlerweile jedoch voll-
ständig von Bebauung umgeben ist und somit keinen Anschluss mehr an 
die freie Landschaft hat. Durch ihre mittlerweile isolierte Lage ist aus Sicht 
des Gutachters eine Vernetzungsfunktion dieser Fläche nicht mehr gegeben 
und sie kann allenfalls als Trittsteinbiotop fungieren. Durch die geplanten 
Hausgärten werden zukünftig neue „Trittsteine“ entstehen, so dass durch 
die Planung gleichwertige Strukturen geschafften werden. Es wird darauf 
hingewiesen, dass nach Umsetzung der Planung der Grad an begrünter 
Freifläche nicht geringer sein wird als die Fläche, die heute im Bestand unter 
Einbeziehung der vorhandenen Obstwiese einerseits und der hochversiegel-
ten Strukturen an der Uerdinger Straße andererseits vorhanden ist. In 
Summe sind die Auswirkungen auf die genannten Schutzgüter aus gut-
achterlicher Sicht damit nicht gravierend bzw. nicht erheblich.  
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weise gehört in der Ökopunkte-Ermittlung mit zu den wertvollsten Natu-
relementen und wird mit 8 von 10 Ökopunkten pro m² aufgelistet. Mit der 
beweideten Streuobstwiese gehen Nahrungsquellen, Quartiere, Rückzugs-, 
und Nistgelegenheiten für zahlreiche Tierarten verloren. Die Lebensbedin-
gungen mindestens der in den Stunden der Untersuchung angetroffenen 
27 Vogel- und zwei Fledermausarten verschlechtern sich. Vom Vorkommen 
weiterer Arten und auch diverser Säugetierarten muss auszugegangen wer-
den. 
 

Eine Beschreibung und Bewertung der im Plangebiet vorhandenen Teilbe-
reiche findet sich im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zur Artenschutz-
prüfung (ASP – Stufe II) für den Bebauungsplan Nr. 325 „Uerdinger Straße / 
Mühlenstraße“ in Meerbusch Lank-Latum (Normann Landschaftsarchitek-
ten, Düsseldorf, Januar 2024) ASP II, auf Seite 14. 
Inwieweit das Plangebiet essenzieller Lebensraum und/oder Nahrungshabi-
tat planungsrelevanter und nicht planungsrelevanter Tierarten ist, kann 
ebenfalls dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zur ASP II entnommen 
werden. 
Der Fachbeitrag zur Artenschutzprüfung (ASP – Stufe II) wurde methodisch 
und inhaltlich mit der UNB (Rhein-Kreis-Neuss) und der Stadt Meerbusch 
abgestimmt und durch diese geprüft. Die eigentliche ASP obliegt den Fach-
behörden und erfolgte auf Grundlage des oben genannten Gutachtens.  
 
Gemäß § 13a BauGB wird der Bebauungsplan Nr. 325 im beschleunigten 
Verfahren als Bebauungsplan der Innenentwicklung aufgestellt. Ein solcher 
Bebauungsplan dient dazu, die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die 
Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung zu er-
möglichen. Die Voraussetzungen für die Anwendung des § 13a BauGB bei 
der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 325 sind nach Auffassung und 
Prüfung der Stadt Meerbusch im vorliegenden Fall gegeben (vgl. auch Be-
gründung Kap. 4).  
Gem. § 13a BauGB i. V. m. § 13 (2) und (3) Satz 1 BauGB erfolgt für den 
Bebauungsplan keine Umweltprüfung gem. § 2a BauGB.  
Gleichwohl werden die relevanten Umweltbelange im Verfahren umfassend 
berücksichtigt. Denn unabhängig davon, dass der Bebauungsplan im be-
schleunigten Verfahren ohne Umweltbericht aufgestellt werden kann, sind 
im weiteren Verfahren die gutachterlichen Nachweise zu erbringen, dass 
das Vorhaben verkehrlich, lärmtechnisch und im Hinblick auf Artenschutz, 
Bodenbeschaffenheit und weitere Umweltaspekte umsetzbar ist. Grund-
sätzlich gelten gemäß § 13a (2) Nr. 4 BauGB Eingriffe, die aufgrund eines 
im beschleunigten Verfahren aufgestellten Bebauungsplanes zu erwarten 
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sind, als im Sinne des § 1a (3) Satz 6 BauGB vor der planerischen Entschei-
dung erfolgt oder zulässig. Demnach ist ein förmlicher Ausgleich der Ein-
griffe in Natur und Landschaft nicht erforderlich. 
 

Stare und Spatzen, die früher scharenweise auftraten, zählen mittlerweile 
auch zu den bedrohten Arten. Der Erhaltungszustand der Stare ist in NRW 
„unzureichend“ (Stand Mai 2023), bei uns im Niederrheinischen Tiefland 
gilt er schon als gefährdet.  
2023 meldete der NABU ein flächendeckendes Wegbrechen von 40 Prozent 
der Starenpopulation innerhalb von 15 Jahren. Dafür ist vor allem auch der 
Wegfall von Bruthöhlen verantwortlich: Immer mehr alte Bäume werden 
gefällt werden und Obstwiesen mit alten Hochstämmen und ihren Astlö-
chern gehen verloren (5). 
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen. 
Der Star hat Vorkommen in einer Vielzahl von Lebensräumen. Als Höhlen-
brüter benötigt er Gebiete mit einem ausreichenden Angebot an Brutplät-
zen (z. B ausgefaulte Astlöcher, Buntspechthöhlen) und angrenzenden offe-
nen Flächen zur Nahrungssuche. Ursprünglich ist die Art wohl ein Charak-
tervogel der mit Huftieren beweideten, halboffenen Landschaften und 
feuchten Grasländer gewesen. Durch bereitgestellte Nisthilfen brütet dieser 
Kulturfolger auch immer häufiger in Ortschaften, wo ebenso alle erdenkli-
chen Höhlen, Nischen und Spalten an Gebäuden besiedelt werden. Wäh-
rend der Bestandserfassungen konnte der Star als Nahrungsgast auf der 
Weide festgestellt werden, dies aber auch nicht regelmäßig. Eine Brut im 
Plangebiet wurde 2022 nicht beobachtet. Eine Betroffenheit dieser Art wird 
daher gutachterlich nicht angenommen. 
Der Feldsperling („Feldspatz“), als Charaktervogel der traditionellen, bäuer-
lichen Kulturlandschaft, ist stark an Offenlandschaften mit landwirtschaftli-
cher Nutzung gebunden (GRÜNEBERG & SUDMANN et al. 2013). Er kommt 
aber auch im Bereich ländlicher Siedlungen in Obst- und Gemüsegärten, 
Brachflächen oder Parkanlagen vor. In innerstädtische Bereiche dringt er nur 
selten vor. Er ist vorwiegend Höhlenbrüter, kann aber auch Gebäudeni-
schen, Nistkästen, dichte Hecken oder mit Efeu bewachsene Hauswände 
zur Brut nutzen, da er auch zur Anlage von Freinestern fähig ist. Zwar ist 
kolonieartiges Brüten typisch, es kommen aber auch Einzelbruten vor. Auf-
grund der Habitatausstattung und Größe des Plangebiets ist ein Auftreten 
des Feldsperlings, trotz der Lage innerhalb des Siedlungsbereichs, nicht 
gänzlich auszuschließen. Eine Kolonie von Haussperlingen („Hausspatz“) 
wurde in der dichten Hecke an der östlichen Grundstücksgrenze (Erhalt ge-
mäß B-Plan) und auch an den Gebäuden der alten Hofanlage nachgewie-
sen. Feldsperlinge wurden während der Untersuchung in 2022 im Plange-
biet nicht nachgewiesen. 
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Weder der zeitliche Umfang der Kartierungen noch ihre Intensität erschei-
nen ausreichend, um das realistisch zu erwartende Vorkommen geschützter 
Arten auf dem Gelände vollständig zu ermitteln. Es ist kaum vorstellbar, 
dass in den vorhandenen Gebäuden keine Fledermausquartiere vorhanden 
sind und auch die Nachweise von Brutvögeln auf der ökologisch hochwerti-
gen Obstwiese mit altem Baumbestand sind erstaunlich dürftig. 
Es ist daher davon auszugehen, dass der geplante Abriss der vorhandenen 
Gebäude und die Überbauung des Geländes in Bezug auf die von den Bau-
maßnahmen betroffenen Exemplare dieser geschützten Artengruppen ge-
gen das artenschutzrechtliche Verbot der Zerstörung von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) verstoßen wird.  
Auch wenn der Einbau von Quartiersteinen in Gebäuden eine naturschutz-
fachlich zu befürwortende Maßnahme darstellt, bezweifeln wir, dass die 
Maßnahme im vorliegenden Fall geeignet ist, den Verstoß gegen das o.g. 
artenschutzrechtliche Verbot wirksam auszuschließen. Es bestehen sowohl 
aus naturwissenschaftlicher als auch aus juristischer Sicht erhebliche Zweifel 
daran, dass diese Fassadenkästen geeignet sind, die Zerstörung insbeson-
dere der lt. Artenschutzbeitrag in den vorhandenen Gebäuden zu vermu-
tenden Fledermausquartier zu ersetzen und die zu erwartenden Arten-
schutzverstöße damit rechtswirksam auszuschließen. Die Annahme von Er-
satzquartieren durch Fledermäuse ist allgemein problematisch. Zudem kön-
nen CEF-Maßnahmen den Verstoß gegen das artenschutzrechtliche Zerstö-
rungsverbot nur dann wirksam ausschließen, wenn sie zum Zeitpunkt des 
Eingriffs bereits wirksam sind. Zwischen dem Abriss der vorhandenen Ge-
bäude und der Neuerrichtung der mit Quartierssteinen oder -kästen verse-
henen Häuser wird aber zwangsläufig eine lange Karenzzeit liegen. 
 

Den Einwendungen wird nicht gefolgt. 
Die Anzahl und Verteilung der Begehungstermine entspricht der gängigen 
Praxis nach dem Methodenhandbuch des LANUV (2019 / Aktualisierung 
2021) für naturschutzrelevante Freilanduntersuchungen. Der bei faunisti-
schen Untersuchungen verwendete Methodenmix und Aufwand wird im 
Sinne einer Kosten-Nutzen-Abwägung zugeschnitten auf die spezifische 
Fragestellung und den jeweiligen Untersuchungsraum festgelegt. 
Alle essenziellen Funktionsräume konnten durch die angewandten Metho-
den hinreichend erfasst werden. Im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zur 
ASP wurden alle Arten erfasst, die im Untersuchungsjahr 2022 auftraten. 
Während der Erfassungen im Jahr 2022 wurden keine erkennbaren Fort-
pflanzungsstätten von Fledermäusen gefunden. Ein größeres und damit 
auffallendes Wochenstubenquartier wurde nicht belegt. Innerhalb der 
Scheune wurden aber Kotpillen von Fledermäusen gefunden. Es ist daher 
nicht gänzlich auszuschließen, dass hier oder auch in dem restlichen alten 
Hofgebäude Wechselquartiere oder Tagesquartiere vorhanden sind. Um 
eine Auslösung der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG zu vermeiden, 
wurden in Abstimmung mit der UNB geeignete Handlungsempfehlungen 
im Gutachten formuliert und in den Bebauungsplan aufgenommen. 
Die erhobenen Daten sind weiterhin aktuell und belastbar in Bezug auf die 
Gutachtenprognosen. Es wurden seitens der UNB keine inhaltlich-fachlichen 
Mängel an den Untersuchungsergebnissen und Prognosen des Gutachtens 
festgestellt. 
 

Zudem verliert die Fläche den Großteil ihres Werts für die Vernetzung von 
Lebensräumen und Biotopen. Es greift heute auch zu kurz, nur die pla-
nungsrelevanten Arten zu betrachten. Die Bestände vieler anderer Arten 
brechen ebenfalls massiv ein.  
In der näheren Umgebung bieten sich diesen Tieren keine Ausweichmög-
lichkeiten oder gleichwertige Alternativen. 
 

Den Einwendungen wird nicht gefolgt. 
Planungsrelevante Arten sind eine naturschutzfachlich begründete Auswahl 
derjenigen geschützten Arten, die bei einer ASP im Sinne einer Art-für-Art-
Betrachtung einzeln zu bearbeiten sind. Das LANUV bestimmt die für Nord-
rhein-Westfalen planungsrelevanten Arten nach einheitlichen naturschutz-
fachlichen Kriterien. Eine aktuelle Liste der planungsrelevanten Arten wird 
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[Abbildungen: Foto aus der Baumerfassung / Bewertung GALK; Foto aus 
dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zur ASP Stufe II; Bild aus 
Baumerfassung / Bewertung GALK – siehe Originalstellungnahmen] 
 
Wir fordern daher, dass die Bauplanung so verkleinert und angepasst wird, 
dass die beweidete Obstwiese erhalten bleibt und festgeschrieben wird.  
 

vom LANUV im Fachinformationssystem „Geschützte Arten in Nordrhein-
Westfalen“ veröffentlicht. 
Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag zur ASP erfasst und bewertet sowohl 
planungsrelevante als auch nicht planungsrelevante Arten. Eine Neube-
trachtung der Arten ist daher nicht erforderlich. 
Die Unterscheidung zwischen planungs- und nicht planungsrelevanten Ar-
ten ist eine naturschutzfachliche Bewertungsfrage, die vom BVerwG als zu-
lässig angesehen wurde. Auch aus der aktuellen Rechtsprechung des EuGH 
ergibt sich nichts Gegenteiliges für den Bebauungsplan Nr. 325. 
 
Nur unter Berücksichtigung der im Fachgutachten formulierten Verhinde-
rungs-, Verringerungs- und Ausgleichsmaßnahmen können nachhaltige er-
hebliche negative Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und bi-
ologische Vielfalt wirksam ausgeschlossen werden. In den Bebauungsplan 
sind daher entsprechende Festsetzungen (CEF-Maßnahmen) und Hinweise 
aufgenommen. Ergänzende Regelungen sind Bestandteil des städtebauli-
chen Vertrages. 
Das Artenschutzgutachten an sich wurde seitens der zuständigen Fachbe-
hörde geprüft und die gutachterlichen Bewertungen und Handlungsemp-
fehlungen bestätigt. 
Nach Auffassung der UNB und der Gutachter muss der Eintritt von Verbots-
tatbeständen nach § 44 BNatSchG und Artikel 12 FFH-Richtlinie auf die lo-
kalen planungsrelevanten Amphibien-, Reptilien-, Schmetterling- und Libel-
lenarten durch das geplante Projekt nicht befürchtet werden. 
Hinsichtlich der Wildbienen, der Fledermausarten sowie der planungsrele-
vanten und nicht planungsrelevanten Vogelarten wurden gezielte Hand-
lungsempfehlungen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen im Gutach-
ten erarbeitet (Kapitel 7. und 8.). 
Die gutachterlich empfohlene und im Bebauungsplan aufgenommene Öko-
logische Baubegleitung (ÖBB) dient der Gewährleistung einer ökologisch 
sachgerechten Bauabwicklung. Dabei werden insbesondere die Anforde-
rungen zum vorsorgenden Biotop- und Artenschutz berücksichtigt. Die 
zentrale Aufgabe der ÖBB stellt die Überprüfung der zu räumenden Flächen 
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und Strukturen vor Arbeitsbeginn auf Brutvorkommen von Vögeln und Vor-
kommen von Fledermäusen durch eine qualifizierte Fachkraft und somit die 
Überwachung der genehmigungskonformen Umsetzung der landschafts-
pflegerischen Maßnahmen einschließlich der Vermeidungs- und Verminde-
rungsmaßnahmen dar. 
 
Die gutachterlichen und durch die Untere Naturschutzbehörde des Kreises 
geprüften und bestätigten Ausführungen im Rahmen der durchgeführten 
ASP bieten keine Anhaltspunkte dafür, die städtebauliche Planung so zu 
verkleinern und anzupassen, dass die beweidete Obstwiese erhalten bleibt 
und festgeschrieben wird. Sie erfolgt unter Berücksichtigung der drängen-
den Wohnraumnachfrage im Zuge der Innenentwicklung und berücksich-
tigt dabei auch die Belange des Artenschutzes, der Ökologie und des Klima-
schutzes durch eine Vielzahl von im Bebauungsplan und im städtebaulichen 
Vertrag verankerten Maßnahmen. 
 

Zusätzliche Forderungen und Anregungen zur weiteren Abmilderung des 
ökologischen Schadens:  
 

 

1. Zu den Hinweisen:  
Die unter Ziffer 2 in den Hinweisen des Planentwurfs vorgesehenen arten-
schutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahen sind unerlässlich und daher nicht 
nur als Hinweis, sondern als verbindliche Festsetzungen in den Entwurf auf-
zunehmen.  
Die unter Ziffer 2 der Hinweise im Entwurf der textlichen Festsetzungen ent-
haltene Formulierung „für den Verlust von Vogel- und Fledermausquartie-
ren sind entsprechende wartungsfreie Niststeine in die Fassaden der Neube-
bauung einzubauen“ genügt den formellen Anforderungen an die Be-
stimmtheit von einer Bebauungsplanfestsetzung nicht. Hierzu wären u.a. 
die Adressaten der Festsetzung zu benennen, sowie Anzahl, Standorte und 
weitere Angaben zu den Niststeinen:  
Für welche Arten? Wie viele Niststeine? In welchem Abstand sind sie je 
nach Art voneinander anzubringen, in welche Himmelsrichtung zeigend, in 
welcher Höhe, etc.  

Den Einwendungen wird nicht gefolgt. 
Die Bestimmungen des besonderen Artenschutzes sind in § 44 - 45 
BNatSchG geregelt, welche die Grundlage der artenschutzrechtlichen Be-
gutachtung bilden.  
§ 44 Abs. 1 BNatSchG enthält einen umfangreichen Verbotskatalog zum 
Artenschutz. Zur Vermeidung einer Auslösung artenschutzrechtlicher Tatbe-
stände sind im Artenschutzgutachten Schutz- und Vermeidungsmaßnah-
men festgelegt (Kap. 4.) Bei Beachtung dieser Maßnahmen ist nicht davon 
auszugehen, dass artenschutzrechtliche Tatbestände gemäß § 44 Abs. 1 
BNatSchG durch das Vorhaben ausgelöst werden. 
Der Bebauungsplan enthält in Bezug auf den Artenschutz aus dem Gutach-
ten abgeleitete Festsetzungen der Maßnahmen, die vor dem Eingriff zu er-
folgen haben (CEF-Maßnahmen) und umfangreiche Hinweise.  
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Auch die Vorgaben zur Beleuchtung und zum Einsatz von vogelfreundli-
chem Glas sollten präzisiert werden.  
 
Neben den Fassaden-Niststeinen für Mauersegler und Fledermäuse sind 
auch Nisthilfen an Fassaden oder Bäumen sinnvoll, z.B. für Stare und den 
Hausrotschwanz.  
Es wäre gut, auch diese in die Hinweise aufzunehmen, ergänzt um Anga-
ben zu den zu bevorzugenden Arten und zur Anbringung (Höhe, Lage, 
Ausrichtung). 
 

Mit Ausnahme der Maßnahmen, die vor dem Eingriff zu erfolgen haben 
(CEF-Maßnahmen), sind die in dem Artenschutzgutachten formulierten Ver-
meidungs- und Minderungsmaßnahmen dem § 9 Abs. 1 BauGB nicht zu-
gänglich und können somit nicht als Festsetzung in den Bebauungsplan 
aufgenommen werden. Daher ist es geübte Praxis, diese über die verbindli-
chen Regelungen in einem städtebaulichen Vertrag abzusichern. Auch im 
vorliegenden Verfahren wird die Umsetzung der innerhalb des Artenschutz-
gutachtens formulierten Handlungsempfehlungen im Rahmen eines städte-
baulichen Vertrages mit dem Bauträger vertraglich gesichert. Zusätzlich 
werden sie als Hinweise in den Bebauungsplan aufgenommen, denen aber 
keine Rechtsverbindlichkeit zukommt und an die somit auch keine Anforde-
rungen hinsichtlich der Bestimmtheit zu stellen sind. 
 
Die vom Einwender geforderte Konkretisierung von Fassadenquartieren, vo-
gelfreundlichem Glas und Beleuchtung ist erst im Zuge der Baufeldfreima-
chung und Abbrucharbeiten sowie der weiteren Planungsphasen möglich. 
Die erforderlichen Einzelmaßnahmen und Nachweise sind im Rahmen der 
Bauantragsverfahren weiter auszuarbeiten und mit der UNB und/oder der 
Ökologischen Baubegleitung (ÖBB) unter Berücksichtigung des Arten-
schutzgutachtens abzustimmen und von ihr, spätestens im Rahmen der 
Ausführungsplanung, freigeben zu lassen. Dies wird über den städtebauli-
chen Vertrag gesichert. 
Die Art und Anzahl der Fassadenquartiere richten sich nach der tatsächli-
chen Betroffenheit. Lediglich der Hausrotschwanz wurde brütend in der al-
ten Hofanlage erfasst. Mauersegler (im Luftraum, ohne Bezug zum Untersu-
chungsgebiet) und Stare (auf den Weideflächen) wurden im Untersu-
chungsjahr 2022 nur als Nahrungsgäste im bzw. über dem Plangebiet beo-
bachtet. 
Die gutachterlich empfohlene und über den städtebaulichen Vertrag gesi-
cherte Ökologische Baubegleitung (ÖBB) dient der Gewährleistung einer 
ökologisch sachgerechten Bauabwicklung. Dabei werden insbesondere die 
Anforderungen zum vorsorgenden Biotop- und Artenschutz berücksichtigt. 
Die zentrale Aufgabe der ÖBB stellt die Überprüfung der zu räumenden Flä-
chen und Strukturen vor Arbeitsbeginn auf Brutvorkommen von Vögeln 
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und Vorkommen von Fledermäusen durch eine qualifizierte Fachkraft dar 
und somit die Überwachung der genehmigungskonformen Umsetzung der 
landschaftspflegerischen Maßnahmen einschließlich der Vermeidungs- und 
Verminderungsmaßnahmen dar. 
 

2. Wir fordern, eine Pflanzliste für das gesamte Plangebiet als verbindliche 
Festsetzung in den Bebauungsplan aufzunehmen, die nur Baumarten ent-
hält, die klimaresilient und in Europa heimisch sind.  
Unsere Tierwelt ist auf heimische Pflanzen spezialisiert und angewiesen. 
Eine ganze Reihe von Baumarten ist in Europa heimisch und klimaresilient. 
Mit ihrer Wahl lassen sich das Klima und die Artenvielfalt gemeinsam ver-
bessern. Einige dieser Arten stehen bereits auf der „Vorschlagliste“ der Ver-
waltung.  
 
Diesen 13 Arten der Vorschlagliste erfüllen die o.g. Kriterien: Baumhasel, 
Feldahorn, Hainbuche, Hopfenbuche, Purpur-Erle, Spitzahorn, Stadt-Ulme, 
(Säulen-)Stieleiche, Traubenkirsche, Winter-Linde, Zerr-Eiche, Zürgelbaum 
und die Wald-Kiefer als Nadelbaum  
Zwei weitere Arten der Vorschlagsliste haben einen gewissen Wert für die 
Tierwelt, sofern auf ungefüllte Blüten geachtet wird: Zier-Äpfel und Zier-Kir-
schen.  
 
Wir regen die Erweiterung der Pflanzliste um die folgenden Baumarten an: 
 

Den Einwendungen wird nicht gefolgt. 
Die Pflanzenvorschlagliste (Festsetzung 8.4) bezieht sich ausschließlich auf 
Baumpflanzungen innerhalb der Verkehrs-, Wege- und Versorgungsflächen. 
Die Vorschlagliste beinhaltet insbesondere klimaresiliente Laubbäume, die 
für den Standort innerhalb von öffentlichen Erschließungsflächen geeignet 
sind. Bei der Festsetzung unter 8.4 handelt es sich um eine verbindliche Re-
gelung im Bebauungsplan. Die Pflanzvorschlagliste trifft insofern Vor-
schläge, als dass aus der Liste frei gewählt werden kann, welche Baumart 
gepflanzt wird. Arten, die nicht auf der Vorschlagliste stehen, dürfen hinge-
gen nicht gepflanzt werden. 
Für die privaten Grünflächen wurde im Bebauungsplan keine Festsetzung 
für Bäume getroffen. Gleichwohl verpflichtet sich der Bauträger bzw. Pro-
jektentwickler, zum Zwecke des Ausgleiches im Bereich der alten Obstwiese 
(WA 6 und WA 7) je Baugrundstück (ca. 12 Eigenheime) einen neuen Obst-
baum zu pflanzen. Baumart und Qualität werden über den städtebaulichen 
Vertrag gesichert. 
Die Aufnahme allgemeingültiger Pflanzvorschriften in Form von Vorschlag-
listen für private Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes, 
ohne diese mit konkreten Pflanzvorschriften zu hinterlegen, ist nicht erfor-
derlich und daher kein Regelungsinhalt.  
 
Die vom Einwender genannten Ergänzungen werden in der aktuellen 
GALK-Straßenbaumliste zum Teil als „nicht geeignet“ und/oder „geeignet 
mit Einschränkung“ geführt. Allein die vom Einwender bestätigte Baumaus-
wahl (12 Laubbäume und 1 Nadelbaum) ist für die Anpflanzungen von min-
destens 14 Bäumen im vorliegenden Fall ausreichend. Eine Erweiterung der 
Liste ist deshalb nicht notwendig. 
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Die Vogelbeere/ Eberesche ist z.B. eine wichtige Futterpflanze für 31 Säuge-
tier- und 72 Insekten-arten, darunter 41 Kleinschmetterlinge. 63 Vogel- und 
20 Säugetierarten nutzen die Früchte. Pflanzen, die von anderen Kontinen-
ten stammen sind für unsere Tierwelt hingegen relativ wertlos. 
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Diese sieben Baumarten der Vorschlagliste sollten nicht in die Pflanzliste 
übernommen werden: 
 

 
Die Möglichkeit der Festsetzung ergibt sich auch aus dem Beschluss des 
Bundesverwaltungsgerichtes vom 24.04.1991 und aus dem des OVG Lüne-
burg vom 19.05.2009, s. (7).  
Selbst im Fall von Vorschlaglisten, bietet sich mit diesen Baumarten die 
Chance, für schöne, robuste und ökologisch wertvolle Bäume zu werben, 
die dann bei Gefallen auch vermehrt in Privatgärten gepflanzt werden.  
 

Den Einwendungen wird nicht gefolgt. 
Für Straßenbäume kann aufgrund ihres speziellen Standortes im Straßen-
raum (z.T. in vorgesehenen Einstauflächen für die Ableitung des Nieder-
schlagswassers) sowie zunehmender klimatischer Anforderungen (Hitze-
stress, Trockenheit) nicht ausschließlich auf heimische Arten zurückgegriffen 
werden. Angesichts der Klimaveränderungen beweist beispielsweise auch 
der Ginkgo immer wieder seine Anpassungsfähigkeit und Widerstandskraft 
als Straßenbaum, auch wenn er in China beheimatet ist. Aus diesem Grund 
werden die genannten Arten in der Pflanzvorschlagliste erhalten. 
 
 

Auf Seite 18 der Unterlage 04 „Behandlung Stellungnahmen gem. 3-1 und 
4-1“ findet sich die Aussage „Alle Maßnahmen des Gutachtens werden 
über den städtebaulichen Vertrag abgesichert. Diese Aussage findet sich al-
lerdings weder in den Festsetzungen noch in der Begründung zum Bebau-
ungsplanentwurf wieder. Der städtebauliche Vertrag, auf den Bezug ge-
nommen wird, ist in den ausgelegten Unterlagen nicht enthalten, so dass 
unklar ist, in welcher Form die Absicherung erfolgen soll.  
Auch deshalb fordern wir, dass die artenschutzrechtlichen Vermeidungs- 
und Ausgleichsmaßnahmen als verbindliche Festsetzungen in den Bebau-
ungsplan aufgenommen werden.  
 

Den Einwendungen wird nicht gefolgt. 
Zu der Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Vermeidungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen wird auf die Stellungnahme der Verwaltung weiter 
oben verwiesen.  

Laut Aufstellungsbeschluss wird der vorliegende Bebauungsplan aufgrund 
einer Planungsvereinbarung und eines städtebaulichen Vertrages mit der 
Wilma Bau- und Entwicklungsgesellschaft mbH aufgestellt. Somit müsste es 

Den Einwendungen wird nicht gefolgt. 
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sich unserer Einschätzung nach um einen vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan handeln i.S. d. § 12 BauGB, für den gem. § 12 Abs. 2 S. 3 BauGB 
keine Bindung an die Vorgaben des Festsetzungskataloges in § 9 BauGB 
besteht. 
Entsprechend frei kann die Stadt Festsetzungen in Abstimmung mit dem 
Vorhabenträger treffen. 
 
  

Planungsvereinbarungen sind ein übliches Instrument bei der Aufstellung ei-
nes Angebotsbebauungsplanes. In diesen verpflichtet sich der Investor ins-
besondere zur Übernahme von Kosten für die Beauftragung von Fachpla-
nern, Gutachtern u. ä. Die Planungsvereinbarung ist förmlich abzugrenzen 
vom Einleitungsantrag im Rahmen des Vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes gem. § 12 BauGB. Ebenso ist es zumeist üblich und erforderlich, im 
Rahmen des Angebotsbebauungsplanes einen städtebaulichen Vertrag mit 
dem Investor zu schließen, in dem u. a. die Verpflichtungen geregelt wer-
den, die im Rahmen des Bebauungsplanes nicht über geeignete Festsetzun-
gen abgesichert werden können und für die bspw. wie im vorliegenden Fall 
in Bezug auf die Artenschutzmaßnahmen nur Hinweise in den Bebauungs-
plan aufgenommen sind. Im Rahmen eines vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes wird mit dem Investor ein Durchführungsvertrag geschlossen. 
Die Gemeinde ist bei der Wahl der Instrumente frei. Im vorliegenden Fall hat 
die Gemeinde einen Angebotsbebauungsplan aufgestellt. 
 

Quellen:  
(1) https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/bauen/hintergrund/innen-
entwicklungversusgr%C3%BCn.html  
(2) https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/behoerden/bukea/the-
men/hamburgs-gruen/gruenes-netz/das-gruene-netz-schuetzen-280792  
(3) https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/landnutzung/landwirt-
schaft/artenvielfalt/lebensraum/23771.html  
(4) Eine Streuobstweise gehört in der Ökopunkte-Ermittlung mit zu den 
wertvollsten Naturelementen und wird mit 8 von 10 Ökopunkten pro m² 
aufgelistet.  
Eine Fläche von 5.000 m² ergibt somit 40.000 Ökopunkte. Der Preis für ei-
nen Ökopunkt ist regional sehr unterschiedlich und liegt grob gesagt bei ei-
nem Wert von etwa 3,00 € bis 4,50 € pro Punkt. In NRW lag der Wert für 
einen Punkt 2022 bei ca. 4,00 €. Damit ergibt sich allein für die Wiese ein 
Wert von 160.000 €! https://www.elmarstorch.de/natur/oekopunkte/  
(5) https://www.evangelisch.de/inhalte/215853/16-05-2023/insektenster-
ben-gefaehrdet-vogelbestand-naturschuetzer-sorgen-sich-um-den-star  
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(6) Auf der Suche nach klimafesten Pflanzen; Ulrike Aufderheide, Naturgar-
ten e.V. https://loyy.qloc-cloud.de/s/WApeyKHS47kL9pZ  
(7) Das Bundesverwaltungsgericht hat schon in seinem Beschluss vom 
24.04.1991, 4 NB24/90 in Leitsatz 2 festgestellt: „§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchst. 
a) BauGB erlaubt – in den Grenzen des § 1 Abs 3 und Abs. 6 BauGB – 
auch, das Anpflanzen bestimmter Arten von Bäumen und Sträuchern in ei-
ner bestimmten Dichte und in einem bestimmten Mischungsverhältnis im 
Bebauungsplan festzusetzen.“  
Auf dieser Grundlage hat auch das OVG Lüneburg in seinem Beschluss vom 
19.05.2009, 1 MN 12/09 unter Nr. 30 entschieden: „Festsetzungen nach § 
9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB erschöpfen sich inhaltlich nicht darin, lediglich all-
gemein ein bestimmtes Maß an Begrünung in den Baugebieten sicherzu-
stellen. Vielmehr besteht die besondere Zielrichtung dieser Festsetzungs-
möglichkeit, wie sich übrigens auch aus der in § 178 BauGB vorgesehenen 
Möglichkeiten ergibt, ein – vollziehbares – Pflanzgebot zu erlassen, gerade 
darin, auch das Anpflanzen bestimmter Arten von Bäumen, Sträucher und 
sonstiger Pflanzen sowie auch ein bestimmtes Mischungsverhältnis und eine 
bestimmte Dichte der Anpflanzungen vorzusehen. Dass mit dem Mittel der 
Bauleitplanung auf ein bestimmtes Maß an Intensität und Einheitlichkeit der 
Bepflanzung hingewirkt werden darf, ergibt sich aus § 1 Abs. 5 Nr. 4 und 
Nr. 7 BauGB und bedarf nicht erst der höchstrichterlichen Klärung. Danach 
gehören nämlich zu den bei der Aufstellung von Bebauungsplänen zu be-
rücksichtigenden städtebaulichen Belangen sowohl die Gestaltung des Orts-
bildes als auch die Belange des Umweltschutzes. Welches Maß an Einheit-
lichkeit der Bepflanzung die Gemeinden aus solchen bauplanerischen Grün-
den für erforderlich erachten und inwieweit der Bebauungsplan demnach 
bei Beachtung des § 1 Abs. 3 und Abs. 6 BauGB Einzelheiten der vorzuneh-
menden Bepflanzung unter Wahrung der berechtigten Belange der privaten 
Eigentümer verbindlich vorschreiben darf, richten sich im Übrigen nach den 
jeweiligen Verhältnissen im Einzelfall und entzieht sich demgemäß einer 
weitergehenden rechtsgrundsätzlichen Klärung! 
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Teil 3 – Schutzgut Klima   
 

 

1. Luftleitbahnen und Luftschadstoffe  
Das Themenfeld in der Begründung greift zu kurz, da der Erhalt von Frisch-
luftschneisen und die Konzentration an Luftschadstoffen nicht berücksich-
tigt werden. 
 
Luftleitbahnen sind für das innerstädtische Klima und die Luftqualität wich-
tig und das ganzjährig. Die Anzahl und Anordnung der Gebäude dieser Pla-
nung wirken sich negativ auf die Luftzirkulation aus. Der Riegel aus Gebäu-
den an der Uerdinger Straße mag für die dahinterliegenden Gebäude den 
Lärm abschwächen, schränkt aber die bodennahe Wind-Durchlüftung im 
Bereich Uerdinger Straße zusätzlich ein. Auch die Gebäudehöhe kann die 
Frischluftzufuhr in diesem Bereich weiter erschweren. 
 
[Abbildung: Darstellung des Lageplans „Erschließung“ des Planungsbüros 
bPlan – siehe Originalstellungnahme] 
 

Den Einwendungen wird nicht gefolgt. 
Generell gilt, dass Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen, wie sie 
in der Checkliste „Klimaanpassung und Klimaschutz“ benannt werden, im 
Rahmen der baulichen Innenentwicklung nicht vollumfänglich, teilweise nur 
begrenzt oder in Einzelfällen gar nicht zur Anwendung gebracht werden 
können. Eine qualifizierte Innenentwicklung trägt jedoch zur Reduzierung 
des Flächenverbrauchs insgesamt bei. So wird eine Nachverdichtung in be-
reits bebauten Gebieten den Anforderungen an einen schonenden und 
sparsamen Umgang mit Grund und Boden gemäß § 1a (2) BauGB gerecht. 
 
Das Plangebiet befindet sich in zentraler Lage von Lank-Latum und ist im 
Bestand bereits rundherum von Bebauung umgeben. Innerhalb der Klima-
analysekarte der Stadt Meerbusch befinden sich im Plangebiet und in seiner 
Umgebung keine Kaltluftleitbahnen oder Windfelder in 2 m ü. Grund 
(blaue Pfeile). Insofern bestehen im Bestand keine signifikanten Frischluft-
schneisen, die mit Umsetzung der Planung unterbrochen werden könnten 
und das Klima der umliegenden Wohngebiete merklich verschlechtern wür-
den. Außerdem wird für den überwiegenden Teil des Plangebietes und sei-
ner Umgebung auch kein Kaltlufteinwirkbereich dargestellt (blau schraf-
fierte Flächen). Ausgenommen ist ein kleiner, untergeordneter Teilbereich 
im Norden des Plangebietes zwischen dem Autohaus und der Tankstelle, 
welcher durch die im Plangebiet vorhandene Grünfläche beeinflusst wird. 
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass im Rahmen der Planung in dem Bereich 
an der Uerdinger Straße gegenüber der Bestandssituation (Autohaus) eine 
Entsiegelung stattfindet und innerhalb des Bebauungsplanes zahlreiche Be-
grünungsmaßnahmen festgesetzt werden (siehe unten), die insgesamt eine 
Verbesserung der mikroklimatischen Situation an der Uerdinger Straße be-
wirken können.   
 
Unabhängig von Luftleitbahnen und Windfeldern besteht grundsätzlich 
eine gewisse Luftzirkulation, die sich durch die Bebauung des Plangebietes 
verändern könnte. Die zur Uerdinger Straße geschlossene Bebauung dient 
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dazu, den Innenbereich des Plangebietes abzuschirmen und zu beruhigen. 
Eine vollständige Öffnung der Bebauung zur Uerdinger Straße, um eine hö-
here Luftzirkulation zu gewährleisten, würde diesem Planungsziel wider-
sprechen und die Wohnsituation insgesamt verschlechtern. Innerhalb des 
Bebauungsplanes wird etwa mittig des Plangebietes eine mindestens 10 
Meter breite von Bebauung freizuhaltende Schneise berücksichtigt, welche 
von der Uerdinger Straße in die Plangebietsmitte und von dort aus zur Gel-
leper Straße sowie zu den rückwärtigen Gärten der Bebauung an der Müh-
lenstraße verläuft. Hierdurch kann weiterhin ein Luftaustausch von der 
Mitte des Plangebietes an die Uerdinger Straße gewährleistet werden. Un-
terstützt wird der Luftaustausch durch die aufgelockerte Bebauung im rück-
wärtigen Bereich des Plangebietes.  
 
Insgesamt ist vor dem Hintergrund der im Bestand sehr geringen Luftzirku-
lation im Plangebiet, der entlang der Uerdinger Straße bereits vorhandenen 
Bebauung und der innerhalb des Bebauungsplanes berücksichtigten zentra-
len Achse sowie der aufgelockerten Bebauung im rückwärtigen Bereich 
nicht von einer signifikanten Verschlechterung der Luftzirkulation im Plan-
gebiet und seiner Umgebung auszugehen. Die verbleibenden geringen Aus-
wirkungen sind vor dem Hintergrund des hohen Wohnraumbedarfes in 
Meerbusch insgesamt hinter den Belang der Wohnraumversorgung zurück-
zustellen 
 

Zudem verursacht die beidseitige Bebauung einer stärker befahrenen Straße 
nahe des Fahrbahnrands eine höhere Konzentration von Luftschadstoffen, 
wie es das Gutachten zur K9n an der Meerbuscher Straße zeigte.  
Wieso kann auf die Untersuchung der Luftschadstoffe in diesem Bereich 
verzichtet werden?  
 

Den Einwendungen wird nicht gefolgt. 
Die Bebauung entlang der Uerdinger Straße entsteht nicht erst vollständig 
mit der Umsetzung der Planung, sondern ist vor allem im Südwesten des 
Plangebietes auch schon im Bestand vorhanden. Darüber hinaus könnte 
auch ohne den vorliegenden Bebauungsplan ein Teil der Gebäude entlang 
der Uerdinger Straße sowie eine Aufstockung der vorhandenen Gebäude 
gem. § 34 BauGB genehmigt werden. Außerdem verbleiben auch nach 
Umsetzung der Planung Aufweitungen im Straßenraum, z. B. durch den 
vorhandenen Parkplatz vor dem Kindergarten. Aus diesem Grund sowie 
aufgrund der insgesamt moderaten Höhe sowohl der Bestandsgebäude als 
auch der geplanten Gebäude von zwei bis vier Geschossen, ist nicht davon 
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auszugehen, dass sich die Abgase auf der Uerdinger Straße stauen und es 
mit Umsetzung der Planung zu einer signifikanten Erhöhung der Luftschad-
stoffe kommt.  
Darüber hinaus werden innerhalb des Plangebietes zahlreiche Begrünungs-
maßnahmen, wie z.B. die Pflicht zur Begrünung von Flachdächern > 12 m2 
sowie der Tiefgaragendecken oder der bereits erwähnte Erhalt bzw. die An-
pflanzung von Bäumen festgesetzt. Diese Begrünungsmaßnahmen tragen 
nicht nur zu einer Abkühlung des Plangebietes bei, sondern binden zudem 
auch Luftschadstoffe. Insgesamt ist die Erforderlichkeit einer entsprechen-
den Untersuchung der Luftschadstoffe nicht ableitbar. Die verbleibenden 
geringen Auswirkungen sind hinter den Belang der Wohnraumversorgung 
zurückzustellen. 
 

2. Belastung durch Hitze  
Die Klimaanalysekarten für die Stadt Meerbusch sind leider nicht Teil der 
Offenlage.   
 

Den Einwendungen wird nicht gefolgt. 
Die Klimaanalysekarten sind Bestandteil des Klimafolgenanpassungskonzep-
tes der Stadt Meerbusch, welches auf der Internetseite der Stadt abrufbar 
ist. Innerhalb der Begründung zum Bebauungsplan 325 wird in den Kapi-
teln 5.2 sowie 10. auf das Klimafolgenanpassungskonzept verwiesen. Ein 
Auslegen gesamtstädtischer Konzepte im Rahmen der Offenlage von Be-
bauungsplänen ist nicht üblich und auch nicht erforderlich. Dies gilt gleich-
ermaßen auch für den Hitzeaktionsplan der Stadt Meerbusch. 

In der Festsetzung heißt es, dass sich mit der Entwicklung des Plangebietes 
keine wesentlichen Auswirkungen für das Schutzgut Mensch ergeben. Das 
ist in unseren Augen so nicht richtig.  
 
Auf Seite 44 der Begründung steht: 
„Die Klimaanalysekarte Meerbusch weist für den überwiegenden innerörtli-
chen Gesamtverlauf der Uerdinger Straße in den frühen Morgenstunden 
eine hohe Temperatur von zum Teil über 21,5 Grad aus. … Damit gilt dieser 
Bereich als hochbelastet. …Windfelder sind nicht vorhanden, ebenso wer-
den Kaltluftprozesse auf der Fläche nach der Klimaanalysekarte Meerbusch 
nicht ausgelöst.  
 

Den Einwendungen wird nicht gefolgt. 
 
Die beschriebene Betroffenheit in Lank-Latum und insbesondere entlang 
der Uerdinger Straße, die sich aus der Klimaanalyse ergibt, ist in der Tat 
hoch. Die rückwärtige Grünfläche hat jedoch keine besondere Bedeutung 
als Kaltluftentstehungsgebiet. Lediglich in einem kleinen Teilbereich der 
Grünfläche (lila Punkt in der Klimaanalysekarte – Planungshinweiskarte 
Nachtsituation) entsteht Kaltluft. Allerdings gibt das Fehlen von Kaltluftein-
wirkbereichen im Plangebiet und seiner Umgebung einen Hinweis darauf, 
dass die umliegenden Siedlungsbereiche hiervon kaum profitieren, da diese 
Kaltluft nicht abfließt. Ausgenommen ist der kleine, oben bereits benannte 
Kaltlufteinwirkbereich im Norden des Plangebietes, der ggf. von der an-
grenzenden Grünfläche profitiert. Es verlaufen jedoch keine Kaltluftströme 
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Die Freifläche besitzt nach der Planungshinweiskarte (Tagsituation) eine 
mittlere humanbioklimatische Bedeutung mit einem Defizit an Verschattung 
(geringe Ausgleichsfunktion) bzw. unzureichender Erreichbarkeit aus belas-
teten Siedlungsräumen (nicht als Rückzugsort geeignet).“ 
 

 

Die beiden kursiv gedruckten Herleitungen aus den Klimakarten sind falsch: 
  
1. Auf der Nachtkarte gibt es einen lilafarbenen Punkt: Die Wiesefläche pro-
duziert demnach nachts Kaltluft und entlastet die hochbelasteten Wohn-
häuser an der Uerdinger Straße. 
 

über das Plangebiet, die die Kaltluft in stärker verdichtete Bereiche transpor-
tieren könnten. Dies ist auch ein Hinweis darauf, dass die Kaltluftproduk-
tion auf der Fläche gering ist. 
 

2. Der größte Teil der heutigen Wiesenfläche hat dem Grünton auf der Ta-
geskarte zufolge eine hohe biohumanklimatische Bedeutung. Das bedeutet: 
Es handelt sich um siedlungsnahe Flächen mit einem mittleren Grünflächen-
klima, bei denen der bioklimatisch positive Einfluss durch Vegetationsele-
mente überwiegt. Verschattende Vegetationselemente sind zu erhalten und 
zu schützen (ggf. Bewässerung) bzw. ggf. auszubauen.  

Den Einwendungen wird teilweise gefolgt. 
Aufgrund eines Darstellungsfehlers in der Legende der Klimaanalysekarte 
der Stadt Meerbusch wurde bisher fälschlicherweise angenommen, dass die 
rückwärtige Grünfläche eine mittlere humanbioklimatische Bedeutung auf-
weist. Tatsächlich handelt es sich jedoch sowohl tags als auch nachts um 
eine Fläche mit einer hohen humanbioklimatischen Bedeutung. Somit weist 
dieser Teil des Plangebietes als siedlungsnahe Grünfläche tagsüber ein mitt-
leres Grünflächenklima auf, bei der der bioklimatisch positive Einfluss durch 
Vegetationselemente überwiegt. Verschattende Vegetationselemente sind 
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zu erhalten und schützen (ggf. Bewässerung) bzw. ggf. auszubauen. Nachts 
handelt es sich um einen für die gegenwärtige Siedlungsstruktur wichtigen 
klimaökologischen Ausgleichsraum. Zur Erhaltung seiner Funktion sollten 
bauliche Eingriffe möglichst vermieden werden bzw. unter Berücksichtigung 
stadtklimatischer Belange erfolgen (Begrünung, Gebäudekörperstellung, 
etc.) und die Durchlüftung der angrenzenden Bebauung gewährleistet wer-
den.  
 
Der Bebauungsplan setzt bereits mehrere Maßnahmen fest, um den Anfor-
derungen an die humanbioklimatische Bedeutung des rückwärtigen Berei-
ches des Plangebiets gerecht zu werden.  
Zum einen ist im rückwärtigen Bereich eine aufgelockerte Bebauung mit ei-
ner GRZ von maximal 0,4, höchstens zwei Vollgeschossen und überwiegend 
Einzel- und Doppelhäusern festgesetzt. Die überbaubaren Flächen werden 
so angeordnet, dass große zusammenhängende nicht überbaubare Flächen 
verbleiben und eine Durchlüftung möglich bleibt. 
Zum anderen erfolgt eine umfangreiche Begrünung des rückwärtigen Berei-
ches sowie des gesamten Plangebietes. Mit der Umsetzung der Planung 
können – wie weiter oben bereits ausführlich beschrieben – zwar leider 
nicht alle Bestandsbäume im Plangebiet erhalten werden, jedoch werden im 
Rahmen der Planung 9 Bestandsbäume über eine entsprechende Festset-
zung zur Erhaltung gesichert. 14 Bäume sind gemäß den textlichen Festset-
zungen innerhalb der Verkehrs-, Wege- und Versorgungsflächen neu zu 
pflanzen. Darüber hinaus sind mindestens 12 weitere Obstbäume in Privat-
gärten anzupflanzen (Sicherung durch städtebaulichen Vertrag), womit im 
Baugebiet insgesamt mindestens 35 Bäume vorhanden sein werden. Es ist 
davon auszugehen, dass weitere Baumpflanzungen hinzukommen, z.B. 
durch schattenspendende Bäume im Bereich der Kinderspielflächen. Außer-
dem ist die vorhandene Hecke entlang der östlichen Plangebietsgrenze zu 
erhalten. Diese Strukturen tragen zukünftig alle zur Verschattung des Plan-
gebietes bei. Hinzu kommen die im Rahmen des Bebauungsplanes festge-
setzten Begrünungsmaßnahmen, wie z.B. die Pflicht zur Begrünung von 
Flachdächern > 12 m2 sowie der Tiefgaragendecken, die ebenfalls zu einer 
Abkühlung des Plangebietes beitragen. Durch die insgesamt getroffenen 
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Maßnahmen wird den Anforderungen der Klimaanalysekarte an Bereiche 
mit einer hohen humanbioklimatischen Bedeutung bereits entsprochen. 
Verschattende Vegetationselemente werden soweit wie möglich erhalten 
und durch neue Elemente ergänzt. Die Bebauung im rückwärtigen Bereich 
erfolgt unter Berücksichtigung der stadtklimatischen Belange. Durch die 
aufgelockerte Bebauung sowie die zentrale, von Bebauung freizuhaltende 
Achse wird auch weiterhin eine Durchlüftung angrenzender Bereiche er-
möglicht.  
Nicht zu vernachlässigen ist auch, dass im Zuge der Planung die stark versie-
gelten Flächen des Autohauses sowie des Hofes entlang der Uerdinger 
Straße, die laut Klimaanalysekarte eine weniger günstige bis ungünstige hu-
manbioklimatische Bedeutung aufweisen, teilweise entsiegelt und ebenfalls 
begrünt werden. 
Im Ergebnis entsteht im Plangebiet auf Grundlage der städtebaulichen Pla-
nung eine für den Innenbereich im Sinne des sparsamen Umgangs mit 
Grund und Boden maßvolle Dichte, deren Grad an begrünter Freifläche 
nicht geringer ist als die Fläche, die heute im Bestand unter Einbeziehung 
der vorhandenen Obstwiese einerseits und der hochversiegelten Strukturen 
an der Uerdinger Straße andererseits vorhanden ist. Unter dieser Prämisse 
ist den klimatischen Anforderungen im Planverfahren angemessen Rech-
nung getragen worden. Die Anforderungen an die hohe humanbioklimati-
sche Bedeutung des rückwärtigen Teils des Plangebietes werden mit der 
Planung bereits erfüllt, sodass trotz der anfänglich falschen Zuordnung der 
Fläche keine Anpassung der Planung erforderlich geworden ist.  
Zudem handelt es sich bei den Vorgaben der Klimaanalysekarten der Stadt 
Meerbusch um Belange, die zusammen mit anderen Belangen in die Abwä-
gung gem. § 1 Abs. 7 BauGB einzustellen sind. Die verbleibenden Auswir-
kungen einer Überplanung der rückwärtigen Grünflächen sind unter Be-
rücksichtigung der oben genannten Festsetzungen voraussichtlich in einem 
eher insignifikanten Bereich und werden daher im Rahmen der Abwägung 
hinter den Belang der Wohnraumversorgung zurückgestellt. 
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Obwohl sich die Wiesenfläche derzeit positiv auf die Umgebung auswirkt, 
ist das Biohumanklima an der Uerdinger Straße und in der sonstigen Umge-
bung des Plangebietes schon heute weniger günstig und ungünstig. Laut 
Klimakarte sind dort Maßnahmen zur Verbesserung der thermischen Situa-
tion daher zwingend notwendig und prioritär. 
So besteht „ein hoher bzw. sehr hoher Bedarf an Anpassungsmaßnahmen 
wie zusätzlicher Begrünung (z.B. Pocket-Parks), Verschattung und Entsiege-
lung. Dies gilt auch für Flächen des fließenden und ruhenden Verkehrs 
(insb. Fuß- und Radwege sowie Plätze). Ausreichend Ausgleichsräume soll-
ten fußläufig gut erreichbar und zugänglich sein.“  
Es sollte keine weitere Verdichtung (insb. zu Lasten von Grün-/Freiflächen) 
erfolgen und eine Verbesserung der Durchlüftung angestrebt werden. Frei-
flächen sind zu erhalten und der Vegetationsanteil sollte erhöht sowie mög-
lichst Entsiegelungsmaßnahmen durchgeführt werden.  

Den Einwendungen wird nicht gefolgt. 
Wie oben bereits beschrieben, werden mit der vorliegenden Planung die 
Anforderungen, die sich aus der hohen humanbioklimatischen Bedeutung 
des rückwärtigen Bereichs des Plangebietes ergeben, erfüllt. Außerdem er-
folgen in dem Teil des Plangebietes, für den eine weniger günstige bis un-
günstige humanbioklimatische Bedeutung ausgewiesen wird, mit Umset-
zung der Planung eine Teilentsiegelung sowie Begrünungsmaßnahmen. 
Diese tragen zu einer Verbesserung der humanbioklimatischen Situation an 
dieser Stelle bei und können sich in geringem Umfang auch auf die angren-
zenden, belasteten Bereiche auswirken. Im Hinblick auf die übrigen Ab-
schnitte der Uerdinger Straße, die im Bestand bereits eine hohe Belastung 
aufweisen und sich außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
325 befinden, ist auf das Klimafolgenanpassungskonzept und die hieran 
geknüpften Maßnahmen zu verweisen. Die durch den Einwender ange-
fügte Klimaanalysekarte wurde von der Stadt Meerbusch als Grundlage für 
das städtische Klimafolgenanpassungskonzept beauftragt, welches im Au-
gust 2020 durch den städtischen Ausschuss für Klima, Umwelt und Bau be-
schlossen wurde und eine Voraussetzung zum Abruf von Fördermitteln im 
Hinblick auf die Klimaanpassung darstellt. Innerhalb des Konzeptes wird ein 
Maßnahmenkatalog zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels vorge-
stellt, der unter anderem auch Maßnahmen zur Abkühlung überhitzter 
Stadtgebiete enthält (z.B. Begrünung und Entsiegelung von Flächen). 
Grundlage für die Verortung dieser Maßnahmen ist wiederum die Klimaan-
alysekarte. Da sich die Uerdinger Straße laut Karte in einem überhitzen Be-
reich befindet, ist davon auszugehen, dass auch hier mittelfristig entspre-
chende Maßnahmen zur Hitzereduzierung getroffen werden.  
 

Laut Begründung sollen durch eine lockere Bebauung mit Einfamilienhäu-
sern, Hausgärten und Begrünung der neuen Straßenräume „gewisse mikro-
klimatische Potentiale zur Minderung der Beeinträchtigungen der Neube-
bauung“ möglich sein. Dabei handelt es sich aber eben auch nur einige und 
vor allem nicht in ausreichendem Maße! Zudem verschärft eine Neubebau-
ung die Situation für die Anwohner in der ohnehin bereits hochbelasteten 
Umgebung des Plangebietes.  

Den Einwendungen wird nicht gefolgt. 
Wie bereits beschrieben, hat die vorhandene Grünfläche keine besondere 
Bedeutung als Kaltluftentstehungsgebiet und ihre klimatische Funktion für 
die Umgebung ist aufgrund fehlender Frischluftschneisen eher gering. Mit 
Umsetzung der Planung ist nicht von einer erheblichen Mehrbelastung der 
Anwohner in Bezug auf die klimatische Situation auszugehen (siehe Aus-
führungen oben). 
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Tatsächlich hat die Wiesenfläche heute eine sehr wichtige klimatische Funk-
tion für diese hochbelasteten Wohnbereiche an der Uerdinger Straße und 
auch im übrigen Umfeld. Im Sommerhalbjahr wird die Kühlfunktion der 
Grünfläche an dieser Stelle zukünftig noch unverzichtbarer und ganzjährig 
dient sie dem Luftaustausch und der Frischluftzufuhr.  
 
Aussagestark ist hierzu auch die Sensitivitätsanalyse Lank-Latums auf S. 27 
im Hitzeaktionsplan der Stadt. Der Hitzeaktionsplan für die Stadt Meer-
busch ist leider nicht Teil der Offenlage.  
 
Anlässlich seiner Veröffentlichung schrieb die RP am 18.10.2023:  
„Am größten ist das Risiko von Hitzeschäden laut den vorliegenden Daten 
derweil in Lank-Latum. Hier kommt eine stark verdichtete Siedlungsstruktur 
mit wenigen innerörtlichen Freiflächen und eine hohe Dichte an sensiblen 
Einrichtungen zusammen. Ein Vorschlag lautet daher, hier mit den Maßnah-
men gegen die Hitze in Meerbusch anzusetzen.“  
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen. 
Im Rahmen der Planung werden für die im Geltungsbereich des Bebauungs-
planes 325 befindlichen hochbelasteten Bereiche entsprechende Maßnah-
men berücksichtigt (s.o.). Wie oben beschrieben sind die Auswirkungen ei-
ner Umsetzung der Planung auf die klimatische Situation in Lank-Latum ins-
gesamt voraussichtlich insignifikant.  
Die Umsetzung von Maßnahmen für Bereiche außerhalb des Geltungsberei-
ches des Bebauungsplans sind nicht Gegenstand der vorliegenden Planung. 
Entsprechende Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung können zukünftig 
auf Grundlage des Klimafolgenanpassungskonzeptes sowie der zugehöri-
gen Klimaanalysekarten unter Abruf von Fördermitteln umgesetzt werden. 
Aufgrund der festgestellten hohen Vorbelastung ist Lank-Latum hierfür prä-
destiniert. 

Eine Fällung der Bäume und eine Bebauung mit Gebäuden und Straßen im 
geplanten Umfang würde den Maßgaben der Klimaanalyse-Karten und des 
Hitzeaktionsplans klar zuwiderlaufen.  
Gemäß der Klima-Fachpläne müsste dort gegenteilig vorgegangen werden:  

- Keine weitere Verdichtung zu Lasten von Grün-/Freiflächen,  

- die Durchlüftung verbessern,  

- zusätzliche Begrünung und Verschattung schaffen,  

- versiegelte Flächen entsiegeln.  

In der Begründung (Entwurf) heißt es auf Seite 11:  
„5.2 Klimaanpassung und Klimaschutz in der Bauleitplanung 

Den Einwendungen wird nicht gefolgt. 
Wie oben bereits beschrieben, werden im Zuge der Planung teilweise auch 
hochverdichtete Strukturen entlang der Uerdinger Straße (Autohaus, ehe-
malige Hofstelle) entsiegelt. Insgesamt ist der Grad an begrünter Freifläche 
nach Umsetzung der Planung nicht geringer als die im Bestand bereits vor-
handene Freifläche. Zudem werden zahlreiche Begrünungsmaßnahmen 
festgesetzt sowie bestehende Bäume erhalten und neue Baumstandorte 
festgesetzt, was auch zu einer Abkühlung und Verschattung des Plangebie-
tes beiträgt. Aufgrund der nicht vorhandenen Kaltluftleitbahnen und der 
geringen Bedeutung der vorhandenen Grünfläche für die Kaltluftentste-
hung sind Maßnahmen zur Verbesserung der Durchlüftung – auch vor dem 
Hintergrund der damit einhergehenden städtebaulichen Nachteile - nicht 
zielführend. Auf die detaillierten Ausführungen hierzu weiter oben wird ver-
wiesen. 



79 

Der Bau- und Umweltausschuss der Stadt Meerbusch hat im August 2020 
das Fachgutachten „Klimafolgeanpassung in Meerbusch“ beschlossen. Die-
ses beinhaltet u.a. einen Maßnahmenkatalog zum Umgang mit den unver-
meidbaren Folgen des Klimawandels im Meerbuscher Stadtgebiet. Bestand-
teil des Maßnahmenkatalogs ist u.a. der Punkt „Klimafeste Stadtentwick-
lungs- und Bauleitplanung“. Insbesondere die Bauleitplanung hat eine hohe 
Bedeutung für eine klimaangepasste Stadtplanung und für den Klima-
schutz.“ 
 

Das Gutachten „Klimafolgenanpassung in Meerbusch“ formuliert keine ver-
bindlichen Vorgaben für die Bauleitplanung. Zunächst schafft es die Infor-
mationsgrundlagen, um sich mit dem Thema „Hitze“ sachgerecht auseinan-
dersetzen zu können. Die vorgeschlagenen Maßnahmen stellen dabei das 
Optimum aus Sicht dieses Belanges dar. Gleichwohl sind die Inhalte der Ab-
wägung zugänglich. Die hier seitens des Einwenders vorgebrachte Sicht-
weise würde einem faktischen Bauverbot für weite Teile von Flächen im In-
nenbereich zur Folge haben. Schon hier zeigt sich, dass hinsichtlich des Pla-
nungspostulates „Innen- vor Außenentwicklung“ die Notwendigkeit zur 
Abwägung der sich zum Teil widersprechenden Belange besteht. Die vorge-
legten Unterlagen zum Bebauungsplan 325 zeigen, dass der Belang „Hitze“ 
sachgerecht im Rahmen der Abwägung berücksichtigt wurde. Zudem ist die 
städtebauliche Struktur mit einer Raumkante zur Hauptstraße und einer 
aufgelockerten Bebauung im Inneren mit entsprechend großen Freiflächen 
weit entfernt von einer hochverdichteten Planung, der man eine unzu-
reichende Berücksichtigung der Belange „Hitze“, aber auch „Klima“ insge-
samt, unterstellen könnte. Natürlich stellt die Planung einen Eingriff dar, 
ihre konkrete Ausgestaltung lässt jedoch deutlich erkennen, dass die um-
weltbezogenen Auswirkungen auf ein vertretbares Maß reduziert werden. 
 

Die „Checkliste Klimaanpassung und Klimaschutz zum Bebauungsplan Nr. 
325“ lag als Anlage 6 der Vorlage FB4/1882/2024 für den Offenlagebe-
schluss zum B-Plan 325 bei, der am 23.05.2024 im Ausschuss für Planung 
und Liegenschaften getroffen wurde. Die Checkliste ist unverständlicher-
weise nicht Teil der Offenlage.  
 
Das erste Themenfeld der Checkliste lautet „Hitzebelastung“. Unter Zielvor-
gabe heißt es: „Langfristiges Ziel ist die Erhaltung eines gesunden Stadtkli-
mas, daher sind Ausgleichsräume zu sichern und wichtige Luftaustausch-
bahnen freizuhalten. …“ Unter H1 „Berücksichtigung der Planungshin-
weise in der Stadtklima-Analyse“ ist in der Spalte „Berücksichtigt“ das Häk-
chen bei „Ja“ gesetzt worden. Wir sehen beim Themenkomplex Stadtklima 
Überarbeitungsbedarf bei der Planung.  
 

Den Einwendungen wird nicht gefolgt. 
Die Klimacheckliste der Stadt Meerbusch ist ein informelles Instrument, wel-
ches als Arbeits- und Orientierungshilfe für Verwaltung und Politik zu ver-
stehen ist. Innerhalb der Checkliste werden alle zu den Themenfeldern Kli-
maschutz und Klimaanpassung relevanten Aspekte eines Bebauungsplanes 
bzw. einer Flächennutzungsplanänderung zusammengefasst und übersicht-
lich dargestellt. Durch die Checkliste wird den Themen Klimaschutz und 
Klimaanpassung ein noch höheres Gewicht verliehen und übersichtlich her-
ausgearbeitet, ob bzw. in welchem Maße eine Planung einen Beitrag zu Kli-
maschutz und Klimaanpassung leistet. Im Zuge der politischen Abwägungs-
entscheidungen kann den Aspekten der Klimaanpassung und des Klima-
schutzes durch die geschaffene Transparenz ein höheres Gewicht verliehen 
werden. Jedoch lässt sich aus der Klimacheckliste keine zusätzliche Erkennt-
nis ableiten, die dem Leser der Planunterlagen ansonsten entgangen wäre. 
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Insofern ist die Veröffentlichung der Checkliste im Rahmen der Offenlage 
entbehrlich. Der Hinweis, dass eine Veröffentlichung gewünscht ist, wird für 
weitere Verfahren zur Kenntnis genommen.  
 
Zu der Berücksichtigung von Luftleitbahnen und Ausgleichsräumen sowie 
der Planungshinweise der Stadtklima-Analyse im vorliegenden Verfahren 
wird auf die Ausführungen der Verwaltung weiter oben verwiesen. 

Fazit  
Es wird versiegelt, wo entsiegelt werden sollte.  
Es werden Bäume gefällt, wo der Vegetationsanteil erhöht werden sollte. 
Innenverdichtung erfordert eine sehr umsichtige und sorgfältige Planung. Es 
gilt nachhaltige und lebenswerte Wohnbebauung zu schaffen und dabei 
auch dem Naturerhalt und dem Stadtklima gerecht zu werden. Sowohl 
beim Thema Natur- und Artenschutz als auch beim Thema Stadtklima sehen 
wir Defizite in der Planung und Fehler in der Abwägung. 
 

 

Quellen:  
Klimaanpassungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KlAnG)  
Das im Juli 2021 vom Landtag NRW verabschiedete, bundesweit erste 
Klimaanpassungsgesetz bietet den rechtlichen Rahmen des Klimaanpas-
sungsprozesses in NRW.  
Mit dem Gesetz schreibt die Landesregierung das Ziel fest, die negativen 
Auswirkungen des Klimawandels zu begrenzen, Schäden zu minimieren 
und die Widerstandsfähigkeit zu steigern. Alle Träger öffentlicher Aufgaben 
sind fortan dazu verpflichtet, Klimafolgen und -anpassung bei allen Planun-
gen und Entscheidungen zu berücksichtigen.  
Ziel im Bereich Klimaanpassung ist es, Maßnahmen flächendeckend umzu-
setzen und die Strategie zur Klimaanpassung auf der Grundlage neu ge-
wonnenen Wissens fortläufig zu überarbeiten.  
 
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-an-
passung/anpassung-an-den-klimawandel/werkzeuge-der-anpassung/klima-
lotse/4-massnahmen-umsetzen/47-wie-integrieren-sie-anpassung-in-kom-
munale  
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https://meerbusch.de/media/Default/user_upload/Hitzeaktions-
plan_Stadt_Meerbusch.pdf 
 

Bundeswehr  Schreiben vom 20.06.2024 

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage werden Verteidi-
gungsbelange nicht beeinträchtigt. Es bestehen daher zum angegebenen 
Vorhaben seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Ein-
wände. 
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen.  
 

Deutsche Telekom Technik GmbH Schreiben vom 01.07.2024 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netz-
eigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die 
Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle 
Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planver-
fahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen 
Stellungnahmen abzugeben. 
 
Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
Zur o. a. Planung haben wir bereits mit Schreiben PTI West13_2023_60796 
vom 30.08.2023 Stellung genommen. Diese Stellungnahme gilt unverän-
dert weiter. 
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen.  
Die Hinweise aus dem Schreiben vom 30.08.2023 zur Verlegung neuer Te-
lekommunikationslinien werden bei der späteren Baureifmachung und Er-
schließung des Plangebietes im Zuge der Planung der Versorgungsnetze ge-
würdigt. 
Auf die Stellungnahme der Deutsche Telekom Technik GmbH (Stellung-
nahme vom 30.08.2023) sowie die Stellungnahme der Verwaltung zum Ab-
wägungsvorgang wird verwiesen. 

Flughafen Düsseldorf GmbH  Schreiben vom 12.07.2024 

In vorbezeichneter Angelegenheit teile ich Ihnen mit, dass die Flughafen 
Düsseldorf GmbH vorbehaltlich der Zustimmung der DFS (Deutsche Flugsi-
cherung GmbH) keine Einwendungen gegen die Aufstellung des Bebau-
ungsplans hat. 
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen.  
Die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH hat im Rahmen der frühzeitigen Be-
teiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom 08.09.2023 keine Be-
denken vorgetragen und sich im Rahmen der Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 
BauGB nicht erneut geäußert. 
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Handwerkskammer Düsseldorf  Schreiben vom 18.07.2024 

Die Belange des nördlich des Plangebiets ansässigen Handwerks sehen wir 
durch die geplanten Festsetzungen bzw. schallschützenden Maßnahmen 
berücksichtigt. 
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen.  
 

IHK Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein GmbH  Schreiben vom 02.08.2024 

Die Stadt Meerbusch beabsichtigt, die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für ein Wohnquartier mit Mehrfamilien- und Einfamilienhäusern zu 
schaffen. Zu der vorgesehenen Planung hat die Industrie- und Handelskam-
mer Mittlerer Niederrhein bereits mit Schreiben vom 29. September 2023 
eine Stellungnahme abgegeben. Nachfolgend nimmt die IHK erneut Stel-
lung:  
 
Nach dem wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Meerbusch wird das 
Plangebiet entlang der Uerdinger Straße zum Teil als Mischgebiet und im 
rückwertigen Bereich zum Teil als Wohnbaufläche dargestellt. Seinerzeit 
hatte die IHK Mittlerer Niederrhein angeregt, entsprechend den Darstellun-
gen des wirksamen Flächennutzungsplans, entlang der Uerdinger Straße ein 
Mischgebiet (MI) und lediglich im rückwärtigen Bereich des Plangebietes 
das vorgesehene Allgemeine Wohngebiet (WA) festzusetzen.  
 
Die IHK hatte dies vor dem Hintergrund eines bestehenden Bedarfs an Ge-
werbeflächen, die kurz- und mittelfristig zur Verfügung stehen, angeregt. 
Durch die Umwandlung des Mischgebietes in eine Wohnbaufläche geht der 
Wirtschaft am Mittleren Niederrhein ein wichtiger Teil der für die Ansied-
lung neuer und die Erweiterung ansässiger Betriebe notwendigen gewerbli-
chen Flächen verloren. 
 
Die Stadt Meerbusch hat die Anregungen der IHK Mittlerer Niederrhein ge-
prüft. Aus dem Dokument „Behandlung der Stellungnahmen aus der Betei-
ligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 (1) 

Den Einwendungen wird nicht gefolgt.  
 
Im Flächennutzungsplan der Stadt Meerbusch wird ein Streifen entlang der 
Uerdinger Straße als „Mischgebiet“ dargestellt. Jedoch wird lediglich ein 
kleiner Teil dieser Darstellung im Norden des Plangebietes (Flurstücke 1166/ 
1167) durch einen Bebauungsplan planungsrechtlich gesichert (Nr. 96B).  
Aus der Darstellung des Flächennutzungsplanes erwächst noch kein Bau-
recht, womit sich der weit überwiegende Teil des Plangebietes im unbe-
planten Innenbereich befindet und nach § 34 zu beurteilen ist. Im Stadtge-
biet von Meerbusch existieren genügend andere Bereiche, die dem unbe-
planten Innenbereich zuzuordnen sind und als Mischgebiet beurteilt wer-
den können. Somit bestehen noch genügend andere potentielle Standorte 
für nicht störende Gewerbebetriebe. Eine Kompensationspflicht lässt sich 
aus den Darstellungen des Flächennutzungsplanes nicht ableiten. Für einen 
kleinen Teil des Plangebietes (Flurstücke 1166 und 1167) wird im Bebau-
ungsplan Nr. 96B ein Mischgebiet und im neuen Bebauungsplan Nr. 325 
ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
in Mischgebieten nur Gewerbebetriebe zulässig sind, die das Wohnen nicht 
wesentlich stören. Nicht störende Gewerbebetriebe können aber auch in ei-
nem Allgemeinen Wohngebiet ausnahmsweise zugelassen werden. Auf-
grund der ausschließlichen Eignung von Mischgebietsflächen nur für Ge-
werbebetriebe, die das Wohnen nicht wesentlich stören, sind Mischgebiets-
flächen im Gewerbeflächenentwicklungskonzept der Stadt Meerbusch nicht 
berücksichtigt worden. Aus diesem Grund sowie aufgrund der geringen 
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BauGB" geht hervor, dass der Anregung nicht gefolgt wird. Diese Entschei-
dung wird damit begründet, dass der Standort prädestiniert für eine wohn-
bauliche Entwicklung sei. Gewerbliche Interessenten könnten nach Aus-
kunft der Stadt Meerbusch (mit Ausnahme eines Lebensmitteleinzelhandels) 
nicht ausgemacht werden. Ein Vorhalten der Flächen für gewerbliche Nut-
zungen sei nicht im Sinne der Stadtentwicklung.  
 
Die IHK begrüßt die Auseinandersetzung mit ihrer Anregung, ein Mischge-
biet (MI) beizubehalten und bittet darum, die ehemalige gewerbliche Fläche 
an anderer Stelle in der Stadt Meerbusch zu kompensieren. Das Plangebiet 
nimmt fast eine Größe von 2 ha ein. Nach der Fortschreibung des Gewerbe-
flächenentwicklungskonzeptes der Stadt Meerbusch fehlen der Stadt bis 
zum Jahr 2035 17,9 ha. Der Verlust der hier in Rede stehenden Fläche ist 
bei der weiteren Gewerbeflächenentwicklung hinzuzurechnen. 
 

Größe der im Bebauungsplan Nr. 96B planungsrechtlich gesicherten Misch-
gebietsfläche von ca. 980 m2 wird auch hier kein Kompensationsbedarf ge-
sehen.  
 

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss  Schreiben vom 02.08.2024 

Die Grundlage für städtebauliche Kriminalprävention bilden wissenschaftli-
che Untersuchungen bei denen ein enger Zusammenhang zwischen der 
Stadtplanung bzw. der Gestaltung von Gebäuden und der Kriminalitätsent-
wicklung bzw. Kriminalitätsfurcht festgestellt wurde.  
Ziel der städtebaulichen Kriminalprävention ist es Kriminalität mindernde 
Rahmenbedingungen zu schaffen und dadurch allen Bürgerinnen und Bür-
gern ein angstfreies und sicheres Leben zu ermöglichen und ihr Sicherheits-
empfinden positiv zu beeinflussen.  
 
Gefahrenanalyse  
Die Prüfung der Planungsunterlagen zur Vermeidung kriminalitätsfördern-
der Aspekte hat keine grundsätzlichen Bedenken ergeben. Bei der Ausfüh-
rung sind einige allgemeine Anregungen der städtebaulichen Kriminalprä-
vention zu beachten.  

Den Einwendungen wird teilweise gefolgt.  
Die Stellungnahme wurde bereits im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
eingereicht und entsprechend beantwortet.  
Der überwiegende Teil der zahlreichen kriminalpräventiven Hinweise stellt 
keinen Regelungsbestand für die planungsrechtliche Ebene des Bebauungs-
plans dar, sondern bezieht sich auf architektonische, freiraumplanerische 
und technische Aspekte der Ausführungsplanung. Hierin werden die Be-
lange der Kriminalprävention mit beachtet.  
Der Hinweis auf die Beratungsangebote wird an den Bauherren weitergege-
ben. Auf einen Hinweis im Bebauungsplan wird verzichtet.  
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Sollten die aufgezeigten Empfehlungen zu kriminalpräventiven Maßnahmen 
gesetzliche Vorschriften berühren, hat die Beachtung der gesetzlichen Vor-
schriften grundsätzlich Vorrang.  
 
Allgemeine Sicherungsempfehlungen  
Gestaltung und Pflege des Umfeldes  
Um Sichtbeziehungen nicht zu beeinträchtigen sollten Flächen und Wege 
gut überschaubar sein und nach Möglichkeit geradlinig geführt werden. Ni-
schen, Ecken, Winkel, Mauervorsprünge und breite Säulen sind zu vermei-
den. Zudem müssen Flächen und Wege bei Dunkelheit dauerhaft und aus-
reichend hell (mind. 20 Lux) beleuchtet sein.  
Öffentliche, halböffentliche und private Flächen sollten durch symbolische 
oder reale Barrieren (niedrige Hecken, Einfriedungen, unterschiedliche Bo-
denbeläge) deutlich voneinander abgegrenzt werden, eine klare Nutzungs-
zuweisung sollte erkennbar sein. Beschilderungen und Leitsysteme mit Be-
schriftung oder Symbolen erleichtern die Orientierung.  
Um für ein anhaltend gutes subjektives Sicherheitsgefühl zu sorgen, müssen 
Flächen und Wege dauerhaft gepflegt und sauber gehalten werden. Illegale 
Abfallbeseitigung, Schmierereien (Graffiti), zerstörte Beleuchtungsanlagen 
oder andere Sachschäden sind zeitnah zu beseitigen bzw. reparieren. Es 
sind in ausreichender Anzahl Mülleimer und Hundekotbeutelspender aufzu-
stellen. Bei Ausstattungsgegenständen (Beleuchtung, Bestuhlung etc.) sind 
Vandalismus resistente Materialien zu verwenden.  
Um das Lagern unerwünschter Personengruppen zu verhindern, sollten Sitz-
gelegenheiten so ausgeführt werden, dass sie zum Liegen ungeeignet sind. 
Dies kann bspw. durch Armlehnen mit einem Abstand von 60 cm erreicht 
werden.  
 
Bepflanzung  
Um Sichtbeziehungen nicht zu beeinträchtigen sollten auf öffentlichen bzw. 
halböffentlichen Flächen nur niedrige Büsche (max. 80 cm) und hochstäm-
mige Bäume (mind. 2 m) gepflanzt werden. Bepflanzungen sollten zudem 
erst ab 2 m Wegabstand vorgenommen werden, wuchernde Begrünung ist 
zurückzuschneiden.  
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Verkehrswege  
Für eine gegenseitige Einsehbarkeit sollten Kfz.-, Rad- und Fußwege ge-
meinsam erschlossen werden. Durch verschiedene Bodenbeläge, Farbge-
bung o. ä. sind die unterschiedlichen Nutzungen deutlich voneinander zu 
trennen. Sackgassen sind für Fuß- und Radwege zu öffnen. Straßen, Wege 
und Grünflächen sind barrierefrei zu gestalten.  
Der Verkehrsraum ist ohne Blendwirkung und Dunkelzonen ausreichend zu 
beleuchten. Um für gutes subjektives Sicherheitsgefühl zu sorgen, sollten 
das Verhalten und der Gesichtsausdruck einer anderen Person auf mindes-
tens 4 m Entfernung erkennbar sein. Eine gute Ausleuchtung kann durch 
abwechselnd auf beiden Straßenseiten aufgestellte Straßenlampen erreicht 
werden. Nischen und Randbereiche sind zu vermeiden.  
 
Gebäude  
Um die "informelle Kontrolle" zu erhöhen sollten die Fenster von Gebäu-
den auf den (halb-) öffentlichen Raum und auf die Verkehrswege ausge-
richtet sein. Zugänge zu Gebäuden sollten von den Verkehrswegen aus er-
kennbar bzw. ebenfalls auf die Verkehrswege ausgerichtet sein.  
 
Verkehrsunfallprävention  
Hinsichtlich der Prüfung unfallvermeidender Aspekte wenden Sie sich im 
Bedarfsfall bitte selbständig an den Fachbereich Unfallauswertung/ Ver-
kehrsraumplanung bei der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss. Sie erhal-
ten von dort ggf. eine gesonderte Stellungnahme. 
 
Einbruchschutz  
Nicht nur der Einbruch in eine Wohnung oder eines Einzel- oder Doppel-
hauses ist für viele Menschen ein schockierendes Ereignis. Neben dem fi-
nanziellen Verlust und den angerichteten Schäden, bleibt bei vielen Men-
schen ein Gefühl der Unsicherheit zurück.  
Die meisten herkömmlichen Fenster und Türen bieten keinen ausreichenden 
Schutz vor Einbruch. Deshalb empfiehlt die Polizei:  
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Bei Fenstern und Fenstertüren im Erdgeschoss und Fenstern und Fenstertü-
ren, die über Balkone, Vordächer, Anbauten, Feuerleitern usw. leicht er-
reichbar sind, sowie bei Eingangstüren und Nebeneingangstüren sind 
grundsätzlich einbruchhemmende Elemente gemäß DIN EN 1627 mindes-
tens in der Widerstandsklasse RC 2 dringend zu empfehlen.  
Ggf. sollten Objekte zusätzlich mit elektronischer Sicherheitstechnik (Ein-
bruch-, Überfallmeldeanlagen, Videoüberwachung) ausgestattet werden.  
Einbruchschutz ist beim Neubau wesentlich kostengünstiger zu realisieren, 
als in einer späteren Um- oder Nachrüstung.  
Zum Thema Einbruchschutz bietet die Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis 
Neuss den Bauherren eine umfangreiche und kostenfreie Beratung an. Eine 
Terminabsprache kann unter den Rufnummern (02131) 300 -25518 oder 
(02131) 300-25522 erfolgen.  
Um entsprechende textliche Hinweise z. B. im Bebauungsplan wird gebe-
ten. Ferner wird angeregt bei Grundstücksverkäufen den Mindeststandard 
für Einbruchschutz durch die Kommune vertraglich festzulegen.  
Verteiler für Strom und Kommunikationstechnik sollte durch die Betreiber 
so abgesichert werden, dass Tatvorbereitungshandlungen (Sabotage von 
Einbruchmeldeanlagen u. a.) wirkungsvoll gehemmt werden. 
 

Landesbetrieb Straßenbau NRW – Regionalniederlassung Niederrhein Schreiben vom 28.06.2024 

Die Belange der vom Landesbetrieb Straßenbau betreuten Straßen, werden 
vom oben genannten Vorhaben nicht berührt. Es bestehen daher grund-
sätzlich keine Bedenken. 
 
Ich weise jedoch darauf hin, dass gegenüber dem Landesbetrieb Straßen-
bau, weder jetzt noch in Zukunft aus dieser Planung Ansprüche auf aktiven 
und/oder passiven Lärmschutz oder ggfls. erforderlich werdende Maßnah-
men bzgl. der Schadstoffausbreitung geltend gemacht werden können. 
Außerdem wird auf das Problem der Schallreflektion hingewiesen. 
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen.  
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Landesbetrieb Wald und Holz NRW - Regionalforstamt Niederrhein  Schreiben vom 21.06.2024 

Gegen den Bebauungsplan werden keine Bedenken vorgetragen. 
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen.  
 

LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland  Schreiben vom 09.08.2024 

Zuletzt mit Stellungnahme vom 19.09.2023 hatte ich mich im Verfahren ge-
äußert und zunächst eine Sachverhaltsermittlung im Plangebiet gefordert. 
Diese wurde durch den Vorhabenträger beauftragt und im Juni diesen Jah-
res durchgeführt. Im Ergebnis wurden keine relevanten archäologischen Re-
likte angetroffen. 
Bedenken gegen die Planung werden daher keine mehr erhoben. Weiterge-
hende archäologische Maßnahmen (archäologische Begleitung Abbruch) 
sind nicht mehr erforderlich. 
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen.  
 

LVR-Amt für Liegenschaften  Schreiben vom 30.07.2024 

Hiermit möchte ich Sie innerhalb meiner Stellungnahme darüber informie-
ren, dass keine Betroffenheit bezogen auf Liegenschaften des LVR vorliegt 
und daher keine Bedenken gegen die Aufstellung des o.g. Bebauungspla-
nes geäußert werden. 
Diese Stellungnahme gilt nicht für das Rheinische Amt für Denkmalpflege in 
Pulheim und für das Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege in Bonn; es 
wird darum gebeten, deren Stellungnahmen gesondert einzuholen. 
 
 

Den Einwendungen wird gefolgt.  
Das LVR -Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Bonn sowie das LVR-
Amt für Denkmalpflege, Pulheim sind im Planverfahren beteiligt worden.  
Auf die Stellungnahme des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rhein-
land (Stellungnahme vom 09.08.2024) sowie die Stellungnahme der Ver-
waltung zum Abwägungsvorgang wird verwiesen.  

Rheinbahn AG  Schreiben vom 01.08.2024 

Gegen die vorgenannte Bebauungsplanung bestehen seitens der Rheinbahn 
AG keine Bedenken. 
 

Den Einwendungen wird gefolgt.  
Die genannte Stadtbahnlinie U74 wird im Text der Begründung gelöscht.  
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Unter Punkt 3.1 Erschließung/ÖPNV Ihrer Begründung wurden unter ande-
rem die Stadtbahnlinien aufgelistet, die die Haltestelle "Haus Meer" bedie-
nen. In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass durch 
die Umsetzung unseres neuen Verkehrskonzeptes "RheinTakt" im Januar 
2024 der Betrieb der Stadtbahnlinie U74 eingestellt wurde. Die Stadtbahnli-
nien U70 und U76 fahren weiterhin die Haltestelle "Haus Meer" an. 
 

Rhein-Kreis Neuss  Schreiben vom 01.08.2024 

Ich habe die im Betreff genannte Planung aus wasser-, altlasten-, boden-
schutz-, immissionsschutz- und naturschutzrechtlicher sowie aus gesund-
heitsbehördlicher und brandschutztechnischer Sicht geprüft. Im Einzelnen 
nehme ich wie folgt Stellung: 
 

 

Immissionsschutz  
Hinsichtlich des anlagenbezogenen Immissionsschutzes werden gemäß § 4 
Abs. 1 und Abs. 2 BauGB i.V.m. der Zuständigkeitsverordnung Umwelt-
schutz (ZustVU) keine Anregungen zum Bebauungsplanverfahren Nr. 325, 
Mühlenstraße, Stadt Meerbusch, gegeben.  
 
Aus Sicht des verkehrsbezogenen Immissionsschutzes bestehen keine Be-
denken gegen das o.g. Vorhaben, wenn die empfohlenen Maßnahmen aus 
der schalltechnischen Untersuchung umgesetzt werden, so dass im Plange-
biet gesunde Wohnverhältnisse mit Blick auf die verkehrlichen Immissionen 
sichergestellt werden können.  
 
Insbesondere auf Grund der Lärmbelastung an der lärmzugewandten Fassa-
denseite sollte den Bauherrn empfohlen werden, erneut zu überdenken, ob 
die Anordnung der besonders schutzbedürftigen Räume (Schlafzimmer, 
Wohnräume zum dauernden Aufenthalt) nicht doch an der lärmabgewand-
ten Seite vorgesehen werden können. 
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Festsetzung zur Grundrissgestaltung auf Grund des Verkehrslärms wird 
nicht als erforderlich angesehen, da die für Wohnnutzungen als kritisch zu 
wertenden Schwellenwerte von 70 dB(A) tags oder 60 dB(A) nachts an der 
Uerdinger Straße bei Beurteilungspegeln von bis zu 66 dB(A) tags und 58 
dB(A) nachts nicht erreicht werden. Mit den Festsetzungen zum passiven 
Schallschutz (DIN 4109 und Lüftungseinrichtungen) werden daher gesunde 
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Wohn- und Arbeitsverhältnisse auch ohne eine solche Festsetzung sicherge-
stellt. Gleichwohl bieten die städtebauliche Planung und die daraus entwi-
ckelte Anordnung der überbaubaren Grundstücksflächen hinreichende 
Möglichkeiten, derartige Grundrissgestaltungen in der späteren Umsetzung 
vorzunehmen. Die Hinweise der Behörde werden an den Bauträger weiter-
gegeben. 
 
 
 

Brandschutz  

Siehe Anlage, ich weise insbesondere auch auf die notwendige Versorgung 
mit Löschwasser hin, die bei der Planung der Wasserversorgung zu berück-
sichtigen ist. 
 
Anlage: Schreiben der Brandschutzdienststelle, Rhein-Kreis Neuss, vom 
31.01.2024 
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Bei den Hinweisen der Feuerwehr handelt es sich um Anforderungen auf 
Grundlage der BauO NRW, die bei jeder Planung zu berücksichtigen sind.  
Die Informationen werden an den Projektentwickler/Bauträger der Maß-
nahme zur Kenntnis mit der Bitte um Beachtung weitergegeben.  

Gegen den o.g. Bebauungsplan in vorliegender Form bestehen aus brand-
schutztechnischer Sicht keine Bedenken, wenn folgendes beachtet wird: 
 
1. Die Grundstücke bzw. Gebäude müssen in einer solchen Breite an eine 
befahrbare Verkehrsfläche grenzen oder von dieser einen gradlinigen Zu-
gang oder eine Zufahrt haben, so dass der Einsatz von Lösch- und Ret-
tungsgeräten wie unter § 5 der BauO 2018 NRW und der DIN 14 090 -Flä-
chen für die Feuerwehr- jederzeit gewährleistet ist.  
Hierbei wird besonders darauf hingewiesen, dass die Straßen nicht als bloße 
Zufahrt, sondern in den bebauten Bereichen auch als Aufstellflächen gese-
hen werden muss. Die Mindestbreite der Fahrbahn ist daher bei Gebäuden 
der Gebäudeklasse 1, 2 und 3 (Fußboden des obersten Aufenthaltsraumes 
max. 7 m über der angrenzenden Geländeoberfläche) mit min. 4 m festzu-
legen. 
Für die geplante Bebauung könnte außerdem eine (mehrere) Feuerwehrzu-
fahrt und eine Aufstell- und Bewegungsfläche nach § 5 BauO NRW 2018 

Die Erschließung der rückwärtig im Plangebiet gelegenen Gebäude erfolgt 
von der Gelleper Straße aus. Für die Planstraßen sind in diesem Bereich Stra-
ßenbreiten von 4,50 m, 5,50 m sowie 6,00 m vorgesehen. Auch die 
Schleppkurvennachweise wurden entsprechend geführt, so dass eine Er-
reichbarkeit für Feuerwehr und Rettungsdienst gegeben ist. 
Für die südlich gelegenen Häuser, die nicht an die öffentliche Verkehrsflä-
che grenzen, ist laut Erschließungsplanung eine Feuerwehraufstell- und Be-
wegungsfläche von 7 x 12 m vorgesehen. Damit sind alle geplanten Häuser 
innerhalb einer Entfernung von 50 m erreichbar.  
Zusätzlich zur Erschließung von der Gelleper Straße aus ist eine Notzufahrt 
von der Uerdinger Straße aus vorgesehen, die im Notfall von Feuerwehr 
und Rettungsdienst genutzt werden kann.  
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(Muster-Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr) erforderlich sein, wenn 
nach § 4 (1) BauO NRW 2018 die Länge zur öffentlichen Verkehrsfläche 
von 50 m überschritten wird und sich nach § 37 (5) BauO NRW 2018 Men-
schen nicht zur öffentlichen Verkehrsfläche bemerkbar machen können. 
 

2. Die Löschwasserversorgung ist entsprechend dem Arbeitsblatt W 405 des 
Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches - DVGW - mit min. 48m³/h 
(800 l/min) sicherzustellen. Hierbei darf die Entfernung zur ersten Wasser-
entnahmestelle 150 Meter nicht überschreiten. Unterflurhydranten sind ent-
sprechend zu kennzeichnen und dürfen weder zugestellt noch zugeparkt 
werden können. 
 

Die Löschwasserversorgung und die Gestaltung des öffentlichen Verkehrs-
raumes sind Gegenstand der Ausführungsplanung sowie des nachgeordne-
ten Bauordnungsverfahrens und in diesem Rahmen mit der Feuerwehr ab-
zustimmen. 
 

3. Die Gestaltung des öffentlichen Verkehrsraumes, insbesondere bei Maß-
nahmen zur Verkehrsberuhigung, ist so vorzunehmen, dass der Einsatz von 
Feuerlösch- und Rettungsfahrzeugen jederzeit ohne Schwierigkeiten mög-
lich ist. Die Straßen müssen daher im Hinblick auf Abmessungen, Verkehrs-
führung und Einbau von Hindernissen so gestaltet werden, dass die nach-
stehend aufgeführten Risiken vermieden werden: 
• Durch regelwidriges Parken anderer Verkehrsteilnehmer außerhalb der 

ausgewiesenen Stellplätze, muss immer noch eine Zu- bzw. Durchfahrt 
für Feuerlösch- und Rettungsfahrzeuge von mindestens 3 m Breite jeder-
zeit gewährleistet sein. 

• Bei Einbau von Schwellen- und Rüttelstrecken besteht die Gefahr einer 
zusätzlichen Schädigung bei Transporten von Notfallpatienten im Ret-
tungsdienst. 

• Selbst bei kleinsten Geschwindigkeiten kann der Verletzte ein zusätzli-
ches Transporttrauma erleiden, zumindest empfindet er verstärkt 
Schmerzen. 

• Die Hindernisse stehen dem Ziel eines möglichst schonenden Verletzten-
transports daher eindeutig entgegen. 

• Bauliche Hindernisse quer zur Fahrbahn zwingen Großfahrzeuge der 
Feuerwehr zur Einhaltung der Schrittgeschwindigkeit. Zeitverzögerungen 

Die Informationen werden an den Projektentwickler/Bauträger der Maß-
nahme zur Kenntnis mit der Bitte um Beachtung weitergegeben. 
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im Einsatzfall, insbesondere bei der Menschenrettung sind daher unver-
meidlich. 

 

4. Für den Bereich der Straßen mit Gebäuden der Gebäudeklasse 4 und 5 
(Fußboden des obersten Aufenthaltsraumes mehr als 7 m über der Gelän-
deoberfläche) ist zu beachten, dass für den Einsatz des Hubrettungsfahrzeu-
ges die Fahrbahn eine Mindestbreite von 3,50 m haben muss. Zusätzlich 
muss, um den Hubrettungssatz (Leiterpark) ausschwenken zu können, ent-
lang der den Gebäuden abgewandten Seite ein mindestens 2 m breiter Ge-
ländestreifen frei von festen Hindernissen bleiben. 
Dieser Streifen darf keinesfalls ein Parkstreifen sein, da der Leiterpark von 
hinten bestiegen werden muss. Allenfalls können in diesem Streifen ein-
zelne Bäume hingenommen werden, die voneinander einen Abstand von 
mindestens 10 m haben.  
 
Eine Aufstellfläche für Hubrettungsfahrzeuge muss nach DIN 14 090 min. 5 
Meter breit sein. 
 

Die genannte Anforderung betrifft die Gebäude in den allgemeinen Wohn-
gebieten WA 1 und WA 2, insbesondere an der Uerdinger Straße. Die Uer-
dinger Straße ist entsprechend dimensioniert.  
Ebenso ist die Erschließung über die Verlängerung der Gelleper Straße ent-
sprechend dimensioniert. 

Stadt Krefeld Schreiben vom 05.08.2024 

Aufgrund der geendeten Beteiligungsfrist war eine Online Stellungnahme 
nicht mehr möglich. Daher teile ich ihnen auf diesem Wege mit, dass die 
Stadt Krefeld zum o.g. Bebauungsplan keine Bedenken vorbringt. 
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen.  
 

SWK MOBIL GmbH, Stadtwerke Krefeld Schreiben vom 29.07.2024 

Nach Rücksprache mit unseren Fachabteilungen der SWK MOBIL GmbH 
und NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH können wir Ihnen das 
Nachfolgende mitteilen: 
 
Das Plangebiet befindet sich im potentiellen Einzugsgebiet der WGA Werth-
hof, geplante Wasserschutzzone IIIB. Die derzeit aktuellen Regelungstatbe-
stände für Wasserschutzgebiete sind zu berücksichtigen. 

Den Einwendungen wird gefolgt.  
 
Die Stellungnahme wurde bereits im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
eingereicht und entsprechend beantwortet.  
Die geplante Wasserschutzzone wird in den Bebauungsplanunterlagen be-
reits in Form einer textlichen nachrichtlichen Übernahme berücksichtigt.  
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Darüber hinaus bestehen unsererseits keine Bedenken. 
 

Vodafone West GmbH Schreiben vom 12.07.2024 

Ihre Anfrage wurde zur Weiterbearbeitung an die zuständige Fachabteilung 
weitergeleitet, die sich bei Bedarf mit Ihnen zu gegebener Zeit in Verbin-
dung setzen wird. Vor Baubeginn sind aktuelle Planunterlagen vom ausfüh-
renden Tiefbauunternehmen anzufordern. 
 
Bitte beachten Sie: 
Es müssen aktuell immer zwei Planauskünfte für Bestandsnetz der Voda-
fone Deutschland GmbH und Vodafone GmbH / Vodafone West GmbH an-
gefordert werden.  
 
Anlagen: 
Kabelschutzanweisung, Schutzanweisung für erdverlegte Fernmeldeanlagen 
der Vodafone GmbH, Datenschutzhinweise, Nutzungsbedingungen des 
Planauskunft-Systems von Vodafone 
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Eine Rückmeldung der zuständigen Fachabteilung ist bisher nicht erfolgt; es 
ist kein weiteres Schreiben eingegangen. Insofern wird nicht von einer Be-
troffenheit der Vodafone West GmbH ausgegangen. 
Die weiteren Informationen werden an den Projektentwickler/Bauträger der 
Maßnahme zur Kenntnis mit der Bitte um Beachtung weitergegeben. 

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein  Schreiben vom 20.06.2024 

Aus strom- und schifffahrtspolizeilicher Sicht bestehen keine Bedenken ge-
gen den Bebauungsplanentwurf 325. Die Belange des Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsamtes Rhein sind nicht betroffen. 
 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen.  
 

Westnetz GmbH: Regionalzentrum Neuss – Netzplanung  Schreiben vom 26.06.2024 

Wir haben die Unterlagen auf unsere Belange geprüft. 
Anbei unsere Stellungnahme: 
Gegen das genannte Vorhaben bestehen keine Einwände, da unsere Be-
lange hierdurch nicht berührt werden. 
 

Die Einwndungen werden zur Kenntnis genommen.  
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